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Oberbürgermeister Dirk Hil-
bert bittet bis Dienstag,  
31. August, um Vorschläge, 

wer die neue Dresdner Ehrenmün-
ze erhalten soll. Verdienstvolle 
Personen, die sich ehrenamtlich in 
besonderer Weise und nachhaltig für 
die Landeshauptstadt Dresden enga-
gieren, sollen in diesem Jahr erstmals 
damit ausgezeichnet werden. 

Oberbürgermeister Dirk Hilbert 
sagt: „Wenn Sie einen besonders 
engagierten Menschen kennen und 
für auszeichnungswürdig halten, 
schreiben Sie mir bitte. Ich freue 
mich, dass wir mit der neuen Ehren-
münze nunmehr die Möglichkeit 
haben, ehrenamtliches Engagement 
in der Landeshauptstadt Dresden 
besonders zu würdigen. Ab jetzt 
können bis zu zehn ehrenamtlich 
tätige Persönlichkeiten jedes Jahr 
ausgezeichnet werden, die in ihrer 
Freizeit über viele Jahre hinweg 
oder besonders aufopferungsvoll 
und uneigennützig eine wichtige 
Aufgabe übernommen haben. Egal, 
ob im sozialen Bereich, im Sportver-
ein, der politischen Stiftung oder im 
Katastrophenschutz – Ehrenamt 
begegnet uns im täglichen Leben 
überall und ist für ein gelebtes 
Miteinander in unserer Gesellschaft 
unverzichtbar.“ 

Die Ehrenmünze ist – nach dem 
Ehrenbürgerrecht und der Ehren-
medaille – die dritthöchste Aus-
zeichnung der Landeshauptstadt 
Dresden und kann ausschließlich 
an lebende Personen vergeben 
werden. 

Jeder ist berechtigt, Vorschläge 
für dieses Jahr mit einer ausführ-
lichen Begründung schriftlich bis 
zum 31. August einzureichen. Das 
vollständig ausgefüllte und unter-
schriebene Formular von der Inter-
netseite senden die Vorschlagenden 
per E-Mail an oberbuergermeister@
dresden.de oder per Post an die 
Landeshauptstadt Dresden, Büro 
des Oberbürgermeisters, Postfach 
12 00 20, 01001 Dresden.

Eine Jury prüft alle eingereich-
ten Anträge und empfiehlt dem 
Oberbürgermeister die auszeich-
nungswürdigen Personen zur ab-
schließenden Entscheidung. Die 
Jury besteht aus mindestens sieben 

sachkundigen Persönlichkeiten 
und jeweils einem Mitglied der im 
Stadtrat vertretenen Fraktionen. Ein 
genauer Termin für die erste Verlei-
hung steht pandemiebedingt noch 
nicht fest und wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt bekanntgegeben. 

Der Modelleur Tilo Kügler aus 
Meißen entwarf die Münze 2018 
und gewann mit seinem Entwurf 
den ausgeschriebenen Wettbe-
werb. Er verwendete dafür typische 
Merkmale der Stadt Dresden und 
übersetzte diese in eine moderne 
Bildsprache. Auf der Vorderseite 
ist, neben Stadtwappen und Lor-

beer, die Dresdner Frauenkirche als 
Symbol für bürgerschaftliches En-
gagement und als bekanntes Wahr-
zeichen Dresdens dargestellt. Der 
Schriftzug „DRESDEN“ ist zu lesen. 
Die Rückseite ziert eine Fläche aus 
Lorbeerblättern mit dem Schriftzug: 
„FÜR VERDIENSTE IM EHRENAMT 
DER OBERBÜRGERMEISTER“. Die 
Münze hat einen Durchmesser von 
50 Millimetern und ist aus Silber.

Das Formular, weitere Informati-
onen und die vom Stadtrat beschlos-
sene Satzung befinden sich unter 
www.dresden.de/ehrenmuenze.

Fotos: Andreas Tampe

Schutz-Verordnung 12
Die aktuelle Sächsische Coro-
na-Schutz-Verordnung gilt bis  
30. Mai 2021. Sie ist in diesem 
Amtsblatt und im Internet unter 
www.coronavirus.sachsen.de ver-
öffentlicht. Darüber hinaus  gelten 
weitere Regelungen: die Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes – die 
so genannte Bundesnotbremse – 
und die Verordnung zu Rechten von 
Geimpften und Genesenen (Seite 7).

Das nächste Amtsblatt der Landes-
hauptstadt Dresden erscheint am 
Freitag, 21. Mai.
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S T A D T P L A N U N G

In der Sitzung der Gestaltungs-
kommission Dresden am 25. Juni 
nehmen vier neue Mitglieder ihre 
Arbeit auf: Landschaftsarchitektin 
Prof. Ulrike Böhm, die Architekten 
Kilian Kresing und Prof. Wolfgang 
Lorch sowie die Architektin Jóurunn 
Ragnarsdóttir wurden im Februar 
2021 durch Oberbürgermeister Dirk 
Hilbert berufen. Der Vorsitzende 
Prof. Dr.-Ing. Jürg Sulzer bleibt 
noch ein Jahr in der Kommission, 
um gemeinsam mit den Mitgliedern 
aus dem Stadtrat die etablierten 
Arbeitsweisen der Kommission an 
die neuen Mitglieder weiterzugeben. 

	■ Was macht die Gestaltungs-
kommission?
Seit 2016 setzt sich die Gestal-
tungskommission Dresden für 
die Baukultur in Dresden ein. 
Sie berät private Bauherren und 
auch die Landeshauptstadt Dres-
den bei ihren Bauvorhaben oder 
wichtigen Planungen. Ihr Ziel ist 
es, das Interesse der Öffentlichkeit 
im Sinne des Bewahrens und der 
Weiterentwicklung der städtebau-
lich-architektonischen Qualitäten 
zu vertreten und das Bewusstsein 
für Baukultur zu befördern. 

Fünf externe Mitglieder der 
Gestaltungskommission Dresden 
sowie Mitglieder der Stadtratsfrak-
tionen arbeiten eng zusammen 
mit dem Geschäftsbereich Stadt-
entwicklung, Bau, Verkehr und 
Liegenschaften. Nach fünf Jahren 
werden gemäß Geschäftsordnung 
vier neue Mitglieder bestellt. Ent-
sprechend der Geschäftsordnung 
der Gestaltungskommission wur-
den Vorschläge zur Neubesetzung 
vom Bund Deutscher Architekten, 
der Architektenkammer Sachsen 
und dem Bund Deutscher Land-
schaftsarchitekten eingeholt. 

	■ Dank an bisherige Mitglieder
Baubürgermeister Stephan Kühn 
dankt den bisherigen Mitgliedern: 
„Dem Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Jürg 
Sulzer sowie allen Mitgliedern danke 
ich herzlich für ihr Engagement und 
ihre Expertise. Sie haben dazu bei-
getragen, dass wir Fragen von Bau-
kultur und Baukunst zusammen mit 
Bauherren und Planern diskutieren 
und so Bauvorhaben qualifizieren 
konnten.  Die öffentlichen Diskus-
sionen wurden von den Dresdne-
rinnen und Dresdnern regelmäßig 
mit Interesse verfolgt. Bauherren 
haben die fundierten Vorschläge der 
Gestaltungskommission mit großer 
Offenheit entgegengenommen.“

www.dresden.de/
gestaltungskommission

Vier neue Mitglieder für 
Gestaltungskommission

Seit 2016 setzt sich die Gestaltungs-
kommission Dresden für die Bau-
kultur in Dresden ein. Nun zieht 
Prof. Dr.-Ing. Jürg Sulzer, Vorsit-
zender der Gestaltungskommission 
Dresden, Bilanz:

„Die Gestaltungskommission 
führte in den vergangenen fünf 
Jahren einen fruchtbaren inter-
nen Dialog und einen vielfältigen 
Diskurs mit Interessierten der 
Bürgerschaft und mit Mitgliedern 
des Stadtrats. Unter anderem sind 
daraus „Empfehlungen für Stadt-
gestaltung und Architektur in 
Dresden“ entstanden und werden 
demnächst vom Stadtrat beschlos-
sen. Diese Empfehlungen halte 
ich für einzigartig in Deutschland. 

Quasi als Abschluss der ersten 
Fünfjahresphase unserer Kommis-
sionsarbeit soll ein kurzes Fazit 
stehen, das die bisherigen Erfah-
rungen würdigt. Natürlich obliegt 
es der zukünftigen Gestaltungs-
kommission, den Stadtbehörden 
und der Stadtpolitik, inwiefern 
diese Überlegungen modifiziert, 
weiter diskutiert oder neu inter-
pretiert werden. 

Die Stadtentwicklung von Dres-
den kann man nicht mit ein paar 
Schlagwörtern umreißen. Wir 
haben während unserer Kommis-
sionsarbeit eine äußerst span-
nende und vielfältige bauliche 
Entwicklung der Stadt kennen 
gelernt. Und natürlich gibt es auch 
unschöne Bauten aus jüngster 
Vergangenheit. Diese sollen uns 
aber weniger interessieren. Weit 
wichtiger ist es für die Kommis-
sionsmitglieder, die Stadt aus ihrer 
inneren Vielfalt und ihren histori-
schen Zusammenhängen immer 
wieder neu zu entdecken. Darin 
sollte die eigentliche Arbeit einer 
Gestaltungskommission gipfeln. 
Und dies sollte auch heutigen Bau-
herren und Architekten Rahmen 
und Verpflichtung sein. 

Es geht der Kommission um ein 

sorgfältiges Erkennen und Ver-
stehen der äußeren und inneren 
Zusammenhänge der Stadt. Darauf 
auf bauend lässt sich eine neue 
Kontinuität von Stadtensembles, 
von Stadtraum und Stadtidentität 
gewinnen. Drei Aspekte, die dieses 
Verstehen der Stadtraumentwick-
lung von Dresden erklären, sind 
für die Kommission wegleitend:

	■ 1. Zerstörung der Stadt
Die Dresdner Innenstadt wurde 
als Folge des Zweiten Weltkrieges 
ähnlich schlimm zerstört wie viele 
andere deutsche Großstädte. In der 
Dresdner Innenstadt wurde der 
Stadtkörper – die eigentliche räum-
lich-bauliche Lesbarkeit der Stadt 
– in weiten Teilen aufgelöst. Der 
Stadtraum schien verloren zu sein.

	■ 2. Schwieriger Wiederaufbau
Genauso wie in vielen westdeut-
schen Großstädten erfolgte mit 
der Kriegszerstörung eben ,nur‘ 
eine Auflösung des Stadtkörpers 
und nicht dessen Vernichtung. Ein 
scheinbar moderner Wiederaufbau 
erfolgt in Dresden zumeist auf tech-
nischer Basis und weniger auf der 
Grundlage des historischen Erbes. 
Denken wir beispielsweise an die 
Neugestaltung der Johannstadt mit 
ihrer ehemaligen Schönheit von 
Blockrandbebauung und Schmuck-
plätzen oder an die willkürliche 
Neubebauung rund um die St. 
Petersburger Straße. Erst mit dieser 
„Zerstückelung“ des Stadtkörpers 
infolge des Wiederauf baus zeigt 
sich, dass die Stadt für viele Bürger 
zum Teil fremd geworden ist. 

Ihre Sehgewohnheiten haben 
sich verloren angesichts der ano
nym wirkenden Neubauten, die 
sich in jeder Stadt Europas finden 
lassen. Oft sind Stadtteile ent-
standen, die kaum noch eine 
Erinnerung an die ehemalige Re-
sidenzstadt bieten. Dem historisch 
überlieferten Stadtkörper und 
Stadtraum wurden entscheidende 
Teilstücke genommen. Der Stadt-
raum als Ganzes schien verloren.

	■ 3. Stadtraum im Kontext
In den vergangenen fünf Jahren 
hat die Kommission immer wieder 
gefordert, dass es weder um anonym 
wirkende Neubauten noch um 
möglichst ausgefallene architekto-
nische Einzelbauten gehen sollte, 
auch wenn sie für sich gesehen 
eine gestalterische Besonderheit 

vermitteln wollen. Weit wichtiger 
ist es den Mitgliedern, den Kontext 
neuer Bauten im Verhältnis von 
überliefertem und neuem Stadt-
raum zu erkennen. 

Auch wenn seit den frühen 
2000er Jahren immer wieder gu-
te Neubauten entstehen, lassen 
sie oft die Zusammenhänge von 
Stadtraum und Stadtensemble 
vermissen. Einzelbauten sollten 
im Kontext von Stadtraument-
wicklung und Stadtbaugeschichte 
gesehen werden. Darin liegen die 
entscheidenden Kriterien, wie eine 
behutsame Stadtraumgestaltung 
für Dresden im Mittelpunkt zu-
künftiger Diskussionen stehen 
könnte, um die Stadt weiterhin 
sorgfältig zu entwickeln.

 
	■ Ein kurzes Fazit

Nur wenige Städte in Deutschland 
mussten sich mit einem derart 
zerstückelten Stadtkörper aus-
einandersetzen wie Dresden. In 
den vergangenen fünf bis zehn 
Jahren bemüht sich die Stadt mit 
großem Engagement und mit einem 
ganzheitlichen Anspruch, die 
Stadtraumgestaltung systematisch 
weiter zu verfolgen. Die bisherigen 
Bemühungen um den Kontext von 
Stadtraum und Stadtensemble soll-
ten konsequent weiter thematisiert 
werden. 

Auch Fragen zu Stadtklima, 
Umwelt, Energie und Ressourcen-
verbrauch spielen dabei eine im-
mer größere Rolle. Es ist äußerst 
spannend, eine moderne archi-
tektonische Gestaltung immer 
wieder neu zu verfolgen, die sich 
intensiv mit dem Anknüpfen an 
vorgefundene Orte und mit der 
Schaffung von Möglichkeiten des 
Erinnerns auseinandersetzt. Nur so 
können wir den Sehgewohnheiten 
der Menschen gerecht werden. Den 
Kontext in der Stadtraumentwick-
lung immer wieder neu zu suchen 
und zu interpretieren, ist moderne 
Stadtbaugestaltung schlechthin 
und hat nichts mit Rekonstruktion 
zu tun. 

Die Stadt Dresden ist auf gutem 
Weg, diese neue Moderne des  
21. Jahrhunderts weiter zu ent-
falten und Orientierungspunkte 
präzise zu setzen. Die Schönheit 
der Stadt wird sich aus dem Kon-
text ihrer Einzelteile im Stadtraum 
positiv und ganzheitlich weiter-
entwickeln.“

www.dresden.de/
gestaltungskommission

Schönheit der Stadt durch stadträumliche Ergänzung
Vorsitzender der Gestaltungskommission Dresden, Prof. Dr.-Ing. Jürg Sulzer, zieht Bilanz

Prof. Dr.-Ing. Jürg Sulzer. 	 Foto: Archiv
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V O R G E S T E L L T

In Dresden gibt es aktuell zwölf 
Wochenmärkte im gesamten 
Stadtgebiet. Diese einzeln vor-
zustellen, ist das Anliegen einer 
Serie im Amtsblatt. Im Mittel-
punkt des fünften Teils stehen 
die Wochenmärkte auf der Kö-
nigstraße und der Stralsunder 
Straße.

	■ Wochenmarkt auf der König-
straße
Auf dem beschaulichen Wochen-
markt auf der Königstraße in der 
Inneren Neustadt bieten sechs 

Händler ihre frischen Waren feil. 
Jeden Sonnabend von 8 bis 13 
Uhr gibt es regionales Gemüse aus 
Gärtnereien und Produkte vom 
Bauernhof. Darüber hinaus ver-
kaufen eine Landfleischerei und 
eine Bäckerei ihre Waren. Saisonal 
wechselnde Händler mit Blumen, 
Gewürzen oder Käse sorgen für 
Vielfalt auf dem Markt.

Die Besucherinnen und Be-
sucher des Marktes können sich 
unter schattenspendenden Bäu-
men rund um den Rebecca-Brun-
nen ausruhen.

	■ Öffnungszeiten
Sonnabend von 8 bis 13 Uhr

	■ Öffentliche Verkehrsmittel

Straßenbahn: 9, Haltestelle Pa-
laisplatz

	■ Schutz vor Corona
Gemäß der Sächsischen Coro-
na-Schutz-Verordnung müssen 
Besucher und Händler von Wo-
chenmärkten eine Mund-Nasen-Be-
deckung tragen.

	■ Wochenmarkt auf der Stral-
sunder Straße
Jeden Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, 
laden sechs Händler auf die Stral-
sunder Straße in Klotzsche zum 
Kauf regionaler Produkte ein. 
Der Markt findet auf der kleinen 
Verkehrsinsel an der Stralsunder 
Straße/Gertrud-Caspari-Straße statt. 
Die Besucher finden hier eine Flei-
scherei, eine Bäckerei sowie Eier, 
Fisch, Spreewälder Spezialitäten, 
Obst und Gemüse sowie Oliven.

	■ Öffnungszeiten
Donnerstag 8 bis 16 Uhr

	■ Öffentliche Verkehrsmittel
Bus: 70 und 78, Haltestelle Stral-
sunder Straße

	■ Schutz vor Corona
Gemäß der Sächsischen Coro-
na-Schutz-Verordnung müssen 
Besucher und Händler von Wo-
chenmärkten eine Mund-Nasen-Be-
deckung tragen.

www.dresden.de/maerkte
www.dresden.de/
marktkalender

Produkte aus der Gärtnerei und vom Bauernhof
Frisch einkaufen auf der Königstraße und Stralsunder Straße – Wochenmärkte vorgestellt (5)

Wochenmarkt auf der Stralsunder Straße. 	
Foto: Deutsche Marktgilde eG

Wochenmarkt auf der Königstraße. 
Foto: Andreas Tampe

Wie schaffen wir es, dass suchtprä-
ventive Angebote auch Menschen 
mit Flucht- oder Migrationserfah-
rungen erreichen? –  Mit dieser 
Frage befassen sich eine Broschüre 
und das dazugehörige Begleitheft, 
die zum Abschluss des Projektes 
„Kultursensible Suchtprävention“ 
erschienen sind. Die Landeshaupt-
stadt Dresden hat das Projekt 
gemeinsam mit dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
gefördert. Die Broschüre für Fach-
kräfte, beispielsweise der Jugend-, 
Eingliederungs- und Suchthilfe, 
bündelt in Kombination mit dem 
Begleitheft die Ergebnisse des 
Projektes. Die Broschüren stehen 
unter www.dresden.de/sucht unter 
Publikationen und Downloads und 
dem Klappmenü „Sucht und Migra-
tion“ als Download zur Verfügung. 
Von Fachkräften können beide 
Materialien als Druckexemplar 
unter suchtkoordination@dresden.
de bestellt werden. 

www.dresden.de/sucht
www.spikedresden.de/
spike-together/praevention/

Kultursensible  
Suchtprävention 

Umweltfreundliche Energieerzeu-
gung soll Erderwärmung und Kli-
mawandel bremsen. Insbesondere 
Photovoltaikanlagen sind beliebte 
Energielieferanten und im Stadtbild 
zunehmend zu sehen. Nun stellt 
das Stadtplanungsamt Bauherren, 
Planern und Behörden einen Leit-
faden mit Handlungsempfehlungen 
für den Umgang mit regenerativen 
Energieanlagen zur Verfügung. Er 
gilt für Photovoltaikanlagen, Solar-
thermie und Luft-Wasser-Wärme-
pumpen im Umfeld von Gebäuden. 
Der Leitfaden kann online abge-
rufen werden. Baubürgermeister 
Stephan Kühn erläutert: „Vor dem 
Hintergrund der Klimakrise ist kli-
mabewusstes Bauen unabdingbar. 
Regenerative Energieanlagen leisten 
dazu einen wichtigen Beitrag. Aber 
es geht uns auch um das Stadtbild 
und die Baukultur in Dresden. Bei 
Photovoltaikanlagen auf Dächern 
oder an Fassaden ist auch wichtig, 
wie diese vom Straßenraum sicht-
bar werden. Reflexionen und Blend-
wirkung sind zu vermeiden. Dafür 
stellt das Stadtplanungsamt prak-
tische Hinweise zur Verfügung“.

www.dresden.de/
energiewende-stadtbild

Stadtgestaltung und  
klimabewusstes Bauen
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S O Z I A L E S

	■ zum 101. Geburtstag
am 17. Mai
Ruth Schreiter, Cotta 

	■ zum 100. Geburtstag
am 16. Mai
Hildegard Bohle, Altstadt

	■ zum 90. Geburtstag
am 23. April (nachträglich)
Irmgard Hecker, Plauen
am 11. Mai (nachträglich)
Wilfried Hecker, Plauen
am 15. Mai
Irmgard Richter, Altstadt
Irma Angrich, Altstadt
Edith Starke, Blasewitz
Karl Hofmann, Plauen
Brigitte Mutze, Plauen
Ria Ehreke, Blasewitz
am 16. Mai	
Werner Horn, Loschwitz
Hannalotte Schneider, Leuben
am 17. Mai	
Lieselotte Schollberg, Altstadt
Artur Reinsch, Pieschen
Waltraud Butter, Leuben
Dr. Henry Schubert, Cossebaude
am 18. Mai	
Irmgard Görner, Weixdorf
Ekkehard Kube, Altstadt
Erika Weck, Loschwitz
Rolf König, Prohlis
Wolfgang Müller, Blasewitz
Andreas Zimmermann, Altstadt
am 19. Mai	
Käthe Henke, Loschwitz
Christa Pohlink, Klotzsche
Johannes Sust, Oberwartha
Rudolf Schönrade, Neustadt
Ellen Pfauder, Cotta
am 20. Mai	
Seda Markosian, Pieschen
Christa Henne, Altstadt
am 21. Mai	
Gerda Leuthold, Klotzsche
Renate Jähnichen, Pieschen
Sigrid Lange, Blasewitz

Der Oberbürgermeister 
gratuliert

Wir kaufen 

Wohnmobile + 
Wohnwagen
03944-36160  

www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter 
Am Wasserturm

Der Bürgerservice mit den Melde- 
und Sozialen Angelegenheiten in 
der Verwaltungsstelle Cossebau-
de, Dresdner Straße 3, bleibt bis 
Freitag, 21. Mai, wegen Krankheit 
geschlossen. 
Dr ingende Anliegen können 
– nach vorheriger Terminver-
einbarung – in jedem anderen 
Bürgerbüro in Dresden bearbeitet 
werden. Bereits vereinbarte Termi-
ne können telefonisch unter (03 51)  
4 88 79 35, 4 88 79 36 oder per E-Mail an  
ortschaft-cossebaude@dresden.de 
verschoben werden.

www.dresden.de/
buergerbueros

Bürgerservice Cossebaude 
bis 21. Mai geschlossen

Anlässlich des Europäischen Pro-
testtags zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen am 
5. Mai zieht Sozialbürgermeisterin 
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann eine 
insgesamt positive Bilanz zur Ein-
führung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) in Dresden: „Das Bundes-
teilhabegesetz ist im Alltag der 
Menschen mit Behinderungen an-
gekommen. Besonders das Prinzip 
,Leistungen aus einer Hand‘ sowie 
das verbindliche Gesamt- und Teil-
habeplanverfahren zur Ermittlung 
der jeweils benötigten Hilfen haben 
sich bereits hundertfach bewährt.“ 

Menschen mit Behinderung 
benötigen gelegentlich Unterstüt-
zung, damit sie selbstbestimmt 
am gesellschaftlichen Leben teil-
haben können. Dafür können sie 
Leistungen der Eingliederungs-
hilfe beantragen. Der individuelle 
Bedarf wird in der Regel durch 
Besuche bei den Antragstellenden 
zu Hause oder in der Einrichtung, 
in der sie Leistungen erhalten sol-
len oder bereits beziehen, geprüft. 
Bei Teilhabeleistungen in Lebens-
bereichen, für die bislang Anträge 
bei verschiedenen Leistungsträgern 
gestellt werden mussten, ist jetzt 
nur noch ein Leistungsträger zu-
ständig. 

Dr. Kaufmann erklärt: „Eine 
wichtige Änderung betrifft die 
Trennung der Fachleistung der 
Eingliederungshilfe von den exis-
tenzsichernden Leistungen. Dank 
guter Vorbereitung und enger 
Zusammenarbeit klappte der Über-
gang gut. Bei einem Wechsel der 
Zuständigkeit vom Kommunalen 
Sozialverband Sachsen zur Landes-
hauptstadt Dresden trat das Sozial-
amt sofort als Rechtsnachfolger in 
diese Leistungen ein. Dadurch ha-
ben die Leistungsberechtigten mit 
dem Sozialamt einen kompetenten 
Ansprechpartner vor Ort.“ 

	■ Bessere Teilhabe im Arbeits-
leben
Die Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben wurden deutlich verbes-
sert. So schaffen beispielsweise das 
Budget für Arbeit und das Budget 
für Ausbildung neue Übergänge in 
die Arbeitswelt. Damit bekommen 
Unternehmen, die Menschen mit 
Behinderung einstellen, finanzielle 
Unterstützung. Bisher bestehende 
Hindernisse für das Erreichen hö-
herer Bildungsabschlüsse werden 
durch die Leistungen zu Teilhabe 
an Bildung abgebaut. Zum Beispiel 

sind während einer Meisterfortbil-
dung oder eines Masterstudiums 
Assistenzleistungen möglich, wie 
eine Begleitung für sehbehinderte 
Menschen. Schwerbehindertenver-
tretungen in Unternehmen und 
Werkstatträte haben mehr Rechte 
und Ansprüche. 

	■ Verbesserungen zum Einkom-
men und Vermögen
Die bisherige sozialhilferechtliche 
Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen wurde verringert. Hinzu 
kommen wichtige Änderungen 
durch das Angehörigen-Entlastungs-
gesetz. Dadurch bleibt Menschen 
mit Behinderungen mehr vom 
eigenen Einkommen übrig und 
Angehörige müssen weniger für sie 
aufkommen. Der Rückgriff auf El-
tern volljähriger behinderter Kinder 
entfällt in der Eingliederungshilfe 
vollständig. 

	■ Individuelle Hilfen sind rich-
tig und wichtig, aber personal-
intensiv
Das Recht der Eingliederungshilfe 
wurde durch das BTHG ab 2017 
in mehreren Stufen, zuletzt zum 
1. Januar 2020, reformiert. Dazu 
sagt die Sozialbürgemeisterin: „Die 
mehrstufige Einführung dieses Ge-
setzes seit 2017 hat das Sozialamt 
intensiv begleitet. Wir haben an 
drei Pilotprojekten teilgenommen, 
um die Prozesse und Inhalte im 
Interesse der von uns begleiteten 
Menschen mitgestalten zu können.“ 
Im Zuge der Rechtsänderung waren 
unter anderem Vordrucke, Be-
scheide, Datenbanken und -technik 
anzupassen. 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Sozialamts 
absolvierten Schulungen zu den um-
fangreichen Neuerungen. Dr. Kauf-
mann: „Festzuhalten bleibt jedoch, 
dass die Umsetzung der gesetzlich 
normierten Verfahren, mit denen 
die individuell benötigten Hilfen er-
mitteln werden, mit einem größeren 
Personaleinsatz verbunden ist. Das 
liegt in der Natur der Sache – je 
individueller und passgenauer der 
Service, desto größer der Aufwand. 
Wir lösen damit auch ein Verspre-
chen des Gesetzgebers ein: Es soll 
gemeinsam mit den Menschen mit 
Behinderungen gesprochen werden 
und nicht nur über sie.“

Die vierte und letzte Stufe des 
BTHG tritt zum 1. Januar 2023 in 
Kraft. 

www.dresden.de/
menschen-mit-behinderung

Menschen mit Behinderungen  
bekommen passgenaue Hilfen 
Zwischenbilanz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Die Sanierungsarbeiten im Nord-
bad Dresden, Louisenstraße 48, 
beginnen am Montag, 17. Mai. Das 
Hallenbad und die Sauna bleiben 
voraussichtlich bis zum Herbst 
kommenden Jahres geschlossen. 

Die Dresdner Bäder GmbH rech-
net mit knapp zwei Millionen Euro 
für die Sanierung. Die Mitarbeiter 
des Nordbades arbeiten während 
der Bauzeit im Sommer in den 
Freibädern und anschließend vor
übergehend im neuen Kombibad 
Prohlis, welches im Herbst 2021 
eröffnen soll. Die Anlieger des 
Nordbades, wie beispielsweise die 
benachbarte Physiotherapie, sind 
während der Arbeiten erreichbar. 
Ebenso stellt die Dresdner Bäder 
GmbH sicher, dass der Friederi-
ke-Beier-Weg begehbar bleibt.

Das Nordbad in der Neustadt 
zählt zu den Perlen der Dresdner 
Badelandschaft. Nicht nur seine 
Historie (Eröffnung 1895) als ältes-
te Schwimmhalle der Stadt macht 
es dazu. Auch das besondere Am
biente im Bad und in der Sauna 
sorgen dafür. Nicht umsonst steht 
das Objekt unter Denkmalschutz. 

Nachdem das Nordbad zu 
DDR-Zeiten gesperrt war, wurde 
es nach einer Umgestaltung 1996 
wiedereröffnet. Der branchen-
übliche Sanierungszyklus ist nun 
abgelaufen. Die Dresdner Bäder 
GmbH hat zuletzt einen großen 
Verschleiß der technischen An-
lagen festgestellt und sich deshalb 
für eine zeitnahe Sanierung ent-
schieden. Die öffentlich zugäng-
lichen Bereiche im Bad, die Sauna 
sowie das Gebäude und die Fassade 
sind nicht darin enthalten. 

www.dresdner-baeder.de

Sanierung des Nordbades 
startet am 17. Mai
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K U L T U R

Insgesamt 119 Sets Chorkleidung, 
bestehend aus Rock, Bluse und 
Weste für Mädchen sowie Weste, 
Hemd und Fliege für Jungen hat 
der Förderverein des Philharmo-
nischen Kinderchores Dresdens 
Partnerstadt Brazzaville (Kongo) 
geschenkt.  

Maestro Josias N‘Gahata, Or-
chesterleiter, sagt: „Seit seiner 
Gründung 2018 hatte das Kin-
der-Sinfonieorchester nur eine 
provisorische schwarz-weiße 
Orchesterkleidung, die die Eltern 
ihrem Kind kaufen mussten. 
Die jungen Musikerinnen und 
Musiker waren überglücklich, 
als ihnen der Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland im 
Kongo, Dr. Wolfgang Klapper, die 
Kleidung übergab.“

Die Idee entstand 2019, als 
Josias N‘Gahata auf Einladung 
in Dresden zu Gast war, um die 
hiesige Musiklandschaft kennen-
zulernen. 

Das Orchesterprojekt in Brazza-
ville hat zum Ziel, Kindern früh-
zeitig eine musikalische Bildung 
zu ermöglichen und sie gleichzei-
tig „von der Straße wegzuholen“. 
Im Orchester und Chor musizieren 

derzeit jeweils 50 Kinder und 
Jugendliche zwischen vier und 
20 Jahren. Jedem Ensemblemit-
glied konnte die Chorkleidung 
übergeben werden. Bis 2017 war 
sie von den Kindern des Philhar-
monischen Kinderchores getragen 
worden.

Brazzaville, die Hauptstadt 
der Demokratischen Republik 
Kongo, gehört seit 1975 zu den 
Partnerstädten Dresdens. Zuletzt 
war im Februar 2020 eine große 
Delegation der Landeshauptstadt 
in Brazzaville zu Gast. Das Projekt 
„Chorkleidung für Brazzaville“ 
wurde vom Förderverein des 
Philharmonischen Kinderchores 
Dresden e. V. unterstützt, der die 
Chorkleidung finanziert hatte.

In neuem Gewand. Das Ensemble in seiner 
neuen Chorkleidung. Foto: Dresdner Phil-
harmonie/Josias N‘Gahata

Chorkleidung für Jugendorchester in Brazzaville 
Geschenk des Fördervereins des Philharmonischen Kinderchores ging in die Partnerstadt

200 Jahre Webers „Freischütz“ 
sind ein Grund zum Feiern. Die 
romantische Oper, die in Dresden 
von 1817 bis 1821 entstanden ist, 
gehört heute zu den bekanntesten 
deutschen Opern und galt lange 
Zeit als deutsche Nationaloper. Die 
Uraufführung am 18. Juni 1821 
fand im Berliner Schauspielhaus 
statt. Der Enkel des sächsischen 
Premierministers Heinrich Graf 
von Brühl, Carl von Brühl, be-
sprach in Seifersdorf bei Rade-
berg die Konzeption zur Oper mit 
dem Komponisten Carl Maria von 
Weber und gab die Oper in Auf-
trag. In Hosterwitz, im heutigen 
Carl-Maria-von-Weber-Museum, 
traf sich der Komponist wiederum 
mit dem Librettisten Friedrich 
Kind und ersann ein positives En-
de für den ursprünglich tragisch 
endenden Sagenstoff. 

Anfang des 19. Jahrhunderts 
löste die Jägeroper mit gegossenen 
Freikugeln, einer tiefenpsycho-
logisch interessanten Liebesge-
schichte, religiös-mythologischen 
Anklängen und volkstümlichen 
Melodien Begeisterungsstürme 

aus und inspirierte beispielsweise 
den jungen Richard Wagner zu 
seiner Komponistenlaufbahn. Für 
die Stadt Dresden hat das Bühnen-
werk eine besondere Bedeutung: 
Diese Oper war die letzte, die in 
der Semperoper vor ihrer Zer-
störung erklang. 1985 wurde die 
neue Semperoper mit diesem 
Werk eröffnet. 

Das Carl-Maria-von-Weber-Mu-
seum Dresden nahm das Jubilä-
um zum Anlass, um gemeinsam 
mit den Landesbühnen Sach-
sen Radebeul und dem Schloss 
Seifersdorf das Jubiläum mit 
Veranstaltungen im Juni bzw. 
September und einer Ausstellung 
ab 28. August zu würdigen. Dabei 
soll die Entstehung des Werkes 
beleuchtet werden, aber auch die 
Rezeption während der Zeit des 
Nationalsozialismus und in der 
DDR aufgegriffen werden. 

Die Landesbühnen Sachsen 
GmbH verbindet mit Webers 
„Freischütz“ eine lange Tradi-
tion. Nach dem Umzug von Dres-
den-Git tersee nach Radebeul 
feierte die Landesoper Dresden 

mit dieser Oper am 20. Septem-
ber 1950 ihre erste Premiere im 
neuen Haus. 

Nachdem Anfang der 50er 
Jahre aus der Landesoper die 
Landesbühnen Sachsen gewor-
den waren, ringen seit Sommer 
1956 Max und Kaspar alljährlich in 
der Oper „Der Freischütz“ auf der 
Felsenbühne Rathen um die Hand 
Agathes.

In den folgenden Jahrzehnten 
wurde die Oper zu einem der 
wichtigsten Repertoirestücke auf 
der Felsenbühne Rathen, in der die 
aufstrebenden Felsnadeln des Wehl-
grundes als authentische Kulisse der 
Wolfsschluchtszene dienten. Die 
Ausstellung im Carl-Maria-von-We-
ber-Museum widmet sich auch den 
Inszenierungen auf der Felsenbüh-
ne und beleuchtet die Tradition 
der Freilichtaufführungen. Des 
Weiteren sind konzertante Auffüh-
rungen des Werkes durch die Lan-
desbühnen Sachsen in Seifersdorf 
und im Garten des Weber-Museums 
geplant.

www.museen-dresden.de

200 Jahre Freischütz. Über die Entstehung der Oper
Konzertante Aufführungen und Ausstellung sind geplant

Anlässlich der 100. Wiederkehr 
des Geburtstages von Sophie Scholl 
am 9. Mai 2021 zeigen die Städ-
tischen Bibliotheken Dresden 
eine Wanderausstellung vom 6. bis  
zum 30. Mai in der Zentralbiblio-
thek im Kulturpalast, Schloßstraße 
2 (Eingang Wilsdruffer Straße).

Die Wanderausstellung „Sophie 
Scholl und die Weiße Rose” der 
Münchener Stiftung Weiße Rose 
e. V. spiegelt auf 14 Bannern die 
Lebensgeschichte Sophie Scholls 
und ihre Entwicklung zur mutigen 
Widerstandskämpferin wider. Ihre 
Biografie zeigt das Leben einer 
Frau, die als Mädchen vom damali-
gen Zeitgeist geprägt wurde, sich in 
der Hitlerjugend bewähren wollte, 
dann aber einen eigenen Blick auf 
die nationalsozialistische Diktatur 
und deren Unrechtstaten gewann. 
Nach und nach wandte sich Sophie 
Scholl radikal ab. Als sie wegen 
„Hochverrats, Wehrkraftzerset-
zung und Feindbegünstigung“ 
vom Nazi-Regime hingerichtet 
wurde, war sie erst 21 Jahre alt.

Workshops zur Ausstellung für 
Schulklassen ab Klasse 8 können 
kostenlos gebucht werden unter: 
m.reinhold@bibo-dresden.de.

Die Ausstellung ist während 
der Öffnungszeiten der Zentralbi-
bliothek im Kulturpalast im Foyer  
2. Obergeschoss zu sehen.

www.bibo-dresden.de

Ausstellung über Sophie 
Scholl im Kulturpalast

Die dritte Etappe des Kunstprojek-
tes Prélude Nordost Südwest an 
der Außenfassade der ehemaligen 
robotron-Kantine nahe des Hygi-
ene-Museums hat begonnen. Sie 
wird mit einer 20 Meter langen 
dreiteiligen Installation, einer 
dreidimensionalen Malerei von der 
Wiese bis über die Dachkante des 
Gebäudes, versehen.

Das Projekt wurde durch das 
Kunsthaus Dresden gemeinsam 
mit weiteren Partnern der Dresdner 
Kulturszene initiiert und bildet das 
Vorspiel einer für 2022 im öffentli-
chen Raum geplanten Ausstellung, 
die Kunst temporär auch an neue 
Orte im Stadtraum bringen wird 
und es ermöglichen soll, die Stadt 
neu zu entdecken.

Die Kunst an der Fassade des seit 
mehreren Jahren leerstehenden 
Gebäudes im Herzen der Stadt setzt 
dem Vandalismus vor Ort buchstäb-
lich Kunst entgegen.

Kunst an der ehemaligen 
robotron-Kantine
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S T A D T G E S T A L T U N G

Hallo 7. Klassen!
       Auf zur Jugendweihe 2022!
Eltern der 7. Klassen, kontaktieren Sie uns und vereinbaren 
Sie schon jetzt einen Termin zur Info-Veranstaltung!
Regionalbüro Dresden / Radebeul: Tel. (0351) 21 98 310
E-Mail: dresden@jugendweihe-sachsen.de

sei
dabei!

®

Jugendweihe – 

        mehr als eine Feier  

Seit Herbst 2020 läuft die Saison für 
Baumpflanzungen an Dresdens Stra-
ßen sowie in den städtischen Parks 
und Grünanlagen. Landschaftsbau-
firmen und der Regiebetrieb der 
Landeshauptstadt setzten bisher  
595 Bäume in die Erde. 
Weitere 182 Bäume an Straßenfuß-
wegen und 36 Bäume in Parkanlagen 
folgen nun. Vorwiegend werden 
Bäume ersetzt, die wegen der ver-
änderten klimatischen Bedingungen 
abgestorben sind. 
Gepflanzt werden unter anderem 

	■ i n  d e r  S ü d v o r s t a d t  2 6 
Herbst-Flammen-Ahorne an der 
George-Bähr-Straße 

	■ in der Johannstadt 15 Amber-
bäume die Dürerstraße

	■ in der Pirnaischen Vorstadt 14 
kleinkronige Winterlinden an der 

Mathildenstraße 
	■ in Gruna zehn Schmalblättrige 

Eschen und Rot-Ahorne am Falken-
steinplatz 

	■ in Mobschatz 14 verschiedene 
Obstgehölze wie Apfel, Kirsche, Birne 
und Pflaume am Kirchenweg sowie 
30 Kirsch-, Birnen-, Pflaumen- und 
Schwarznussbäume an der Ober-
landstraße.

	■ Wenn an der Jägerstraße in der 
Radeberger Vorstadt die Fußwege 
saniert sind, füllen die Gärtner die 
Baumlücken mit 14 Blumen-Eschen. 

	■ In Klotzsche an der Flurstraße 
werden acht Blumen-Eschen und

	■ in Leubnitz-Neuostra an der Uhde-
straße zehn Silber-Linden gepflanzt.

	■ Ab Juni sind Arbeiten zum Verle-
gen von Leitungen auf dem südlichen 
Gehweg der Gret-Palucca-Straße in 

der Seevorstadt geplant. Dafür wer-
den die Baumgruben vorbereitet, um 
Anfang November 15 Amberbäume 
zu pflanzen. Diese Planzungen wer-
den unter anderem mit Spenden aus 
dem Fonds Stadtgrün unterstützt.

Die Landeshauptstadt Dresden 
investiert zunehmend in grüne 
Infrastruktur und Bäume. Der 
Dresdner Stadtrat hat für 2021/2022 
zusätzliche Mittel in Höhe von 2,5 
Millionen Euro für Baumpflanzun-
gen an Straßen und in Parkanlagen 
bereitgestellt. Die Planungen für die 
kommende Saison laufen.

Eine Straßenbaumpf lanzung 
kostet durchschnittlich 4.200 Euro. 
Dazu gehören Planung, die Vor-
bereitung des Standortes und die 
hochwertigen Pf lanzen, die oft 
schon einen Stammumfang von 18 
bis 20 Zentimetern haben. 

Bei der Planung sind unter ande-
rem die Fußwegbreiten, der unterir-
dische Leitungsbestand, der Abstand 
zur Straßenbeleuchtung und der  
Rettungsweg von anliegenden Ge-
bäuden zu beachten. Weiterhin 
der großräumige Bodenaustausch 
einschließlich der Entsorgung 
des teilweise belasteten Bodens, 
das Baumsubstrat, die Veran-
kerung, das Bewässerungs- und 
Belüftungsset sowie die Fußweg-
angleichungen. 

www.dresden.de/baum

Die Baum-Pflanzsaison in der Stadt geht weiter
Über 800 neue Bäume für Dresdens Straßen

Chinesische Birnen an der Kaitzer 
Straße. 	 Foto: Cornelia Borkert

Voraussichtlich bis Dienstag, 18. 
Mai, lässt das Straßen- und Tief-
bauamt die Gefahrenstellen am 
Verbindungsweg zwischen Tol-
kewitz und Laubegast beseitigen. 
Die Verkehrssicherheit hatte sich 
durch erhebliche Winterschäden 
und Verschleiß – Schlaglöcher, 
Spurrillen und fehlendes Pflaster 
– verschlechtert, so dass dringend 
gehandelt werden musste. 

Es werden nicht nur die Gefah-
ren beseitigt und die Verkehrssi-
cherheit wiederhergestellt, sondern 
es wird auch die Qualität durch 
eine neue Oberflächenbefestigung 
verbessert. Der Weg für Fußgänger 
und Radfahrer ist asphaltiert und es 
wird Ausspülungen bei Hochwasser 
vorgebeugt. 

Der Weg zwischen Toeplerstra-
ße und Berchtesgadener Straße 
kann nur unter Vollsperrung 
gebaut werden. Fußgänger und 
Radfahrer müssen während der 
Bauzeit auf die Toeplerstraße, 
Marienberger Straße und Wehle-
ner Straße beziehungsweise stadt-
einwärts auf die Donathstraße 
und Alttolkewitz ausweichen. 
Schilder weisen auf die geänderte 
Situation hin. Dieser Bau erfolgt 
unabhängig von der Umleitung 
für die geplante Hochwasser-
schadensbeseitigung Wehlener 
Straße, Alttolkewitz, Österreicher 
Straße. 

Die Firma Strabag AG, Bereich 
Ostsachsen, führt die Arbeiten 
im Auftrag des Straßen- und 
Tief bauamtes aus. Die Kosten für 
die Baumaßnahme betragen etwa 
54.000 Euro. 

www.dresden.de/
verkehrsbehinderungen

Weg über Niedersedlitzer  
Flutgraben gesperrt

Der Wirtschaftsstandort Dresden 
kann einen vielversprechenden 
Neuzugang vermelden: Seit Jah-
resbeginn hat die Senodis Techno-
logies GmbH ihren Firmensitz im 
TechnologieZentrum Nord. Das 
Start-up-Unternehmen verfügt über 
eine Technologie zur Beschriftung 
von Metallbauteilen, welche Ver-
arbeitungstemperaturen von über 
900 Grad in der Warmumformung 
verträgt. Das Amt für Wirtschafts-
förderung vermittelte die neuen 
Geschäftsräume im Innovationsum-
feld am Manfred-von-Ardenne-Ring 
in Klotzsche. 

www.dresden.de/innovativ

SCHON GEWUSST?
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C O R O N A - S C H U T Z

Was gilt derzeit für Dresdnerinnen 
und Dresdner? Aktuell sind drei 
gesetzliche Grundlagen parallel 
und ergänzend ausschlaggebend. 
So trat am 23. April die Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes – die 
so genannte Bundesnotbremse – 
mit Wirkung ab 24. April in Kraft. 
Hinzu kommt die neue Sächsische 
Corona-Schutz-Verordnung, gültig 
bis 30. Mai; ergänzend die Verord-
nung zu Rechten von Geimpften 
und Genesenen, die der Bundesrat 
am 7. Mai bestätigt hat und die seit 
8. Mai gilt.

	■ Änderung des Infektions-
schutzgesetzes („Bundesnot-
bremse“)
Die Bundesnotbremse formuliert die 
Bestimmungen für eine Inzidenz 
über 100. Liegt eine kreisfreie Stadt 
oder ein Landkreis an drei Tagen 
in Folge darüber, treten dort ab 
dem übernächsten Tag verschärfte 
bundeseinheitliche Maßnahmen 
in Kraft. Diese gelten so lange, bis 
die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf 
aufeinander folgenden Werktagen 
die Schwelle von 100 wieder unter-
schreitet. Die Lockerungen treten 
dann zum übernächsten Tag ein. 
Verschärfte Anordnungen betreffen 
Kontakt- und Ausgangsbeschrän-
kungen, Öffnungen von Geschäften, 
Wechselunterricht an Schulen und 
Schließung von Gastronomie und 
Kultureinrichtungen. 

	■ Sächsische Corona-Schutz-Ver-
ordnung (SächsCoronaSchVO)
Die aktuelle Sächsische Coro-
na-Schutz-Verordnung steht auf 
den Seiten 12 bis 20 in diesem 
Amtsblatt. Diese regelt zum einen 
die genauen Lockerungsschritte bei 
der Unterschreitung des Inzidenz-
wertes von 100, aber auch, welche 
Regeln in Ergänzung zum Infek-
tionsschutzgesetz nach einer Über-
schreitung von 100 gelten. Neben 
dem 7-Tage-Inzidenzwert bleibt mit 
der maximalen Bettenkapazität von 
1.300 mit COVID-19-Patienten be-
legten Betten auf der Normalstation 
ein zweiter Faktor erhalten, dessen 
Unterschreitung Grundbedingung 
für alle Lockerungen ist. 

	■ Überschreitung des Schwellwer-
tes von 100 und auch bei niedrige-
rer Inzidenz gelten u. a. folgende 
Regelungen:

	■ Bei Teilnahme von mehr als 
zehn Personen an Beerdigungen 
benötigen alle Anwesenden einen 
Negativtest.

	■ Testpflichten für Belegschaft und 

Inhaber von Friseurbetrieben und 
Fußpflege gelten weiterhin. Sonstige 
körpernahe Dienstleistungen müs-
sen zusätzlich zu den Vorgaben nach 
IfSG eine Kontaktdatenerfassung 
und -nachverfolgung gewährleisten.

	■ Bei zulässigen Übernachtungen 
in Beherbergungsbetrieben ist eine 
Kontaktdatenerfassung und -nach-
verfolgung vorzunehmen.

	■ Bis zu einem Inzidenzwert 
von 165 kann Einzelunterricht in 
Tanz- und Musikschulen erfolgen, 
wenn eine Kontakterfassung oder 
-nachverfolgung stattfindet, sich 
Beschäftigte testen lassen und die 
Schüler einen tagesaktuellen ne-
gativen Test nachweisen können.

	■ Unter der Voraussetzung, dass 
die 7-Tage-Inzidenz an fünf auf-
einanderfolgenden Werktagen in 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
unter 100 liegt, gilt ab dem über-
nächsten Tag:

	■ Private Zusammenkünfte von 
Angehörigen zweier Hausstände-
sind mit maximal fünf Personen 
in geschlossenen Räumen bzw. 
zehn Personen insgesamt zulässig, 
wobei Kinder bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres nicht mitgezählt 
werden.

	■ Eheschließungen sind auf max. 
20 Teilnehmende beschränkt. Bei 
mehr als zehn Personen müssen alle 
Beteiligten einen tagesaktuellen Test 
vorweisen und der Mindestabstand 
von 1,5 Meter ist einzuhalten.

	■ Im ÖPNV ist entweder eine medi-
zinische, FFP-2- oder vergleichbare 
Maske zu tragen.

	■ Geschäftsinhaber oder Veranstal-
ter sollen überall dort, wo eine Kon-
takterfassung und -nachverfolgung 
nach Verordnung erforderlich ist, 
digitale Systeme, aber insbesondere 
die Corona-Warn-App, nutzen.

	■ Die bisherigen Testpf lichten 
bleiben bestehen.

	■ Neben der Abholung und Liefe-
rung von Speisen, kann der Außen-
bereich von Gastronomiebetrieben 
mit Terminbuchung, Kontakterfas-
sung und ggf. tagesaktuellem Test, 
wenn mehr als zwei Hausstände an 
einem Tisch sitzen, genutzt werden.

	■ Campingplätze und Ferien-
wohnungen unterliegen nicht dem 
Beherbergungsverbot, eine Kontak-
terfassung und -nachverfolgung ist 
erforderlich.

	■ Ergänzend zu den bisher bei 
dieser Öffnungsstufe zulässigen 
Kulturstätten können Open-Air-Ver-
anstaltungen mit Terminbuchung, 
Kontakterfassung und -nachverfol-
gung sowie Testpflicht stattfinden.

	■ Für Museen, Galerien, Aus-
stellungen und Gedenkstätten 
sind zusätzlich zu den sonstigen 
Hygieneregelungen eine Kontakt-
datenerfassung oder -nachverfol-
gung einzuführen und Besucher 
benötigen einen tagesaktuellen 
Nachweis über einen negativen Test.

	■ Fitnessstudios dürfen für medi-
zinisch notwendige Behandlungen 
und kontaktfreien Sport öffnen. Bei 
nichtmedizinisch notwendigem 
Sport in Fitnessstudios benötigen 
die Sportler einen tagesaktuellen 
negativen Test und eine Kontakt-
datenerfassung ist vorzusehen.

	■ Gruppentraining von bis 20 
Minderjährigen ist im Außen-
bereich und Außensportanlagen 
möglich sowie kontaktfreier Sport 
im Innenbereich. Bei Vorliegen 
eines tagesaktuellen negativen 
Testergebnisses und Kontaktver-
folgung ist zudem Kontaktsport 
im Außenbereich zulässig.

	■ Schwimmunterricht in der Pri-
marstufe ist möglich.

	■ Liegt die 7-Tage-Inzidenz an 
fünf Werktagen in Folge unter 
dem Schwellwert von 50, entfallen 
ab dem übernächsten Tag die Auf-
lagen für

	■ Außenbereich der Gastronomie
	■ Zoologische und botanische 

Gärten
	■ kontaktfreien Sport auf Innen- 

und Außensportanlagen; imAußen-
bereich und -sportanlagen zudem 
bei kontaktfreiem Sport in kleinen 
Gruppen von maximal 20 Personen.

	■ Bei vorheriger Buchung, einem 
Testnachweis und der Kontakterfas-
sung und -nachverfolgung sind tou-
ristische Übernachtungen möglich.

	■ Alle inzidenzabhängigen Lo-
ckerungen sind aufzuheben, wenn 
der jeweilige Grenzwert an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen über-
schritten wird. Dann gelten am 
übernächsten Tag die Regelungen 
der jeweils höheren Inzidenzstufe.
Die Regelungen für den Kita- und 
Schulbetrieb bleiben unverändert 
bestehen.

www.coronavirus.sachsen.de

	■ Aufhebung zur Beschrän-
kung des öffentlichen Alkohol-
konsums
Darüber hinaus ist die Dresdner 
Allgemeinverfügung zur Beschrän-
kung des öffentlichen Alkoholkon-
sums parallel zur neuen SächsCoro-
naSchVO seit 10. Mai aufgehoben. 
Der Widerruf steht auf der Seite 11 
in diesem Amtsblatt. 

	■ Verordnung zu den Rechten 
von Geimpften und Genesenen
Die Verordnung setzt für voll-
ständig Geimpfte und kürzlich 
Genesene bestimmte Vorkehrun-
gen der Bundesnotbremse außer 
Kraft. Die Kontakt- und Ausgangs-
beschränkungen fallen für diesen 
Personenkreis weg. Zudem sind sie 
negativ Getesteten gleichgestellt 
und brauchen etwa für einen 
Friseur- oder Zoobesuch keinen 
tagesaktuellen Test mehr.

Gesundheitsbürgermeisterin 
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann: 
„Die aktuelle Entwicklung bringt 
uns der Normalität näher, die 
wir so sehnsüchtig erwarten. Ich 
bitte die Bürgerinnen und Bürger 
jedoch, nicht leichtsinnig oder 
achtlos zu werden: die AHA-L 
Regeln sind weiterhin äußerst 
wichtig. Tests und Impfungen 
bieten keine hundertprozentige 
Sicherheit. Deshalb gelten diese 
Regeln auch für Geimpfte und 
Genesene verbindlich weiter. Wir 
sollten die gute Entwicklung der 
letzten Wochen nicht verspielen. 
Die sinkenden Zahlen lassen hof-
fen, dass nach und nach wieder 
mehr möglich sein wird.“

	■ Neuerung auf dem Dashboard 
unter www.dresden.de/corona
Bei der Angabe der besorgnis-
erregenden Virusmutationen, die 
unter den positiven Meldungen 
angegeben ist, ist die britische 
Variante B.1.1.7 nicht mehr ent-
halten. Diese ist mittlerweile in 
Sachsen vorherrschend, so dass 
die Angabe sich jetzt auf die süd-
afrikanische und die brasilianische 
Virusvariante beschränkt. Diese 
zählen laut Definition ebenfalls zu 
den besorgniserregenden Varian-
ten. Weitere besorgniserregende 
Varianten wurden bisher nicht 
definiert. Die indische Variante 
steht aktuell unter Beobachtung, 
ist jedoch nicht als besorgniserre-
gende Variante klassifiziert.

	■ Testcenter in Dresden
Seit dem 10. Mai gibt es auch in 
der Vewaltungsstelle Cossebau-
de, Dresdner Straße 3, ein Test-
zentrum. Dieses hat Montag und 
Mittwoch von 7 bis 18 Uhr sowie 
Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. 
Test sind hier ohne Terminverein-
barung möglich. Eine Übersicht zu 
den über 100 Testmöglichkeiten 
stadtweit stehen im Internet unter:

www.dresden.de/corona

Informationen zu neuen Corona-Regelungen
Bundesnotbremse, Corona-Schutzverordnung und Bundesverordnung für Geimpfte und Genesene – was gilt aktuell?



Im hohen Alter werden viele Men-
schen mit Problemen konfrontiert, 
die sie aus ihrer Jugendzeit über-
haupt nicht kennen. Schritt für 
Schritt stellt sich ein Hörverlust ein, 
da im Innenohr befindliche Sinnes-
zellen schwinden. Neben diesem 
akustischen Problem führen ein 
schwaches Arbeitsgedächtnis und 
mangelnde Konzentration dazu, 
dass ab dem 70. Lebensjahr jede 
zweite Person unter schlechtem 
Hörvermögen leidet.  

Altersweitsichtigkeit: 
Eine Volkskrankheit
Ein anderes Problem ist sogenann-
te Altersweitsichtigkeit , deren 
Ursache eine fester werdende 
Linse ist. Neben dem Tragen einer 
Gleitsichtbrille, Kontaktlinsen oder 

einer Laser-Korrektur empfehlen 
Mediziner für beide gesundheit-
lichen Probleme spezielle Übungen. 

Konzentrationsübung 
fürs Ohr
Eine gute Übung für das Ohr ist 
die Suche nach einem Ort, an dem 
besonders viele Menschen auf-
einandertreffen. Ein gutes Beispiel 
ist das Einkaufszentrum, in dem 
hörgeschädigte Personen nun ihre 
Ohren spitzen können. Ein gutes 
Training für das Ohr ist es in dieser 
Situation, sich auf bestimmte Ton-
quellen wie Lautsprecherdurchsagen 
zu konzentrieren. Diese Übung wird 
als selektives Hören bezeichnet und 
hilft hörgeschädigten Personen da-
bei, das Wichtigste aus einer lauteren 
Umgebung herauszufiltern.

Geräusche identifizieren
Für den Umgang mit dem Straßen-
verkehr ist es besonders wichtig, 
Geräusche und deren Richtung zu 
identifizieren. Ein gutes Training ist 
es deshalb, sich auf belebte Plätze 
wie Märkte oder große Parkplätze 
zu stellen, um einzelne Geräusche 
sowie deren Ort herauszufiltern. Von 
Unterhaltungen über Stöckelschuhe 
bis hin zu weinenden Kindern: Eine 
Konzentration auf diese Lärmquellen 
schult das Richtungshören und för-
dert zugleich das Arbeitsgedächtnis.

Auf die Schwerhörigkeit 
hinweisen
Insbesondere bei der Gesellschaft 
mehrerer Personen fällt es Betroffe-
nen häufig schwer, alle Mitmenschen 
zu verstehen. In diesem Fall ist es 
ratsam, das kleine Handicap nicht zu 
verschweigen, sondern offen damit 
umzugehen. Betroffene sollten ihrem 
Gegenüber erklären, wie andere 
Menschen mit ihnen reden sollten, 
damit sie dem Gespräch auch folgen 

können. So ist es zumeist hilfreich, 
dass Gesprächspartner besonders 
deutlich und langsam reden oder 
Sätze alternativ in anderen Worten 
wiederholen.

Bewegung und Augen-
training zur Schulung des 
Sehvermögens
Ein ähnlicher positiver Trainings-
effekt stellt sich bei Menschen ein, 
die an Altersweitsichtigkeit leiden. 
Mit gesunder Bewegung und spe-
ziellem Augentraining ist es ebenfalls 
möglich, die eigene Sehfähigkeit zu 
verbessern. Neben Laufen, Walking 
oder Fitnesstraining unterstützen 
nachfolgende Übungen die Augen-
gesundheit.

Augentraining durch He-
ranholen und Entfernen
Für diese Übung nehmen Betroffene 
auf einem Stuhl Platz und entspan-
nen sich. Daraufhin strecken sie den 
rechten Arm aus und zeigen mit dem 
Daumen nach oben. Anschließend 

Gut hören und sehen im 
hohen Alter
So schärfen Senioren ihre Sinne
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wird der Daumen regelmäßig zum 
Auge und wieder zurückgezogen. 
Die Übungseinheit trainiert scharfes 
Sehen. Ein besonderer Übungseffekt 
stellt sich ein, indem Senioren die 
Prozedur mit jedem Arm mindestens 
fünf Minuten lang ausüben.

Augenübungen bei
Dunkelheit
Altersweitsichtigkeit verursacht 
häufig ein bestimmtes Symptom 
– müde Augen. Diesem Problem 
wirkt die nachfolgende Übung 
entgegen, bei der Betroffene ihre 
Hände zuerst anwärmen und sich 
daraufhin locker hinsetzen. Im 
nächsten Schritt legen Menschen 
mit Sehstörung ihre Handflächen 
auf die Augen, so dass sie nichts 
mehr sehen. Während die Finger 
dabei in Richtung Stirn gewandt 
sind, konzentrieren Sie sich auf die 
durch die Handflächen entstehende 
Dunkelheit. Diese Übung können 
Betroffene je nach Bedarf mehrfach 
wiederholen.

Augen in alle 
Himmelsrichtungen 
kreisen
Sinn und Zweck dieser Übung ist es, 
die komplette Augenmuskulatur zu 
trainieren. Zugleich ist diese Übung 
sinnvoll, um das Auge mit Sauerstoff 
zu versorgen. Anfangs setzen Sie 
sich bequem hin und schließen die 
Augen. Ein wichtiger Bestandteil 
der Übung ist es nun, den Augapfel 
nach links und rechts zu drehen. 
An diese mehrfach wiederholte 
Übung schließt sich ein kleiner Ent-
spannungsmoment an. Nunmehr 
wird mit den offenen Augen bis 
zu 20-mal nach oben sowie nach 
unten geschaut. Die gleiche Übung 
wird noch einmal 15- bis 20-mal 
mit offenen Augen nach links und 
rechts wiederholt. Generell gilt: Es 
bedarf etwas Geduld, bis sich eine 
erste Verbesserung des Hör- oder 
Sehvermögens einstellt. Zudem 
dürfen Betroffene keine Wunder 
erwarten.

Text: Sandra Reimann
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Auf Grundlage von § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 sowie § 28a Absatz 
1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 
sowie § 28b des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22. April 2021 
(BGBl. I S. 802) geändert worden 
ist, sowie in Verbindung mit § 1 
Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung 
und des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt 
zur Regelung der Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz 
und für die Kostenerstattung 
für Impfungen und andere Maß-
nahmen der Prophylaxe vom  
9. Januar 2019 (SächsGVBl. S. 83), die 
zuletzt durch die Verordnung vom  
12. Januar 2021 (SächsGVBl. S. 30) 
geändert worden ist, sowie in Ver-
bindung mit der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zum Schutz vor dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und CO-
VID-19 in der jeweils geltenden Fas-
sung, erlässt die Landeshauptstadt 
Dresden als örtlich zuständiges 
Gesundheitsamt folgenden Wider-
ruf der Allgemeinverfügung der 
Landeshauptstadt Dresden über die 
Aufhebung von Öffnungsschritten 
zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie vom 27. März 2021.
1.	 Die Allgemeinverfügung der 
Landeshauptstadt Dresden über die 
Aufhebung von Öffnungsschritten 
zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie vom 27. März 2021 wird 
hiermit gemäß § 1 SächsVwVfG  
i. V. m. § 49 VwVfG mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen.
2.	 Verschärfende Anordnungen des 
Gesundheitsamtes der Landeshaupt-
stadt Dresden im Zusammenhang 
mit der Eindämmung der Coro-
na-Pandemie bleiben unberührt. 
Sofern der Freistaat Sachsen weiter-
gehende Regelungen erlässt, gehen 
diese der Allgemeinverfügung der 

Landeshauptstadt Dresden vor.
3.	 Diese Allgemeinverfügung tritt 
am 10. Mai 2021, um 0.00 Uhr, in 
Kraft und hängt öffentlich an der 
Anschlagtafel im Eingangsbereich 
des Rathauses Dr.-Külz-Ring 19 in 
01067 Dresden aus. 
Gründe:
Mit Novellierung der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung und 
deren Wirkung ab dem 10. Mai 
2021 ist die vormalige Ermäch-
tigungsnorm und Verpflichtung 
entfallen, innerhalb der Kommune 
Bereiche zu definieren, in denen 
der öffentliche Alkoholkonsum 
untersagt ist. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit und -klarheit wird 
daher die am 27. März 2021 erlasse-
ne Allgemeinverfügung zeitgleich 
mit dem Inkrafttreten der neuen 
Sächsischen Corona-Schutz-Ver-
ordnung widerrufen.
Zuständigkeit und Rechtsgrund-
lage:
Die Landeshauptstadt Dresden ist 
gemäß § 11 SächsCoronaSchVO 
sowie § 28 IfSG in Verbindung 
mit § 54 sowie § 1 Absatz 1 Satz 1 
der Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung und des Säch-
sischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz und für die Kos-
tenerstattung für Impfungen und 
andere Maßnahmen der Prophylaxe 
(IfSGZuVO) sachlich zuständig. 
Sie ist weiterhin gemäß § 1 des 
Gesetzes zur Regelung des Ver-
waltungsverfahrens- und des Ver-
waltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nr. 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) auch örtlich zuständig 
für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung.
Im Übrigen:
Widerspruch und Anfechtungskla-
ge gegen die Regelungsanordnun-
gen im Tenor dieser Allgemeinver-

fügung haben kraft Gesetzes nach 
§ 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 
IfSG keine aufschiebende Wirkung. 
Es besteht die sofortige Vollziehung.
Die Bekanntgabe erfolgt gemäß 
§ 4 der Satzung der Landeshaupt-
stadt Dresden über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung und 
der ortsüblichen Bekanntgabe vom 
16. Juli 1998 (Bekanntmachungs-
satzung). Eine Bekanntmachung 
im Dresdner Amtsblatt ist nicht 
rechtzeitig möglich. Eine weitere 
Verzögerung der Anordnungen 
ist aus Gründen des Gesundheits-
schutzes nicht vertretbar. Die 
öffentliche Bekanntmachung 
wird durch verschiedene Medien 
parallel zum förmlichen Aushang 
über die Pressearbeit der Landes-
hauptstadt Dresden begleitet. 
Diese Allgemeinverfügung wird 
gemäß § 1 SächsVwVfG i. V. m. 
§ 41 Absatz 3 VwVfG ortsüblich 
bekannt gemacht, da eine Bekannt-
gabe an die Beteiligten aufgrund 
der Sachlage untunlich ist. Nach  
§ 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG gilt die 
Allgemeinverfügung am Tag nach 
der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Die Allgemein-
verfügung kann auf der Homepage 
der Landeshauptstadt Dresden unter 
www.dresden.de/corona abgerufen 
und eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei 
der Landeshauptstadt Dresden zu 
erheben. Der Hauptsitz befindet 
sich im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 
01067 Dresden.

Dresden, 7. Mai 2021

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

in Vertretung
Detlef Sittel
Erster Bürgermeister

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen (IfSG) sowie der Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-
CoV-2 und COVID-19 (SächsCoronaSchVO) in der jeweils geltenden 
Fassung, hier: Widerruf der Allgemeinverfügung der Landes-
hauptstadt Dresden über die Aufhebung von Öffnungsschrit-
ten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 27. März 2021
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Auf Grund des § 32 Satz 1 in 
Verbindung mit § 15 Absatz 3,  
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 
und Absatz 6 sowie § 30 Absatz 1 
Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
von denen 

	■ § 15 Absatz 3 durch Artikel 1 
Nummer 1d Buchstabe b des Ge-
setzes vom 29. März 2021 (BGBl. I. 
S. 370) geändert worden ist,

	■ § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Arti-
kel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl. I. S. 2397) 
geändert worden ist, 

	■ § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Arti-
kel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu 
gefasst worden ist, 

	■ § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 
1 und Absatz 6 durch Artikel 1 
Nummer 17 des Gesetzes vom 18. 
November 2020 (BGBl. I. S. 2397) 
eingefügt worden ist, 

	■ § 28a Absatz 3 durch Artikel 
1 Nummer 2c des Gesetzes vom  
29. März 2021 (BGBl. S. 370) geändert 
worden ist,

	■ § 32 Satz 1 durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I 
S. 802) neu gefasst worden ist,
in Verbindung mit § 7 der In-
fektionsschutz-Zuständigkeits-
verordnung vom 9. Januar 2019 
(SächsGVBl. S. 83), der zuletzt 
durch die Verordnung vom 12. 
Januar 2021 (SächsGVBl. S. 30) ge-
ändert worden ist, verordnet das 
Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt:
Inhaltsverzeichnis

	■ Teil 1 – Allgemeine Regelun-
gen und Begriffsbestimmungen
§	1 Geltungsbereich
§	2 Grundsätze
§	3 Sieben-Tage-Inzidenz und 	
	 Bettenkapazität
§	4 Kontaktbeschränkungen, 	
	 Abstandsregelung
§	5 Maskenpflicht
§	6 Hygienekonzept und Kontakt-	
	 erfassung und -nachverfolgung
§	7 Onlineangebote und click & 	
	 collect
§	8 Tests
§	9 Allgemeine Testpflicht

	■ Teil 2 – Wirtschaftsleben
§ 10 Ladengeschäfte und Märkte

§	11 Körpernahe Dienstleistun-
gen
§	12 Gastronomie, Kantinen, 
Mensen
§	13 Beherbergung
§	14 Tagungen, Kongresse, Messen

	■ 	Teil 3 – Öffentliches Leben 
und Kultur
§ 	15 Öffentliche Festivitäten
§	16 Kirchen und Religionsge-
meinschaften, Beerdigungen und 
Eheschließungen
§	17 Versammlungen
§	18 Kulturstätten

	■ 	Teil 4 Sport und Freizeit
§	19 Sport, Fitnessstudios
§	20 Bäder, Saunen
§	21 Botanische und zoologische 
Gärten, Stadt-, Gäste- und Natur-
führungen
§	22 Freizeiteinrichtungen und 
-veranstaltungen

	■ 	Teil 5 – Bildung
§	23 Betriebseinschränkungen 
für Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung und Schulen
§	24 Mund-Nasen-Schutz in Ein-
richtungen der Kindertagesbe-
treuung und an Schulen
§	25 Hygieneplan und Hygiene-
maßnahmen an Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung und 
Schulen
§	26 Hochschulen, Berufsakade-
mie Sachsen
§	27 Aus-, Fort- und Weiter-
bildungs- und Erwachsenen-
bildungseinrichtungen sowie 
ähnliche Einrichtungen, Volks-
hochschulen
§	28 Kunst-, Musik- und Tanz-
schulen

	■ 	Teil 6 – Weitere Bereiche
§	29 Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens
§	30 Saisonarbeitskräfte
§	31 Modellprojekte
§	32 Sächsischer Landtag

	■ 	Teil 7 – Ordnungswidrigkeiten 
und Schlussvorschriften
§	33 Vollstreckungshilfe, Ord-
nungswidrigkeiten
§	34 Inkrafttreten, Außerkraft-
treten

	■ 	Teil 1 – Allgemeine Regelun-
gen und Begriffsbestimmungen
§	1 Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Regelungen 
gelten nur, wenn 

1. die Sieben-Tage-Inzidenz nach  
§ 3 den Schwellenwert von 100 
nicht überschreitet oder
2. es sich um weitergehende Schutz-
maßnahmen nach § 28b Absatz 5 
des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) 
geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, handelt. 
(2) Weitergehende Schutzmaß-
nahmen nach § 28b Absatz 5 des 
Infektionsschutzgesetzes sind ins-
besondere
1. die Testpflicht in § 9 Absatz 1 bis 
3, § 16 Absatz 1 Satz 2, § 26 Absatz 2;
2. die Kontakterfassung und -nach-
verfolgung in § 6 Absatz 1, 6 und 
7, § 11, § 13 Absatz 1 Satz 2, § 21;
3. die Testpflicht sowie Kontakter-
fassung und -nachverfolgung in  
§ 27 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 sowie 
4. die Regelungen in § 4 Absatz 
3, § 5 Absatz 1, Absatz 3 Nummer 
1, 2, 4, 5 und 7, Absatz 4, § 6,  
§§ 14, 15, § 16 Absatz 1 Satz 3, § 17, 
§ 18 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 2 
und 3, §§ 23, 24, 25, § 28 Absatz 2,  
§§ 29, 30, 31.
§ 2 Grundsätze 
(1) Jeder wird anlässlich der Co-
rona-Pandemie angehalten, die 
physisch-sozialen Kontakte zu 
anderen Menschen außer den An-
gehörigen des eigenen Hausstandes 
auf das absolut nötige Minimum 
zu reduzieren und die zulässigen 
Kontakte möglichst konstant und 
klein zu halten. Wo immer mög-
lich, ist ein Mindestabstand zu 
anderen Personen von 1,5 Metern 
einzuhalten und sind weitere 
Maßnahmen zur Ansteckungsver-
meidung zu beachten.
(2) Von dem Verbot der Öffnung von 
Einrichtungen und Angeboten in 
dieser Verordnung ist das Betreten 
und Arbeiten durch Betreiber und 
Beschäftigte sowie Prüfer nicht 
erfasst.
§ 3 Sieben-Tage-Inzidenz und 
Bettenkapazität
(1) Im Sinne dieser Verordnung ist 
die Sieben-Tage-Inzidenz die durch 
das Robert Koch-Institut im Internet 
unter www.rki.de/inzidenzen veröf-
fentlichte Zahl an Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
je 100.000 Einwohner innerhalb 

von sieben Tagen.
(2) Soweit die nachfolgenden Vor-
schriften voraussetzen, dass ein be-
stimmter Wert der Sieben-Tage-In-
zidenz über- oder unterschritten 
ist, gilt Folgendes:
1. Die Sieben-Tage-Inzidenz des 
jeweiligen Landkreises oder der 
jeweiligen Kreisfreien Stadt ist maß-
geblich; entsprechende Regelungen 
gelten nur im Landkreis oder der 
Kreisfreien Stadt.
2. Der Landkreis oder die Kreisfreie 
Stadt gibt unverzüglich nach der 
Veröffentlichung nach Absatz 1 den 
Tag bekannt, ab dem die jeweiligen 
Regelungen gelten. 
3. Ein Schwellenwert gilt als über-
schritten, wenn die Sieben-Tage-In-
zidenz an drei aufeinander folgen-
den Tagen über dem Schwellenwert 
liegt. Die jeweils verschärfenden 
Maßnahmen gelten ab dem über-
nächsten Tag.
4. Ein Schwellenwert gilt als unter-
schritten, wenn die Sieben-Tage-In-
zidenz an fünf aufeinander folgen-
den Werktagen den Schwellenwert 
erreicht oder unter diesem liegt. Die 
jeweils erleichternden Maßnahmen 
gelten ab dem übernächsten Tag. 
Sonn- und Feiertage unterbrechen 
nicht die Zählung der maßgeb-
lichen Tage.
(3) Erleichternde Maßnahmen nach 
§ 4 Absatz 2, § 10 Absatz 3, § 12 
Absatz 2, § 13 Absatz 3, § 18 Ab-
satz 3, § 19 Absatz 2, § 21 Absatz 
2 und § 31 bei Unterschreitung 
der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 
sind nur zulässig, soweit nicht das 
festgelegte Maximum an belegten 
Krankenhausbetten an durch mit 
COVID-19 Erkrankten in der Nor-
malstation von 1.300 Betten im 
Freistaat Sachsen erreicht wurde. 
Erleichternde Maßnahmen sind 
ab dem übernächsten Tag nach 
Erreichen des Wertes nach Satz 
1 untersagt. Wird die Anzahl der 
belegten Betten nach Satz 1 an drei 
Werktagen in Folge unterschritten, 
sind erleichternde Maßnahmen 
ab dem übernächsten Tag wieder 
zulässig. Sonn- und Feiertage 
unterbrechen nicht die Zählung 
der maßgeblichen Tage.
(4) Die oberste Landesgesundheits-
behörde gibt das Erreichen oder 
das Unterschreiten der Werte nach 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – 
SächsCoronaSchVO)
Vom 4. Mai 2021
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Absatz 3 bekannt. 
§ 4 Kontaktbeschränkungen, Ab-
standsregelung 
(1) Private Zusammenkünfte im 
öffentlichen oder privaten Raum 
sind nur gestattet 
1. den Angehörigen eines Haus-
stands, in Begleitung der Partnerin 
oder des Partners und von Personen, 
für die ein Sorge- oder Umgangs-
recht besteht, 
2. mit den Angehörigen eines wei-
teren Hausstands.
Dabei darf die Anzahl der Personen 
in geschlossenen Räumen die Ge-
samtzahl von fünf Personen nicht 
überschreiten; im Übrigen darf die 
Gesamtzahl von zehn Personen 
nicht überschritten werden. Kinder 
bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres bleiben unberücksichtigt. 
(2) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert von 
50, dürfen abweichend von Absatz 
1 zehn Personen aus zwei Haus-
ständen in geschlossenen Räumen 
zusammenkommen.
(3) In Einrichtungen und bei Ange-
boten, deren Öffnung und Betrieb 
nach dieser Verordnung zugelassen 
sind, ist der Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. Die Ver-
pflichtung nach § 5 bleibt hiervon 
unberührt. 
(4) Der Mindestabstand von 1,5 
Metern sowie Absatz 1 gilt nicht 
1. in Kindertageseinrichtungen und 
Einrichtungen der Kindertages-
pflege (Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung), einschließlich der 
heilpädagogischen Kindertagesein-
richtungen, 
2. in Schulgebäuden und auf dem 
sonstigen Gelände von Schulen 
sowie bei schulischen Veranstal-
tungen, 
3. bei Maßnahmen der Schulbeglei-
tung in häuslicher Lernzeit, 
4. bei Angeboten nach §§ 19, 20, 
27 bis 35a, 41, 42, 42a des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch – Kin-
der- und Jugendhilfe – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom  
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), 
das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 6 
des Gesetzes vom 12. Februar 2021 
(BGBl. I S. 226) geändert worden 
ist, und 
5. in Aus-, Fort- und Weiterbildungs- 
und Erwachsenenbildungseinrich-
tungen sowie ähnlichen Einrich-
tungen, die der berufsbezogenen, 
schulischen oder akademischen 
Ausbildung, einschließlich der 
Lehrkräfteausbildung, dienen. 
Der Mindestabstand oder alternati-
ve Schutzmaßnahmen können in 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 
und 2 durch Allgemeinverfügung 
des Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammen-

halt zur Regelung des Betriebs von 
Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, von Schulen und Schul-
internaten im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung der SARS-CoV-2-
Pandemie bestimmt werden.
§ 5 Maskenpflicht
(1) Die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung besteht, 
wenn sich Menschen im öffentli-
chen Raum unter freiem Himmel 
begegnen, ohne dass der Mindest-
abstand von 1,5 Metern eingehalten 
wird, soweit in dieser Verordnung 
nichts anderes geregelt ist. 
(2) Für die Verpflichtung zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung, 
einer medizinischen Gesichts-
maske, einer FFP2-Maske oder 
vergleichbaren Atemschutzmaske 
(Maskenpflicht) gilt:
1. die Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung 
oder medizinischen Gesichts-
maske wird auch mit dem Tragen 
einer FFP2-Maske oder vergleich-
baren Atemschutzmaske erfüllt, 
FFP2-Masken und vergleichbare 
Atemschutzmasken sind jeweils 
nur ohne Ausatemventil zulässig;
2. Kinder bis zur Vollendung des  
6. Lebensjahres sind von der Masken-
pflicht befreit, die Pflicht nach § 24 
Absatz 1 bleibt hiervon unberührt;
3. Kinder bis zur Vollendung des  
10. Lebensjahres sind von der Mas-
kenpflicht in Fußgängerzonen und 
auf den Sport und Spiel gewidmeten 
Flächen befreit;
4. die Verpflichtung zum Tragen 
von FFP2-Masken oder vergleich-
barer Atemschutzmasken gilt für 
Kinder zwischen der Vollendung 
des 6. und 14. Lebensjahres mit 
der Maßgabe, dass sie nur einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
tragen müssen;
5. Personen, die glaubhaft machen 
können, dass ihnen das Tragen der 
vorgeschriebenen Gesichtsmaske 
aufgrund einer Behinderung oder 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich oder unzumutbar 
ist, sind von der Trageverpflich-
tung befreit; insoweit kann ihnen 
aus infektionsschutzrechtlichen 
Gründen die Nutzung einschlägi-
ger Angebote und der Aufenthalt 
in einschlägigen Einrichtungen 
nicht versagt werden; arbeitsschutz-
rechtliche Vorgaben, die bei einer 
Befreiung von der Pflicht zum Tra-
gen einer Maske dazu führen, dass 
eine Beschäftigung nicht zulässig 
ist, bleiben unberührt. Die Glaub-
haftmachung erfolgt bei gesund-
heitlichen Gründen insbesondere 
durch eine ärztliche Bescheinigung 
im Original, dass aufgrund einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung, 
einer chronischen Erkrankung oder 

einer Behinderung keine Maske 
getragen werden kann;
6. das Abnehmen der Mund-Na-
sen-Bedeckung oder Maske ist zu-
lässig, solange es zu Identifikations-
zwecken oder zur Kommunikation 
mit Menschen mit Hörbehinderung 
oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen erforderlich ist;
7. ausgenommen von der Masken-
pflicht sind ferner:
a. Fahrzeugführerin und Fahrzeug-
führer von Kraftfahrzeugen, 
b. Personen, die sich fortbewegen 
ohne Verweilen mit Fortbewegungs-
mitteln und die sich sportlich 
betätigen,
c. Personen, denen das Rederecht 
bei einer zulässigen Versammlung 
im Sinne des Sächsischen Versamm-
lungsgesetzes und bei zulässigen 
Zusammenkünften erteilt wird,
d. Personen, die bei Zusammen-
künften von Glaubensgemein-
schaften vortragen.
(3) Eine Verpflichtung zum Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmas-
ke (sogenannte OP-Maske) oder 
FFP2-Maske oder vergleichbarer 
Atemschutzmaske besteht
1. in geschlossenen Räumen von 
Einrichtungen, Betrieben, Läden 
und Angeboten, die nach dieser Ver-
ordnung geöffnet werden dürfen,
2. bei der Inanspruchnahme von 
Angeboten zur Abholung unmittel-
bar vor der jeweiligen Einrichtung, 
3. bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel zur Personenbe-
förderung, einschließlich Taxis, 
Reisebussen und regelmäßiger 
Fahrdienste zum Zweck der Schüler-
beförderung und der Beförderung 
zwischen dem Wohnort oder der 
Wohnstätte und Einrichtungen 
von Menschen mit Behinderungen, 
pflegebedürftigen Menschen und 
Patienten zu deren Behandlung, 
für die Fahrgäste sowie für das 
Kontroll- und Servicepersonal, 
4. in Kraftfahrzeugen, die über 
§ 4 Absatz 1 hinausgehend mit 
Personen aus unterschiedlichen 
Hausständen besetzt sind,
5. für Handwerker und Dienstleister 
in und vor den Räumlichkeiten der 
Auftraggeber, sofern dort andere 
Personen anwesend sind, 
6. bei körpernahen Dienstleistun-
gen für die Kunden und Dienst-
leister,
7. in Gerichten und Staatsanwalt-
schaften, wobei der Vorsitzende 
die Verfahrensbeteiligten von der 
Trageverpflichtung im Gerichtssaal 
während einer Anhörung oder Ver-
handlung entbinden kann.
Satz 1 gilt nicht für den polizei-
lichen Einsatz und die Selbstver-
teidigungsaus- und -fortbildung, 
den Einsatz der Feuerwehren, 

des Rettungsdienstes und des 
Katastrophenschutzes sowie in 
den Behandlungsräumen, soweit 
die Behandlung dies nicht zu-
lässt, und Patientenzimmern der 
Gesundheitseinrichtungen nach 
§ 23 Absatz 3 Satz 1 des Infektions-
schutzgesetzes.
(4) Eine Verpflichtung zum Tragen 
von FFP2-Masken oder vergleich-
baren Atemschutzmasken, besteht 
1. für die Beschäftigten ambulanter 
Pflegedienste sowie der speziali-
sierten ambulanten Palliativver-
sorgung bei der Ausübung der 
Pflege und Behandlung im Rahmen 
der arbeitsschutzrechtlichen Be-
stimmungen,
2. beim Besuch von Tagespflege-
einrichtungen gemäß § 71 Absatz 
2 Nummer 2 zweite Alternative 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
– Soziale Pflegeversicherung – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 
1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zu-
letzt durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) 
geändert worden ist,
3. für richterliche Anhörungen 
nach § 29 Absatz 7, zulässige 
Vor-Ort-Kontakte nach § 29 Absatz 8 
und den Zugang nach § 29 Absatz 9,
4. in Einrichtungen nach § 36 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Infektions-
schutzgesetzes für die Besucher und 
für das Personal bei der Ausübung 
der Pflege und Betreuung im Rah-
men der arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen.
§ 6 Hygienekonzept und Kontakt
erfassung und -nachverfolgung 
(1) Die nicht nach dieser Verordnung 
geschlossenen oder untersagten 
Geschäfte, Einrichtungen, Betriebe 
und Angebote sowie Veranstaltun-
gen sind unter Einhaltung der Hygi-
eneregelungen nach den Absätzen 
2 bis 4 und der Kontakterfassung 
oder -nachverfolgung, soweit diese 
Verordnung eine solche vorsieht, 
zulässig. Die Kontakterfassung und 
-nachverfolgung richtet sich nach 
Absatz 6 und 7.
(2) Für Ladengeschäfte und Märkte 
mit Kundenverkehr für Handelsan-
gebote findet § 28b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 Halbsatz 1 Buchstabe b 
und c des Infektionsschutzgesetzes 
entsprechende Anwendung. Bei Ein-
kaufszentren ist für die Berechnung 
der Verkaufsfläche nach § 28b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 1 
Buchstabe b des Infektionsschutz-
gesetztes die jeweilige Gesamtver-
kaufsfläche anzusetzen. Durch ein 
mit eigenem oder beauftragtem 
Personal abgesichertes Einlassma-
nagement müssen Einkaufszentren 
und Geschäfte verhindern, dass 
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es im Innenbereich von Einkaufs-
passagen oder Einkaufszentren 
zu Schlangenbildungen kommt. 
Die zulässige Höchstkundenzahl, 
welche gleichzeitig anwesend sein 
darf, ist im Eingangsbereich sicht-
bar auszuweisen. 
(3) Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales, die SARS-
CoV-2 Arbeitsschutzregel sowie 
vorhandene branchenspezifische 
Konkretisierungen der Unfallver-
sicherungsträger beziehungsweise 
der Arbeitsschutzbehörde und 
die einschlägigen Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zum 
Infektionsschutz in ihrer jeweili-
gen Fassung oder Konzepte und 
Empfehlungen der Fachverbände 
sind zu berücksichtigen. Etwaige 
weitere Schutzvorschriften ge-
mäß der Allgemeinverfügung des 
Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zur Anordnung von Hy-
gieneauflagen zur Verhinderung 
der Verbreitung des Corona-Virus 
und der Allgemeinverfügung des 
Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt zur Regelung des Betriebs von 
Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, von Schulen und Schul-
internaten im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung der SARS-CoV-2-
Pandemie sind einzuhalten. 
(4) Auf der Grundlage der in Absatz 
2 und 3 genannten Empfehlungen 
und Vorschriften ist ein eigenes 
schriftliches Hygienekonzept mit 
Einlassmanagement zu erstellen 
und umzusetzen. Dieses muss ins-
besondere die Abstandsregelung zu 
anderen Personen sowie weitere 
Hygienemaßnahmen beinhalten. 
Das Hygienekonzept benennt 
einen verantwortlichen Ansprech-
partner vor Ort. Dieser ist für die 
Einhaltung und Umsetzung des 
Hygienekonzepts, der geltenden 
Kontaktbeschränkungen und Ab-
standsregelungen sowie der Pflicht 
zum Tragen der vorgeschriebenen 
Mund-Nasen-Bedeckung oder 
persönlicher Schutzausrüstungen 
verantwortlich. Die zuständige 
Behörde kann das Hygienekonzept 
und seine Einhaltung überprüfen. 
(5) Für in Aufnahmeeinrichtungen 
oder Gemeinschaftsunterkünften 
für Flüchtlinge untergebrachte oder 
tätige Personen treffen die Unter-
bringungsbehörden einrichtungs- 
und objektabhängige Regelungen in 
Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden.
(6) Veranstalter und Betreiber sollen 
vorrangig digitale Systeme, ins-

besondere die Corona-Warn-App, 
für die Kontakterfassung einset-
zen. Zusätzlich ist eine analoge 
Form der Kontakterfassung ent-
sprechend Absatz 7 anzubieten. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Berufsgeheimnisträger nach § 53 
Absatz 1 der Strafprozessordnung, 
den Bereich von Groß- und Ein-
zelhandelsgeschäften, Märkten, 
Läden und Verkaufsständen sowie 
bei Lieferung und Abholung von 
mitnahmefähigen Speisen und 
Getränken. 
(7) Sofern die Kontakterfassung 
nicht digital erfolgt, ist 
1. eine analoge Erhebung von Kon-
taktdaten der Besucherin oder des 
Besuchers und 
2. eine barrierefreie Datenerhebung 
vorzusehen. Zu diesem Zweck 
sind folgende personenbezogene 
Daten zu verarbeiten: Name, Tele-
fonnummer oder E-Mail-Adresse 
und Anschrift der Besucher sowie 
Zeitraum und Ort des Besuchs. Es ist 
sicherzustellen, dass eine Kenntnis-
nahme der erfassten Daten durch 
Unbefugte ausgeschlossen ist. Die 
Daten dürfen nur zum Zweck der 
Aushändigung an die für die Er-
hebung der Daten zuständigen Be-
hörden verarbeitet werden und sind 
vier Wochen nach der Erhebung 
zu löschen. Auf Anforderung sind 
die verarbeiteten Daten an diese zu 
übermitteln; eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken als der Kontakt-
nachverfolgung ist unzulässig. Die 
Daten sind unverzüglich zu löschen 
oder zu vernichten, sobald sie für 
die Kontaktnachverfolgung nicht 
mehr benötigt werden. 
§ 7 Onlineangebote und click & 
collect
Einrichtungen, deren Öffnung 
und Betrieb untersagt ist, können 
inzidenzunabhängig Onlineange-
bote ohne Kundenkontakt oder 
ausschließlich zum Versand oder 
zur Lieferung von Waren anbieten. 
Die Abholung vorbestellter Ware ist 
unter den in § 28b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe 
a des Infektionsschutzgesetzes ge-
nannten Voraussetzungen zulässig 
(click & collect).
§ 8 Tests
(1) Besteht nach oder aufgrund die-
ser Verordnung eine Testpflicht oder 
ist ein Test Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme von Angeboten 
oder Dienstleistungen, muss das 
Nichtvorliegen einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 bis 4 nachgewiesen werden.
(2) Ein Schnelltest ist ein Antigen-
schnelltest, der durch fachkundig 
geschultes Personal vorgenommen 
wird. Dem gleichgestellt wird ein 
unter Aufsicht durch fachkundig 

geschultes Personal von der be-
troffenen Person vorgenommenen 
Selbsttest. Der Schnelltest muss vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte zugelassen 
sein. Die zugelassenen Tests sind 
unter der Adresse https://antigen-
test.bfarm.de/ords/f?p=ANTIGEN-
TESTS-AUF-SARS-COV-2 abrufbar. 
Dem Schnelltest steht ein PCR-Test 
gleich, der nicht älter als 48 Stun-
den ist. Durch einen Test nach 
Satz 1 positiv getestete Personen 
sollen sich dringend mittels eines 
PCR-Tests nachtesten lassen und 
müssen sich absondern.
(3) Ein Selbsttest ist ein Antigen-
schnelltest, der zur Anwendung 
durch Privatpersonen bestimmt ist. 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
Die zugelassenen Tests sind unter 
der Adresse https://antigentest.
bfarm.de/ords/f?p=ANTIGENTESTS-
AUF-SARS-COV-2:tests-zur-eigenan-
wendung-durch-laien abrufbar. So-
weit der Selbsttest zur Erfüllung der 
Testpflicht genügt, ist das negative 
Testergebnis durch eine Selbstaus-
kunft nach Anlage 1 oder 2 zu die-
ser Verordnung nachzuweisen. Bei 
einem positiven Selbsttestergebnis 
muss die betroffene Person unver-
züglich einen PCR-Test vornehmen 
lassen und sich absondern. 
(4) Ein PCR-Test ist ein Test, der auf 
der sogenannten Polymerase-Ket-
tenreaktion beruht und die Erb-
substanz des Virus in der Probe im 
Labor nachweisen kann. Bei einem 
positiven Testergebnis muss sich 
die betroffene Person unverzüglich 
absondern. 
§ 9 Allgemeine Testpflicht
(1) Beschäftigte und Selbstständi-
ge mit direktem Kundenkontakt 
sind verpflichtet, sich zweimal 
wöchentlich zu testen oder testen 
zu lassen. Der Nachweis über die 
Testung ist von diesen für die Dauer 
von vier Wochen aufzubewahren. 
Arbeitgeber sind verpflichtet, den 
Beschäftigten die Tests kostenfrei 
zur Verfügung zu stellen.
(2) Für die Inanspruchnahme von 
körpernahen Dienstleistungen und 
den Besuch von Fahr-, Boots- und 
Flugschulen sowie vergleichbaren 
Einrichtungen ist ein tagesaktueller 
Test der Kundin oder des Kunden 
notwendig. Dies gilt nicht für kör-
pernahe Dienstleistungen, soweit 
sie medizinisch notwendig sind.
(3) Beschäftigte in stationären und 
teilstationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe und in An-
geboten nach §§ 11 bis 14 und § 16 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
sowie Teilnehmende und Unterrich-
tende in Integrationskursen sind 
verpflichtet, zweimal wöchentlich 
einen Test vorzuweisen.

(4) Testpflichten gelten nicht für 
Personen bis zur Vollendung des  
6. Lebensjahres. Die Testpflicht nach 
§ 23 Absatz 4 bleibt unberührt. 
(5) Wenn nach oder aufgrund dieser 
Verordnung ein tagesaktueller Test 
gefordert wird, gilt, dass dessen 
Vornahme zum Zeitpunkt der In-
anspruchnahme von Angeboten 
und Leistungen nicht länger als 24 
Stunden zurückliegen darf. 
(6) Die Testpflicht gilt nicht für 
Personen, 
1. die nachweisen, dass sie über 
einen vollständigen Impfschutz 
gegen SARS-CoV-2 verfügen,
2. die von einer SARS-CoV-2-Infek-
tion genesen sind für sechs Monate 
ab Genesung oder
3. die von einer SARS-CoV-2-In-
fektion genesen sind und eine 
Impfdosis erhalten haben, wenn 
mehr als 14 Tage seit der Impfung 
vergangen sind.
Ein vollständiger Impfschutz liegt 
vor, wenn seit der Gabe der letzten 
Impfdosis, die nach der Empfehlung 
der Ständigen Impfkommission 
beim Robert Koch-Institut für ein 
vollständiges Impfschema erforder-
lich ist, mit einem in der Europäi-
schen Union zugelassenen Impfstoff 
mehr als 14 Tage vergangen sind. 
Als Genesene gelten diejenigen 
Personen, die ein mindestens 28 
Tage zurückliegendes positives 
PCR-Testergebnis oder eine ärztliche 
Bescheinigung der Infektion nach-
weisen können. Satz 1 gilt nicht 
für Personen, die mindestens ein 
Symptom nach § 23 Absatz 9 Satz 
1 Nummer 1 zeigen, dass auf eine 
Infektion mit SARS CoV-2 hinweist. 
Die Testpflichten nach § 29 bleiben 
unberührt.
(7) Zur Nachweisführung sind 
Test- oder Impfbescheinigungen 
gemeinsam mit einem amtlichen 
Ausweispapier im Original vor-
zulegen.

	■ Teil 2 – Wirtschaftsleben
§ 10 Ladengeschäfte und Märkte
(1) Die Öffnung von Ladengeschäf-
ten und Märkten mit Kunden-
verkehr für Handelsangebote ist 
untersagt. Dies gilt nicht für
1. die in § 28b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 des Infektionsschutzgesetzes 
genannten Einrichtungen,
2. Fahrzeug- und Fahrradersatzteil-
verkaufsstellen, 
3. Baumärkte.
(2) Die Öffnung der nach Absatz 
1 geschlossenen Einrichtungen 
für einzelne Kunden unter den in 
§ 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
Halbsatz 2 Buchstabe b des Infek-
tionsschutzgesetzes genannten 
Voraussetzungen ist zulässig (click 
& meet). Bei der Berechnung der 
zulässigen Kundenanzahl bleiben 
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unterstützungsbedürftige Personen 
und Minderjährige unberück-
sichtigt.
(3) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert von 
50, ist die Öffnung von nach Absatz 
1 geschlossenen Einrichtungen 
zulässig.
(4) Der Verkauf von Waren, die 
über das übliche Sortiment des 
jeweiligen Geschäfts hinausgehen, 
ist untersagt. 
§ 11 Körpernahe Dienstleistungen
Die Ausübung und Inanspruchnah-
me von körpernahen Dienstleistun-
gen ist mit Kontakterfassung oder 
-nachverfolgung nach § 6 Absatz 1, 
6 und 7 zulässig. Für die Testpflicht 
gilt § 9 Absatz 2.
§ 12 Gastronomie, Kantinen, 
Mensen
(1) Die Öffnung und der Betrieb von 
Gaststätten im Sinnes des Gaststät-
tengesetzes, auch von Speiselokalen 
und Betrieben, in denen Speisen 
zum Verzehr an Ort und Stelle ab-
gegeben werden, sowie Kantinen 
und Mensen (Gastronomiebetriebe), 
ist untersagt. Dies gilt nicht für 
1. die in § 28b Absatz 1 Nummer 
7 des Infektionsschutzgesetzes 
genannten Angebote und Ein-
richtungen,
2. die Lieferung und Abholung von 
mitnahmefähigen Speisen und Ge-
tränken; bei Abholung von Speisen 
und Getränken ist ein Verzehr am 
Ort des Erwerbs und in näherer 
Umgebung untersagt,
3. die Öffnung von Gastronomie-
betrieben im Außenbereich für 
Besucherinnen und Besucher mit 
vorheriger Terminbuchung mit 
Dokumentation für die Kontak-
terfassung oder -nachverfolgung 
nach § 6 Absatz 1, 6 und 7. Sitzen 
in einem Gastronomiebetrieb im 
Außenbereich Personen aus meh-
reren Hausständen an einem Tisch, 
müssen diese einen tagesaktuellen 
Test vorweisen.
(2) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert 
von 50 ist die Öffnung von Gastro-
nomiebetrieben im Außenbereich 
ohne die Maßgaben nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 zulässig.
§ 13 Beherbergung
(1) Übernachtungsangebote zu tou-
ristischen Zwecken sind untersagt. 
Bei erlaubten Übernachtungen ist 
eine Kontakterfassung oder -nach-
verfolgung nach § 6 Absatz 1, 6 und 
7 vorzusehen. Gastronomische An-
gebote in Beherbergungsbetrieben, 
die ausschließlich der Bewirtung 
der zulässig beherbergten Personen 
dienen, sind gemäß § 12 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 erlaubt. 
(2) Der Betrieb von Camping- und 
Caravaningplätzen sowie die Ver-

mietung von Ferienwohnungen 
werden nicht vom Beherbergungs-
verbot erfasst.
(3) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert von 
50 sind Übernachtungsangebote 
nach vorheriger Terminbuchung 
mit Dokumentation für die Kon-
takterfassung und -nachverfolgung 
nach § 6 Absatz 1, 6 und 7 und 
tagesaktuellem Test zu Beginn des 
Aufenthaltes zulässig.
§ 14 Tagungen, Kongresse, Messen
Die Ausrichtung von Tagungen, 
Kongressen und Messen ist unter-
sagt.

	■ Teil 3 – Öffentliches Leben 
und Kultur
§ 15 Öffentliche Festivitäten
Soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes geregelt ist, sind öffentli-
che Festivitäten sowie Feiern auf 
öffentlichen Plätzen und Anlagen 
untersagt.
§ 16 Kirchen und Religionsge-
meinschaften, Beerdigungen und 
Eheschließungen
(1) § 4 Absatz 1 gilt nicht für Zu-
sammenkünfte in Kirchen und 
auf den für die Religionsausübung 
bestimmten Grundstücken und 
in Gebäuden von Religionsge-
meinschaften zum Zwecke der 
Religionsausübung sowie für Ehe-
schließungen und Beerdigungen im 
engsten Familienkreis. An Beerdi-
gungen dürfen nicht mehr als 30 
Personen teilnehmen. Bei mehr als 
zehn Personen müssen alle Teilneh-
menden einen tagesaktuellen Test 
nachweisen. Der Mindestabstand 
von 1,5 Metern ist einzuhalten. 
Abhängig vom Infektionsgesche-
hen im jeweiligen Landkreis oder 
in der jeweiligen Kreisfreien Stadt 
kann die zuständige kommunale 
Behörde im Einzelfall Prozessionen 
im öffentlichen Raum zulassen.
(2) Die Kirchen und Religions-
gemeinschaften regeln ihre Zu-
sammenkünfte zum Zwecke der 
Religionsausübung in eigener 
Verantwortung mit verpflichtender 
Wirkung. Für Zusammenkünfte in 
Kirchen und von Religionsgemein-
schaften zum Zweck der Religions-
ausübung sind die aufgestellten 
Hygienekonzepte, insbesondere 
durch verbindliche Vorgaben zum 
Verzicht auf gemeinschaftlichen 
Gesang, der besonderen Infektions-
lage anzupassen. Dies kann durch 
Reduzierung der Teilnehmerzahl 
oder der Dauer der Zusammen-
künfte oder durch Onlineangebote 
ohne anwesende Gemeinde erreicht 
werden.
(3) Eheschließungen sind mit bis zu 
20 Personen zulässig. Bei mehr als 
zehn Personen müssen alle Teilneh-
menden einen tagesaktuellen Test 

nachweisen. Der Mindestabstand 
von 1,5 Metern ist einzuhalten.
§ 17 Versammlungen
(1) Unter freiem Himmel sind Ver-
sammlungen im Sinne des Säch-
sischen Versammlungsgesetzes 
vom 25. Januar 2012 (SächsGVBl. 
S. 54), das zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 11. Mai 2019 
(SächsGVBl. S. 358) geändert worden 
ist, ausschließlich ortsfest und mit 
höchstens 1 000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zulässig, wenn
1. alle Versammlungsteilnehmerin-
nen und Versammlungsteilnehmer, 
die Versammlungsleiterin oder 
der Versammlungsleiter sowie 
Ordnerinnen und Ordner einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
tragen; 
2. zwischen allen Versammlungs-
teilnehmerinnen und Versamm-
lungsteilnehmern ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern gewahrt wird.
(2) Überschreitet die Sieben-Tage-In-
zidenz den Schwellenwert von 200, 
sind Versammlungen abweichend 
von Absatz 1 auf eine Teilnehmer-
zahl von maximal 200 Personen 
begrenzt. 
(3) Überschreitet die Sieben-Tage-In-
zidenz den Schwellenwert von 300, 
sind Versammlungen abweichend 
von Absatz 1 auf eine Teilnehmer-
zahl von maximal 10 Personen 
begrenzt. 
(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 
3 können im Einzelfall Ausnah-
men erteilt werden, wenn das aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht 
vertretbar ist.
(5) Das Sächsische Versammlungs-
gesetz bleibt im Übrigen unberührt.
§ 18 Kulturstätten
(1) Museen, Bibliotheken, Galerien, 
Ausstellungen, Gedenkstätten, 
Kinos, Theater, Bühnen, Opern-
häuser, Konzerthäuser, Konzert-
veranstaltungsort, Musiktheater 
und ähnliche Einrichtungen für 
Publikum sowie Kulturveranstal-
tungen im Außenbereich dürfen 
unter der Voraussetzung öffnen, 
dass diese eine Terminbuchung mit 
Dokumentation für die Kontakter-
fassung oder – nach § 6 Absatz 
1, 6 und 7 sowie die Vorlage eines 
tagesaktuellen Tests vorsehen.
(2) Die Öffnung von 
1. Autokinos, 
2. Medienausleihen in Bibliotheken,
3. Fachbibliotheken, Bibliotheken 
an Hochschulen, der Sächsischen 
Landes- und Universitätsbibliothek 
und der Deutschen Nationalbiblio-
thek sowie öffentlichen Archiven
ist ohne die Maßgaben nach Absatz 
1 zulässig.
(3) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert 
von 50, ist die Öffnung von Kultur-

stätten ohne die Maßgaben nach 
Absatz 1 zulässig.

	■ Teil 4 Sport und Freizeit
§ 19 Sport, Fitnessstudios
(1) Die Öffnung von Fitnessstudios 
und sonstigen Anlagen und Ein-
richtungen des Sportbetriebs ist 
untersagt. Dies gilt nicht für 
1. die in § 28b Absatz 1 Nummer 
6 des Infektionsschutzgesetzes ge-
nannten Ausnahmen,
2. Fitnessstudios und sonstige 
Anlagen und Einrichtungen des 
Sportbetriebs, soweit sie medizi-
nisch notwendigen Behandlungen 
dienen,
3. den Sportunterricht,
4. das leistungssportliche Training 
der Schülerinnen und Schüler in 
der vertieften sportlichen Aus-
bildung, sofern sie an der Präsenz-
beschulung gemäß § 23 Absatz 2 
oder 3 teilnehmen,
5. Dienstsport,
6. sportwissenschaftliche Studien-
gänge,
7. lizenzierte Profisportlerinnen 
und –sportler,
8. Sportlerinnen und Sportler mit 
einem Arbeitsvertrag, der sie zu 
einer sportlichen Leistung gegen 
ein Entgelt verpflichtet und dieses 
überwiegend zur Sicherung des 
Lebensunterhalts dient,
9. Gruppen von bis zu 20 Minder-
jährigen im Außenbereich, auch 
auf Außensportanlagen,
10. kontaktfreien Sport auf Außen-
sportanlagen und
11. kontaktfreien Sport auf In-
nensportanlagen einschließlich 
Fitnessstudios und ähnlichen 
Einrichtungen sowie den Kontakt-
sport auf Außensportanlagen für 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit einem tagesaktuellen Test oder 
einem Test nach § 23 Absatz 4 so-
wie einer Kontakterfassung oder 
-nachverfolgung nach § 6 Absatz 
1, 6 und 7.
Anleitungspersonen müssen einen 
tagesaktuellen Test vorweisen.
(2) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert 
von 50, ist 
1. der kontaktfreie Sport auf In-
nensportanlagen einschließlich 
Fitnessstudios und ähnlicher Ein-
richtungen sowie der Kontaktsport 
auf Außensportanlagen ohne die 
Maßgaben nach Absatz 1 Nummer 
11 und
2. der kontaktfreie Sport in kleinen 
Gruppen (höchstens 20 Personen) 
im Außenbereich, auch auf Außen-
sportanlagen
zulässig.
§ 20 Bäder, Saunen 
(1) Die Öffnung von Badeanstalten, 
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Bädern, Freibädern, Hallenbädern, 
Kurbädern, Spaßbädern, Hotel-
schwimmbädern, Wellnesszentren, 
Thermen, Dampfbädern sowie 
Dampfsaunen und Saunen ist 
untersagt, soweit es sich nicht um 
eine Rehabilitationseinrichtung 
handelt. 
(2) Dies gilt nicht für die Nutzung 
von Hallen- und Freibädern im 
Sinne des § 19 und soweit es für 
die Nutzung für den schulischen 
Schwimmunterricht in der Primar-
stufe, für die praktische Ausbildung 
und Prüfung berufsbedingt oder 
für die Aus- und Fortbildung von 
Lehrkräften zum Nachweis der 
Rettungsfähigkeit erforderlich ist.
§ 21 Botanische und zoologische 
Gärten, Stadt-, Gäste- und Natur-
führungen
(1) Die Öffnung von botanischen 
und zoologischen Gärten, Tierparks 
sowie Stadt-, Gäste- und Naturfüh-
rungen aller Art im Außenbereich 
ist zulässig, wenn eine Kontakt
erfassung oder -nachverfolgung 
nach § 6 Absatz 1, 6 und 7 sowie 
die Vorlage eines tagesaktuellen 
Tests vorgesehen ist. Stadt-, Gäste- 
und Naturführungen dürfen mit 
höchstens zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern stattfinden. 
(2) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert 
von 50, ist die uneingeschränkte 
Öffnung von botanischen und zoo-
logischen Gärten sowie Tierparks 
ohne die Maßgaben nach Absatz 
1 zulässig.
§ 22 Freizeiteinrichtungen und 
-veranstaltungen
(1) Die Öffnung von Einrichtungen 
und Aktivitäten, die der Unter-
haltung oder Freizeitgestaltung 
dienen, wie 
1. Freizeitparks, Vergnügungsparks, 
Indoorspielplätze,
2. Zirkusse, 
3. Seilbahnen im Ausflugsverkehr, 
Fluss- und Seenschifffahrt im Aus-
flugsverkehr,
4. touristische Bahn- und Busver-
kehre, Flusskreuzfahrten, 
5. Diskotheken, Clubs, Musikclubs, 
6. Spielhallen, Spielbanken, Wett-
annahmestellen,
7. Prostitutionsstätten, Prostitu-
tionsveranstaltungen, Prostitu-
tionsvermittlungen und Prostitu-
tionsfahrzeuge sowie
8. sonstige gewerbliche Freizeit-
aktivitäten,
ist untersagt.
(2) Die Öffnung von Einrichtungen 
und Angeboten der Kinder- und 
Jugenderholung gemäß § 11 Absatz 
3 Nummer 5 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch sowie Schulfahrten 

sind untersagt.
	■ Teil 5 – Bildung 

§ 23 Betriebseinschränkungen für 
Einrichtungen der Kindertages-
betreuung und Schulen
(1) In Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung einschließlich 
heilpädagogischen Kindertagesein-
richtungen, in Schulen der Primar-
stufe und in Förderschulen auch 
oberhalb der Primarstufe findet 
eingeschränkter Regelbetrieb mit 
festen Klassen oder Gruppen und 
Bezugspersonen in festgelegten 
Räumen oder Bereichen statt. Satz 
1 gilt nicht für Abschlussklassen 
von Förderschulen, die nach den 
Lehrplänen für die Oberschule 
unterrichtet werden, sowie von 
Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen. Die oberste 
Schulaufsichtsbehörde gibt Emp-
fehlungen zum eingeschränkten 
Regelbetrieb. In Einrichtungen 
der Kindertagespflege kann un-
eingeschränkter Regelbetrieb 
stattfinden.
(2) Präsenzbeschulung findet für die 
Abschlussklassen und Abschluss-
jahrgänge der
1. Förderschulen, die nach den 
Lehrplänen für die Oberschule 
unterrichtet werden,
2. Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen,
3. Oberschulen,
4. Gymnasien (Jahrgangsstufen 
11 und 12),
5. Berufsschulen (einschließlich 
Abschlussklassen im Berufsgrund-
bildungsjahr und im Berufsvorbe-
reitungsjahr sowie Vorabschluss-
klassen, deren Schülerinnen und 
Schüler im Schuljahr 2020/2021 
am ersten Teil einer in zwei zeit-
lich auseinanderfallenden Teilen 
durchgeführten Abschlussprüfung 
teilnehmen),
6. Berufsfachschulen (einschließ-
lich Vorabschlussklassen der Be-
rufsfachschule für anerkannte 
Ausbildungsberufe und solche der 
Gesundheitsfachberufe),
7. Fachschulen,
8. Fachoberschulen,
9. Beruflichen Gymnasien (Jahr-
gangsstufen 12 und 13),
10. Abendoberschulen,
11. Abendgymnasien (Jahrgangs-
stufen 11 und 12) sowie
12. Kollegs (Jahrgangsstufen 11 
und 12)
und grundsätzlich nur in den 
Fächern oder Lernfeldern der je-
weiligen Abschlussprüfung statt. 
Ferner kann der Schulbetrieb an 
Klinik- und Krankenhausschulen 
im Einvernehmen mit der Leitung 
der Klinik oder des Krankenhauses 
aufrechterhalten werden.
(3) Soweit für Schulen nicht Absatz 1 

oder 2 gilt, findet die zeitgleiche Prä-
senzbeschulung in den Unterrichts-
räumen für höchstens die Hälfte 
der Zahl der Schülerinnen und 
Schüler je Klasse oder Kurs statt, 
die in den §§ 1, 3 und 4 der Sächsi-
schen Klassenbildungsverordnung 
vom 7. Juli 2017 (SächsGVBl. S. 
384), die durch die Verordnung 
vom 12. März 2021 (SächsGVBl.  
S. 428) geändert worden ist, nebst 
ihrer Anlage als Obergrenze fest-
gelegt ist, jedoch nicht für mehr 
als 16 Schülerinnen und Schüler je 
Klasse oder Kurs (Wechselmodell). 
Die Präsenzbeschulung für die Ab-
schlussklassen und Abschlussjahr-
gänge kann abweichend von Absatz 
2 im Wechselmodell durchgeführt 
werden. Am Landesgymnasium 
Sankt Afra zu Meißen kann die 
Präsenzbeschulung abweichend von 
Satz 1 auch ohne Wechselmodell 
durchgeführt werden.
(4) Personen, mit Ausnahme der in 
Kinderkrippen und Kindergärten 
betreuten Kinder sowie der sie be-
gleitenden Personen zum Bringen 
und Abholen auf dem Außenge-
lände der Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung, ist der Zutritt 
zum Gelände von Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung und von 
Schulen untersagt, wenn sie nicht 
durch einen Nachweis einer für die 
Abnahme des Tests zuständigen 
Stelle (berechtigte Leistungserbrin-
ger gemäß § 6 Absatz 1 der Corona-
virus-Testverordnung vom 8. März 
2021 [BAnz AT 09.03.2021 V1] in der 
jeweils geltenden Fassung) oder eine 
qualifizierte Selbstauskunft nach 
Anlage 2 zu dieser Verordnung 
nachweisen, dass keine Infektion 
mit SARS-CoV-2 besteht. Die Aus-
stellung des Nachweises nach Satz 1 
und die Vornahme des Tests dürfen 
nicht länger als 72 Stunden zurück-
liegen. Das Zutrittsverbot nach Satz 
1 gilt nicht, wenn unmittelbar 
nach dem Betreten des Geländes 
der Einrichtung der Kindertages-
betreuung oder der Schule ein Test 
auf das Vorliegen einer Infektion 
mit SARS-CoV-2 vorgenommen 
wird. Das Zutrittsverbot nach Satz 1 
gilt nicht für die Kindertagespflege. 
Sofern ein Zutrittsverbot nach Satz 
1 gilt, sind im Eingangsbereich 
des Geländes der Einrichtung der 
Kindertagesbetreuung und der 
Schule entsprechende Hinweise 
anzubringen. Das Zutrittsverbot 
nach Satz 1 für Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung und Schulen 
gilt überdies nicht für Zusammen-
künfte der Staatsregierung und der 
kommunalen Vertretungskörper-
schaften, Maßnahmen, die der 
Versorgung oder der Gesundheits-
fürsorge der Bevölkerung dienen 

sowie Wahlen und Abstimmungen, 
mit der Maßgabe, dass der Ver-
anstalter der Zusammenkünfte, 
Termine oder Maßnahmen sicher-
stellt, dass Handreinigungs- und 
ein zumindest begrenzt viruzides 
Desinfektionsmittel in hinreichen-
der Menge zur Verfügung stehen 
sowie die genutzten Oberflächen, 
Gegenstände und Räume nach Be-
endigung der Zusammenkünfte, 
Termine oder Maßnahmen gründ-
lich gereinigt werden. Dies gilt auch 
für heilpädagogische Kindertages-
einrichtungen.
(5) Der Nachweis nach Absatz 4 Satz 
1 und Testergebnisse nach Absatz 
4 können von der Einrichtung 
der Kindertagesbetreuung oder 
Schule erfasst und dokumentiert 
werden. Die Dokumentation ist 
unverzüglich zu löschen oder 
zu vernichten, wenn sie für die 
Kontrolle einer Frist nach Absatz 
4 Satz 2 nicht mehr benötigt wird. 
Die Einrichtung der Kindertages-
betreuung oder Schule ist befugt, 
entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes dem 
Gesundheitsamt, in dessen Bezirk 
die betroffene Person ihre Haupt-
wohnung hat, positive Ergebnisse 
von Tests nach Absatz 4 Satz 3 zu 
melden. Sie ist zudem befugt, ihr 
Personal in anonymisierter Form 
um Auskunft über das Bestehen 
eines vollständigen Impfschutzes 
gegen SARS-CoV-2 zu ersuchen; 
das Personal ist zu wahrheitsge-
mäßer Auskunft verpflichtet. Die 
Auskünfte nach Satz 4 dürfen zur 
Vorbereitung von Tests nach Absatz 
4 Satz 3 und zur Anpassung des 
Hygieneplans nach § 25 Absatz 1 
verwendet werden. Dies gilt auch 
für heilpädagogische Kindertages-
einrichtungen.
(6) Schülerinnen und Schüler, 
gegebenenfalls vertreten durch 
ihre Personensorgeberechtigten, 
können sich von der Teilnahme an 
der Präsenzbeschulung schriftlich 
abmelden. Die Abmeldung wird 
mit Außerkrafttreten dieser Ver-
ordnung unwirksam. Abmeldun-
gen, die aufgrund der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung in einer 
vor dem 10. Mai 2021 geltenden 
Fassung vorgenommen wurden, 
gelten als Abmeldungen nach Satz 1 
fort, solange die Schülerin oder der 
Schüler an der Präsenzbeschulung 
nicht teilnimmt.
(7) Die Anordnung häuslicher 
Lernzeiten nach Maßgabe des 
Schulrechts für Schülerinnen 
und Schüler, die nicht an einer 
Präsenzbeschulung teilnehmen, 
bleibt zulässig.
(8) Die oberste Landesgesundheits-
behörde kann im Einvernehmen 
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mit der obersten Schulaufsichts-
behörde für Schulen, unter deren 
Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrkräften und sonstigem Perso-
nal mehr als eine an einer Präsenz-
beschulung teilnehmende Person 
eine Infektion mit SARS-CoV-2 
aufweist, anordnen:
1. über Absatz 3 hinaus für die 
gesamte Schule oder einzelne 
Klassen- oder Jahrgangsstufen 
des jeweiligen Bildungsgangs das 
Wechselmodell oder
2. die vorübergehende teilweise 
oder vollständige Schließung einer 
oder mehrerer Schulen.
(9) Der Aufenthalt auf dem Gelände 
von Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung, dem Gelände von 
Schulen und heilpädagogischen 
Kindertageseinrichtungen ist Per-
sonen untersagt, die
1. mindestens eines der folgenden 
Symptome zeigen: allgemeines 
Krankheitsgefühl, Fieber ab 38 
Grad Celsius, Durchfall, Erbrechen, 
Geruchsstörungen, Geschmacks-
störungen, nicht nur gelegentlicher 
Husten, oder
2. sich aufgrund einer Infektion 
mit SARS-CoV-2 oder des engen 
Kontakts zu einer mit SARS-CoV-2 
infizierten Person sich gemäß der 
Allgemeinverfügung zur Absonde-
rung von engen Kontaktpersonen, 
von Verdachtspersonen und von 
positiv auf das Coronavirus getes-
teten Personen absondern müssen.
Kinder, Schülerinnen oder Schü-
ler, die mindestens ein Symptom 
im Sinne von Satz 1 Nummer 1 
während der Betreuung, während 
des Unterrichts oder einer sons-
tigen schulischen Veranstaltung 
zeigen, sollen in einem separaten 
Raum untergebracht werden. Das 
Abholen durch einen Personen-
sorgeberechtigten oder eine von 
dieser bevollmächtigte Person ist 
unverzüglich zu veranlassen. Satz 2 
und 3 gilt entsprechend, wenn ein 
auf dem Gelände der Schule durch-
geführter Test auf das Vorliegen 
einer Infektion mit SARS-CoV-2 
ein positives Testergebnis aufweist.
(10) Zeigen Kinder, Schülerinnen 
oder Schüler mindestens ein Sym-
ptom im Sinne von Absatz 9 Satz 
1 Nummer 1, ist ihnen der Zutritt 
zu der Einrichtung erst zwei Tage 
nach dem letztmaligen Auftreten 
eines Symptoms gestattet.
(11) Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 
und 2, Satz 2 und 3 sowie Absatz 
10 gilt nicht für Personen, die 
durch eine ärztliche Bescheini-
gung oder durch einen am selben 
Tage durchgeführten Test auf das 
Vorliegen einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 mit negativem Test-
ergebnis nachweisen, dass keine 

Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. 
Absatz 9 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 
und 3 sowie Absatz 10 gilt ferner 
nicht für Personen, die durch eine 
ärztliche Bescheinigung, einen Al-
lergieausweis, den Nachweis einer 
chronischen Erkrankung oder ein 
vergleichbares Dokument glaubhaft 
machen, dass keine Infektion mit 
SARS-CoV-2 besteht.
(12) Gemeinschaftlicher Gesang ist 
nur im Freien erlaubt.
(13) Zur Kontaktnachverfolgung ist 
täglich zu dokumentieren,
1. welche Kinder in einer Einrich-
tung der Kindertagesbetreuung und 
in heilpädagogischen Kindertages-
einrichtungen betreut wurden,
2. wer diese Kinder betreut hat,
3. welche Personen mit Ausnahme 
der betreuten Kinder und des Perso-
nals sich länger als 10 Minuten in 
einem Gebäude einer Einrichtung 
der Kindertagesbetreuung aufge-
halten haben und
4. welche Personen mit Ausnahme 
von Schülerinnen, Schülern, schu-
lischem Personal und Hortpersonal 
sich länger als 10 Minuten in einem 
Schulgebäude aufgehalten haben.
§ 6 Absatz 6 und 7 gilt entspre-
chend. 
§ 24 Mund-Nasen-Schutz in Ein-
richtungen der Kindertagesbe-
treuung und an Schulen
(1) Die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske oder 
FFP2-Maske oder vergleichbaren 
Atemschutzmaske besteht 
1. vor dem Eingangsbereich von 
Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, Schulen, Schulinternaten 
und heilpädagogischen Kinderta-
geseinrichtungen; dies gilt nicht 
für Kinder bis zur Vollendung des 
6. Lebensjahres, 
2. in Gebäuden und auf dem sons-
tigen Gelände von Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung sowie 
bei deren Veranstaltungen; dies gilt 
nicht für in diesen Einrichtungen 
betreute Kinder sowie während der 
Betreuung und bei der Abnahme 
von Tests gemäß § 23 Absatz 4 für 
ihr Personal, 
3. in Schulgebäuden, auf dem 
sonstigen Gelände von Schulen, 
in Schulinternaten sowie bei 
schulischen Veranstaltungen; 
dies gilt nicht für Schülerinnen, 
Schüler, schulisches Personal und 
Hortpersonal, 
a) auf dem Außengelände von 
Schulen, wenn der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird, 
b) in der Primarstufe innerhalb der 
Unterrichtsräume, 
c) in Horten innerhalb der Grup-
penräume, 
d) auf dem Außengelände von 
Grund- und Förderschulen sowie 

Horten unter Beibehaltung der 
festen Klassen und Gruppen, 
e) im Unterricht an Förderschulen 
der Sekundarstufe I, 
f) im Unterricht der Werkstufe der 
Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung, 
g) im inklusiven Unterricht für die 
Förderschwerpunkte Hören und 
Sprache, 
h) im Sportunterricht, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird, 
i) zur Aufnahme von Speisen und 
Getränken im Schulgebäude, 
j) bei der Abnahme von Tests gemäß 
§ 23 Absatz 4 und 
k) für Schülerinnen und Schüler 
während einer Abschlussprüfung; 
abweichend von § 4 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 ist der Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten; 
4. wenn dies durch Allgemeinver-
fügung des Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Regelung 
des Betriebs von Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung, von 
Schulen und Schulinternaten im 
Zusammenhang mit der Bekämp-
fung der SARS-CoV-2-Pandemie 
bestimmt wird.
(2) Zur Glaubhaftmachung einer 
Befreiung von der Pf licht nach 
Absatz 1 genügt die Gewährung 
der Einsichtnahme in eine ärzt-
liche Bescheinigung, welche die 
gesundheitliche Einschränkung 
sowie die durch die Erfüllung 
der Pflicht zu erwartenden Be-
einträchtigungen benennt und 
erkennen lassen soll, auf welcher 
Grundlage die Ärztin oder der Arzt 
zu dieser Einschätzung gelangt ist. 
Personen, die entgegen der nach 
Absatz 1 bestehenden Pflicht den 
vorgeschriebenen Mund-Nasen-
Schutz nicht tragen, ohne dass eine 
Ausnahme nach Satz 1 oder § 5 
Absatz 2 Nummer 5 vorliegt, ist der 
Aufenthalt nach Absatz 1 Nummer 
1 Halbsatz 1, Nummer 2 Halbsatz 1 
und Nummer 3 Halbsatz 1 unter-
sagt. Wer Einsicht in eine ärztliche 
Bescheinigung nach Satz 1 erhält, 
hat Stillschweigen über die darin 
enthaltenen Gesundheitsdaten zu 
bewahren.
(3) Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung, Schulen und 
heilpädagogische Kindertages-
ein-richtungen sind befugt, von der 
ärztlichen Bescheinigung, mit der 
eine Befreiung von der Pflicht nach 
Absatz 1 glaubhaft gemacht wird, 
eine analoge oder digitale Kopie zu 
fertigen und diese aufzubewahren. 
Das Original der Bescheinigung 
darf nur mit Zustimmung des Vor-
legenden aufbewahrt werden. Die 
Kopie oder die Bescheinigung ist 

vor unbefugtem Zugriff zu sichern 
und nach Ablauf des Zeitraumes, 
für welche die Bescheinigung gilt, 
unverzüglich zu löschen oder zu 
vernichten, spätestens jedoch mit 
Ablauf des Jahres 2021.
§ 25 Hygieneplan und Hygiene-
maßnahmen an Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung und 
Schulen
(1) Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung, Schulen und 
Schulinternate müssen auch dann 
einen Hygieneplan haben, wenn sie 
keine Gemeinschaftseinrichtungen 
im Sinne des § 33 des Infektions-
schutzgesetzes sind. Der Hygiene-
plan muss für Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung auf dem 
„Rahmenhygieneplan gemäß § 
36 des Infektionsschutzgesetzes 
für Kindereinrichtungen (Kinder-
krippen, -gärten, -tagesstätten, 
auch integrativ, und Kinderhorte)“, 
Stand: April 2007, veröffentlicht 
im Internet unter www.gesunde.
sachsen.de, in seiner jeweils gel-
tenden Fassung, und für Schu-
len und Schulinternate auf dem 
„Rahmenhygieneplan gemäß § 36 
des Infektionsschutzgesetzes für 
Schulen und sonstige Ausbildungs-
einrichtungen, in denen Kinder 
und Jugendliche betreut werden“, 
Stand: April 2008, veröffentlicht 
im Internet unter www.gesunde.
sachsen.de, in seiner jeweils gel-
tenden Fassung, beruhen. Er soll 
den Besonderheiten der konkreten 
Einrichtung Rechnung tragen. Der 
Hygieneplan eines Schulinternats 
soll vorsehen, dass Schülerinnen und 
Schüler sich während der häuslichen 
Lernzeit im Wechselmodell nicht 
im Schulinternat aufhalten dürfen.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Einrich-
tungen der Kindertagespflege.
(3) Der Hygieneplan kann aus trif-
tigem Grund Ausnahmen von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung oder eines anderen 
Mund-Nasen-Schutzes vorsehen.
(4) Klinik- und Krankenhausschu-
len erlassen den Hygieneplan im 
Benehmen mit der Leitung des 
Klinikums.
(5) Direkte körperliche Kontakte 
sollen vermieden werden.
(6) Regelmäßig genutzte Oberflä-
chen, Gegenstände und Räume sind 
täglich gründlich zu reinigen. Tech-
nisch-mediale Geräte sind nach je-
der Nutzung gründlich zu reinigen. 
Sämtliche genutzte Räumlichkeiten 
sind täglich mehrfach gründlich 
zu lüften. Unterrichtsräume sollen 
darüber hinaus mindestens einmal 
während der Unterrichtsstunde, 
spätestens dreißig Minuten nach 
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deren Beginn, gründlich gelüftet 
werden.
(7) Wer eine Einrichtung der Kin-
dertagesbetreuung oder heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtung, 
eine Schule oder ein Schulinternat 
betritt, hat sich unverzüglich die 
Hände gründlich zu waschen oder 
mit einem zumindest begrenzt 
viruziden Mittel zu desinfizieren. 
Die Einrichtung stellt sicher, dass 
geeignete Möglichkeiten zum 
Händewaschen und Desinfizieren 
zugänglich sind. Der Träger der 
Einrichtung stellt sicher, dass die 
dafür notwendigen hygienischen 
Mittel, insbesondere Handreini-
gungs- und ein zumindest begrenzt 
viruzides Desinfektionsmittel, in 
hinreichender Menge vorgehalten 
werden. Personen, die sich in der 
Einrichtung aufhalten, sind auf die 
Einhaltung dieser Hygienemaßre-
geln altersgerecht hinzuweisen. Ins-
besondere sind im Eingangsbereich 
der Einrichtung entsprechende 
Hinweise anzubringen.
(8) § 12 Absatz 1 gilt für Kantinen 
und Mensen in Schulen oder Schul-
internaten entsprechend.
§ 26 Hochschulen, Berufsakade-
mie Sachsen
(1) Hochschulen im Sinne des Säch-
sischen Hochschulfreiheitsgesetzes 
und der Berufsakademie Sachsen 
sollen auf Präsenzveranstaltungen 
verzichten; dies gilt insbesondere 
nicht für Labortätigkeiten, Prakti-
ka, praktische und künstlerische 
Ausbildungsabschnitte sowie 
Prüfungen.
(2) Hochschulen, die Berufsaka-
demie Sachsen und die für diese 
Einrichtungen zuständige Prü-
fungsbehörde können anordnen, 
dass die Teilnahme an Präsenzver-
anstaltungen einen Test erfordert. 
Das Nähere regelt die zuständige 
Einrichtung oder Prüfungsbehörde. 
Eine Kontakterfassung oder -nach-
verfolgung nach § 6 Absatz 1, 6 und 
7 ist bei Präsenzveranstaltungen 
vorzusehen.
(3) Beim Unterricht in den Musik- 
und Tanzhochschulen findet § 5 
keine Anwendung.
§ 27 Aus-, Fort- und Weiter-
bildungs- und Erwachsenen-
bildungseinrichtungen sowie 
ähnliche Einrichtungen, Volks-
hochschulen 
(1) Besucher und Unterrichtende von 
Aus-, Fort- und Weiterbildungs- und 
Erwachsenenbildungseinrichtun-
gen und ähnlichen Einrichtungen 
sowie Volkshochschulen sind 
verpflichtet, zweimal wöchent-
lich einen Test vorzuweisen. Eine 
Kontakterfassung oder -nachver-

folgung nach § 6 Absatz 1, 6 und 
7 ist vorzusehen.
(2) § 26 Absatz 2 gilt entsprechend. 
§ 28 Kunst-, Musik- und Tanz-
schulen
(1) Die Öffnung und der Betrieb von 
Kunst-, Musik-, und Tanzschulen 
sowie der Musikunterricht durch 
freiberufliche Musikpädagogen 
ist untersagt.
(2) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert 
von 165, ist von Absatz 1 der Einzel-
unterricht ausgenommen, wenn
1. die Hygienemaßnahmen nach  
§ 6 eingehalten werden,
2. eine Kontakterfassung oder 
-nachverfolgung nach § 6 Absatz 
1, 6 und 7 erfolgt,
3. die Betriebsinhaber und Beschäf-
tigten sich testen oder testen lassen,
4. die Schülerinnen und Schüler 
einen tagesaktuellen Test vor-
weisen.
Satz 1 Nummer 4 gilt nicht für 
Schülerinnen und Schüler, die im 
Rahmen der Testung nach § 23 
Absatz 4 beim letzten Test in der 
Kalenderwoche negativ getestet 
wurden. In Tanzschulen gilt als 
Einzelunterricht das Tanzen mit 
einer festen Tanzpartnerin oder 
einem festen Tanzpartner.
(3) Unterschreitet die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert 
von 100, ist die Öffnung der nach 
Absatz 1 geschlossenen Einrichtun-
gen zulässig, wenn die in Absatz 
2 genannten Voraussetzungen 
entsprechend eingehalten werden. 
(4) § 26 Absatz 3 gilt entsprechend.

	■ Teil 6 – Weitere Bereiche
§ 29 Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens
(1) Der Besuch folgender Einrich-
tungen ist nur unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 3 zulässig:
1. Alten- und Pf legeheime ein-
schließlich Kurzzeitpf legeein-
richtungen,
2. Einrichtungen nach § 2 Absatz 
1 des Sächsischen Betreuungs- und 
Wohnqualitätsgesetzes vom 12. Juli 
2012 (SächsGVBl. S. 397), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 6. Juni 
2019 (SächsGVBl. S. 466) geändert 
worden ist, und ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften sowie 
Wohngruppen mit Menschen mit 
Behinderungen nach § 2 Absatz 2 
und 3 des Sächsischen Betreuungs- 
und Wohnqualitätsgesetzes, soweit 
für diese der Teil 2 des Sächsischen 
Betreuungs- und Wohnqualitäts-
gesetzes Anwendung findet,
3. Krankenhäuser sowie Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen, 
in denen eine den Krankenhäusern 
vergleichbare medizinische Versor-
gung erfolgt (Einrichtungen nach  
§ 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 

3 des Infektionsschutzgesetzes) und
4. genehmigungspflichtige stationä-
re Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe gemäß § 13 Absatz 3 
Satz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1, § 34 
Satz 1, § 35, § 35a Absatz 2 Num-
mer 3 und 4, § 42 Absatz 1 Satz 2 
sowie § 42a Absatz 1 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie 
Wohnstätten, in denen Leistungen 
der Eingliederungshilfe an Kinder 
und Jugendliche erbracht werden.
(2) Besucherinnen und Besucher 
im Sinne dieser Vorschrift sind 
alle Personen, die nicht in einem 
Beschäftigungsverhältnis zur 
jeweiligen Einrichtung stehen 
und mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, Patientinnen und Pa
tienten, betreuten Personen oder 
dem Pflegepersonal in Kontakt ge-
raten, mit Ausnahme von Personen 
im Noteinsatz.
(3) Die Einrichtungen nach Absatz 
1 sind zur Aufrechterhaltung der 
Besuchsmöglichkeiten verpflichtet. 
Im Rahmen eines Hygieneplans 
nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 oder § 23 Absatz 5 des In-
fektionsschutzgesetzes oder eines 
eigenständigen Konzepts ist durch 
Regelungen zum Besuch und zum 
vorübergehenden Verlassen der Ein-
richtungen durch die Bewohnerin-
nen und Bewohner sicherzustellen, 
dass die Regelungen nicht zu einer 
vollständigen sozialen Isolation der 
Betroffenen führen (einrichtungs-
bezogenes, bewohnerorientiertes 
Besuchskonzept). Die Regelungen 
haben insbesondere Bestimmungen 
zu einzuhaltenden Hygienemaß-
nahmen, zur Anzahl der zeitgleich 
anwesenden Besucherinnen und 
Besucher, zur Nachverfolgbarkeit 
eventueller Infektionsketten und 
zur Sicherstellung der fortlau-
fenden praktischen Ausbildung 
in Berufen des Gesundheits- und 
Sozialwesens zu enthalten. § 5 
Absatz 4 gilt entsprechend. Die 
Besuchsregelungen sind an die 
aktuelle regionale Infektionslage 
anzupassen sowie auf der Inter-
netseite der Einrichtung zu ver-
öffentlichen und müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zwischen 
dem Schutz der versorgten Personen 
und deren Teilhabe- und Freiheits-
rechten stehen.
(4) Besucherinnen und Besuchern 
in Einrichtungen nach Absatz 1 
Nummern 1 bis 3 sowie in Wohn-
stätten, in denen Leistungen der 
Eingliederungshilfe an Kinder 
und Jugendliche erbracht wer-
den, darf der Zutritt nur nach 
erfolgtem Schnelltest vor Ort oder 
mit tagaktuellem Nachweis eines 
Schnelltests gewährt werden. Im 
Hygienekonzept können Ausnah-

men für Besuche zum Zweck der 
Sterbebegleitung aufgenommen 
werden. Die Einrichtungen sind 
verpflichtet, auf Wunsch der Be-
sucherinnen und Besucher einen 
Schnelltest durchzuführen. Satz 1 
gilt nicht für Besucherinnen und 
Besucher in Einrichtungen nach 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und in 
Wohnstätten, in denen Leistungen 
der Eingliederungshilfe an Kinder 
und Jugendliche erbracht werden, 
die die Voraussetzungen nach § 9 
Absatz 6 erfüllen, wenn sie das 
negative Ergebnis eines Schnelltests 
vorweisen können, das nicht älter 
als sieben Tage ist.
(5) Für die Einrichtungen nach 
Absatz 1 Nummer 1, Tagespflege-
einrichtungen gemäß § 71 Absatz 
2 Nummer 2, zweite Alternative 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
und ambulante Pflegedienste wird 
gemäß der Coronavirus-Testver-
ordnung vom 8. März 2021 (BAnz 
AT 09.03.2021 V1) in der jeweils 
geltenden Fassung eine Testung 
für die Beschäftigten sowie für die 
Gäste von Tagespflegeeinrichtungen 
angeordnet, die dreimal in der 
Woche zu erfolgen hat, sofern in 
der Sächsischen Corona-Quaran-
täne-Verordnung nicht anderes 
geregelt ist. Für Personen, die die 
Voraussetzungen nach § 9 Absatz 
6 erfüllen, kann die in Satz 1 an-
geordnete Testung auf einmal in der 
Woche reduziert werden. Im Übri-
gen wird den Einrichtungen nach 
Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie in 
Wohnstätten, in denen Leistungen 
der Eingliederungshilfe an Kindern 
und Jugendlichen erbracht werden, 
dringend empfohlen, den Anspruch 
auf Testung gemäß der Corona-
virus-Testverordnung regelmäßig 
möglichst zweimal wöchentlich für 
die Beschäftigten zu gewährleisten; 
für Beschäftigte, die die Vorausset-
zungen des § 9 Absatz 6 erfüllen, 
soll die Testung einmal wöchent-
lich erfolgen. Wenn es medizinisch 
begründet ist, kann in Einzelfällen 
das Gesundheitsamt abweichende 
Festlegungen in Bezug auf die 
Pflicht zur regelmäßigen Testung 
treffen. Dies gilt insbesondere für 
den Zeitraum im unmittelbaren 
Anschluss an die Absonderungs-
zeit nach einer nachgewiesenen 
Infektion mit SARS-CoV-2.
(6) Werkstätten für behinderte 
Menschen, Angebote anderer 
Leistungsanbieter gemäß § 60 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I  
S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Okto-
ber 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert 
worden ist, und andere tagesstruk-
turierende Angebote für Menschen 
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mit Behinderungen dürfen von den 
dort beschäftigten und betreuten 
Menschen mit Behinderungen 
nicht betreten werden. Von dem 
Verbot nach Satz 1 sind Menschen 
mit Behinderungen, die nicht in 
einer besonderen Wohnform nach 
§ 104 Absatz 3 Satz 3 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch wohnen 
und deren Betreuung und pflege-
rische Versorgung auch zeitweise 
nicht durch Eltern, Angehörige 
oder sonstiges Betreuungspersonal 
sichergestellt werden kann, aus-
genommen. Von dem Verbot nach 
Satz 1 können durch die Leitung der 
Werkstatt für behinderte Menschen 
oder durch die Leitung des ande-
ren Leistungsanbieters diejenigen 
Menschen mit Behinderungen aus-
genommen werden, die Leistungen 
im Eingangsverfahren und Berufs-
bildungsbereich gemäß § 57 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
erhalten. Weiter können von dem 
Verbot nach Satz 1 durch den Leiter 
der Werkstatt für behinderte Men-
schen oder des anderen Leistungs-
anbieters Beschäftige, die für den 
wirtschaftlichen Betrieb der Werk-
statt für behinderte Menschen oder 
des anderen Anbieters erforderlich 
sind, ausgenommen werden. Vom 
Betretungsverbot können durch 
den Leiter der Werkstatt für behin-
derte Menschen oder des anderen 
Leistungsanbieters weitere Beschäf-
tige ausgenommen werden, wenn 
die Teilhabe am Arbeitsleben für 
die Stabilisierung der individuellen 
Leistungsfähigkeit oder Persönlich-
keitsentwicklung erforderlich ist. 
Ausnahmen vom Betretungsverbot 
sind nur dann zulässig, wenn ein 
Arbeitsschutz- und Hygienekonzept 
nach § 6 Absatz 3 und 4 und eine 
Testkonzeption vorliegen. Bei Be-
schäftigten, die in Einrichtungen 
nach Absatz 1 Nummer 2 wohnen, 
ist das Arbeitsschutz- und Hygiene-
konzept mit der jeweiligen Leitung 
der Wohneinrichtung der Werk-
stattbeschäftigten abzustimmen. 
Dabei sind Regelungen im Zusam-
menhang mit der Rückkehr in die 
Einrichtung, insbesondere zu Be-
förderung und Arbeitsorganisation, 
einschließlich einer abgestimmten 
Testkonzeption mit regelmäßigen 
Testungen der beschäftigten und 
betreuten Menschen zu treffen. 
Bei der Erstellung der Testkonzep-
te, insbesondere hinsichtlich der 
Häufigkeit der Testungen, kann § 
9 Absatz 6 berücksichtigt werden. 
Die Sätze 1 bis 9 gelten sinngemäß 
für andere tagesstrukturierende 
Angebote für Menschen mit Be-
hinderungen. 
(7) Richterliche Anhörungen dürfen 
in allen Einrichtungen nach Absatz 

1 stattfinden. Das schließt das An-
wesenheitsrecht von Verfahrensbei-
ständen, Verfahrenspflegerinnen 
und Verfahrenspflegern, gericht-
lich bestellten Gutachterinnen 
und Gutachtern sowie sonstigen 
Verfahrensbeteiligten ein.
(8) Erlaubt sind auch Vor-Ort-Kon-
takte durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Sozial- und 
Jugendamtes, Vormünder, Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte, 
Notarinnen und Notare, Ver-
fahrenspflegerinnen und Verfah-
renspfleger und von rechtlichen 
Betreuerinnen und Betreuern sowie 
durch Sorgeberechtigte, soweit An-
gelegenheiten der Personensorge zu 
besorgen sind, und Eltern mit Be-
suchs- und Umgangsrecht. Daneben 
sind Besuche zu seelsorgerischen 
Zwecken zugelassen. Der Besuch 
ist mit der Einrichtungsleitung im 
Vorfeld abzustimmen; dabei sind 
die in Absatz 3 und 4 genannten 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. 
Beim Verdacht auf eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 ist entsprechend 
den Vorgaben des Robert Koch-In-
stituts der Zutritt grundsätzlich zu 
verweigern.
(9) Erlaubt ist auch der Zugang für
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Aufsichtsbehörden,
2. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Medizinischen Dienste der 
gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherung,
3. Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte im Rahmen der Aus- 
oder Weiterbildung in Berufen des 
Gesundheits- oder Sozialwesens 
oder der studienqualifizierenden 
Ausbildung an der Fachoberschule,
4. ehrenamtlich Tätige zur Sicher-
stellung der Versorgung in Ein-
richtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens sowie
5. die medizinische und therapeu-
tische Versorgung.
(10) Das Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt kann durch Allge-
meinverfügung weitere Regelungen 
und Hygienevorschriften erlassen. 
Ausnahmen können durch die zu-
ständigen kommunalen Behörden 
im Einzelfall zugelassen werden, 
soweit dies infektionsschutzrecht-
lich notwendig oder vertretbar ist.
§ 30 Saisonarbeitskräfte
Wer Personen beschäftigt, die
1. zum Zweck einer turnusgemä-
ßen oder zu einer bestimmten Zeit 
innerhalb eines Jahres mindestens 
dreiwöchigen Arbeitsaufnahme 
vorübergehend aus dem Ausland in 
das Gebiet des Freistaates Sachsen 
einreisen (Saisonarbeitskräfte),
2. in Gemeinschaftsunterkünften 
wohnen und

3. in Betrieben arbeiten, in denen 
gleichzeitig mehr als zehn Be-
schäftigte einschließlich Leih-
arbeitskräften, Beschäftigten eines 
Werkunternehmens und sonstige 
Personen tätig sind,
muss sicherstellen, dass diese bei 
Beginn der Beschäftigung über 
einen ärztlichen Befund in deut-
scher oder englischer Sprache 
verfügen, aus dem sich ergibt, dass 
eine PCR-Testung keine Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2 
ergeben hat. Die Testung darf 
höchstens 48 Stunden vor der An-
reise vorgenommen worden sein. 
Personen, welche nicht über den 
ärztlichen Befund nach Satz 1 
verfügen, dürfen nicht beschäftigt 
werden. Der Betriebsinhaber, der 
Saisonarbeitskräfte beschäftigt, ist 
verpflichtet, die Arbeitsaufnahme 
der Saisonarbeitskräfte jeweils 
grundsätzlich 14 Tage vor ihrem 
Beginn der zuständigen Behörde 
sowie der für den Arbeitsschutz 
zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Eine spätere Anzeige ist nur aus-
reichend, wenn der Betriebsinhaber 
glaubhaft macht, dass eine frühere 
Anzeige aus zwingenden betriebli-
chen oder sonstigen Gründen nicht 
möglich war. Die Anzeige hat die 
Namen der Saisonarbeitskräfte, 
deren Unterbringungsort, Art und 
Zeitraum der Tätigkeit sowie die 
Kontaktdaten des Betriebsinhabers 
zu enthalten. Die Anzeigepflicht be-
steht auch, wenn die Saisonarbeits-
kräfte während ihres Aufenthalts 
in der Bundesrepublik Deutschland 
den Betrieb oder den Arbeitgeber 
wechseln.
§ 31 Modellprojekte
Der zuständige Landkreis oder die 
zuständige Kreisfreie Stadt kann für 
das Gebiet oder ein Teilgebiet einer 
Gemeinde zeitlich befristet die 
Durchführung von landesbedeut-
samen Modellprojekten in Abwei-
chung von nach dieser Verordnung 
geschlossenen Einrichtungen und 
Angeboten genehmigen. Es sollen 
nicht mehr als zwei Modellprojekte 
je Landkreis oder Kreisfreier Stadt 
für denselben Zeitraum genehmigt 
werden. Vor der Genehmigung ist 
das Einvernehmen mit
1. dem Sächsischen Datenschutz-
beauftragten,
2. einer bei der Staatsministerin für 
Kultur und Tourismus im Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus unter Beteiligung 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt (Oberste Landesge-
sundheitsbehörde) eingerichteten 
Fachkommission herzustellen.
Landesbedeutsame Modellprojekte 

müssen der Untersuchung der Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens 
und der diskriminierungsfreien Er-
probung von Corona-Testkonzepten 
und von digitalen Systemen zur 
datenschutzkonformen Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten 
und ihre Übermittlung an das 
Gesundheitsamt zur kurzfristigen 
und vollständigen Kontaktnach-
verfolgung dienen. Sie sind nur 
zulässig, wenn sie wissenschaftlich 
begleitet werden. Die Genehmigung 
solcher Modellprojekte ist durch 
den zuständigen Landkreis oder 
die zuständige Kreisfreie Stadt 
aufzuheben, wenn das Infektions-
geschehen die Weiterführung nicht 
mehr erlaubt.
§ 32 Sächsischer Landtag
Von den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung ist der Sächsische Landtag 
aufgrund seines verfassungsrecht-
lichen Selbstorganisationsrechts 
sowie des Hausrechts und der 
Polizeigewalt des Landtagspräsiden-
ten gemäß Artikel 47 Absatz 3 der 
Verfassung des Freistaates Sachsen 
ausgenommen. Darüber hinaus 
haben die zuständigen Behörden 
die besondere verfassungsrecht-
liche Stellung des Landtags und 
seiner Mitglieder im Rahmen von 
Maßnahmen auf der Grundlage 
des Infektionsschutzgesetzes zu 
beachten.

	■ Teil 7 – Ordnungswidrig-
keiten und Schlussvorschriften
§ 33 Vollstreckungshilfe, Ord-
nungswidrigkeiten
(1) Die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
der Infektionsschutz-Zuständig-
keitsverordnung zuständigen 
Behörden haben
1. die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung,
2. die von der obersten Landes-
gesundheitsbehörde gemäß § 1 
Absatz 1 Satz 3 der Infektions-
schutz-Zuständigkeitsverordnung 
in Eilfällen wahrgenommenen 
Aufgaben und Befugnisse und
3. die von der obersten Landes-
gesundheitsbehörde gemäß § 1 
Absatz 2 der Infektions-schutz-Zu-
ständigkeitsverordnung getroffe-
nen Maßnahmen
umzusetzen. Dabei ist der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit zu 
wahren. Sie können dabei die 
Ortspolizeibehörden um Voll-
zugs- und Vollstreckungshilfe 
ersuchen. Die Zuständigkeiten 
zum Vollzug der Arbeitsschutz-
vorschriften gemäß der Sächsi-
schen Arbeitsschutzzuständig-
keitsverordnung vom 6. Juli 2008 
(SächsGVBl. S. 416), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 8. 
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Oktober 2019 (SächsGVBl. S. 706) 
geändert worden ist, bleiben un-
berührt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des  
§ 73 Absatz 1a Nummer 24 des 
Infektionsschutzgesetzes han-
delt, wer
1. vorsätzlich
a) sich entgegen § 4 Absatz 1 Satz 
1 oder Absatz 2 mit weiteren als 
den dort genannten Personen 
aufhält, 
b) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 an 
einer Zusammenkunft teilnimmt, 
die die zulässige Personenanzahl 
überschreitet,
c) entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 
und § 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 
3 Satz 3 den Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht einhält,
d) entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 La-
dengeschäfte und Märkte öffnet, 
ohne das eine Ausnahme nach  
§ 10 Absatz 1 Satz 2; Absatz 2 oder 
Absatz 3 vorliegt,
e) entgegen § 10 Absatz 4 Waren, 
die über das übliche Sortiment 
des jeweiligen Geschäfts hinaus-
gehen, verkauft,
f ) entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1,  
§ 13 Absatz 1 Satz 1, § 14, § 15,  
§ 18 Absatz 1,  § 19 Absatz 
1 Satz 1, § 20 Absatz 1, § 21 
Absatz 1, § 22 Absatz 1, § 28 
Absatz 1 Einrichtungen oder 
Angebote öffnet, betreibt, durch-
führt, besucht oder nutzt, oh-

ne dass eine Ausnahme nach  
§ 12 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, § 
18 Absatz 2 oder 3, § 19 Absatz 
1 Satz 2, Absatz 2, § 20 Absatz 1 
Halbsatz 2, Absatz 2, § 21 Absatz 
2, § 28 Absatz 2 oder 3 vorliegt, 
g) entgegen § 16 Absatz 1 Satz 5 
eine Prozession im öffentlichen 
Raum ohne Zulassung veran-
staltet,
h) entgegen § 17 Absatz 1 bis 3 ei-
ne Versammlung veranstaltet, die 
nicht ortsfest ist oder an der mehr 
Personen teilnehmen, als nach § 
17 Absatz 1 bis 3 zulässig sind, 
ohne dass eine Ausnahme nach  
§ 17 Absatz 4 vorliegt,
i) entgegen § 24 Absatz 2 Satz 3 
nicht Stillschweigen über die in 
einer ärztlichen Bescheinigung 
enthaltenen Gesundheitsdaten 
bewahrt,
2. fahrlässig oder vorsätzlich
a) entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 
und § 17 Absatz 1 Nummer 1 keine 
medizinische Gesichtsmaske oder 
FFP2-Maske oder vergleichbare 
Atemschutzmaske trägt, ohne 
dass eine Ausnahme nach § 5 
Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 
Nummer 7 oder Satz 2 vorliegt,
b) entgegen § 5 Absatz 4 keine 
FFP2-Maske oder vergleichbare 
Atemschutzmaske trägt und keine 
Ausnahme nach § 5 Absatz 2 oder 
aufgrund arbeitsschutzrecht-
licher Bestimmungen vorliegt,
c) entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 Ge-
schäfte, Einrichtungen, Betriebe 

oder Angebote ohne Hygiene-
konzept mit Einlassmanagement 
öffnet, betreibt oder durchführt 
oder das Hygienekonzept nicht 
einhält,
d) entgegen § 6 Absatz 4 Satz 3 
keinen Ansprechpartner vor Ort 
benennt,
e) entgegen § 6 Absatz 4 Satz 4 
die Kontaktbeschränkungen, Ab-
standsregelungen oder die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung nicht durchsetzt,
f) entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3, § 12 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 3, § 13 Absatz 
3, § 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 
Satz 2, § 18 Absatz 1, § 19 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 11 oder Satz 3,  
§ 21 Absatz 1, § 23 Absatz 4 Satz 
1, § 27 Absatz 1 Satz 1, § 28 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 4, keine Testung 
vornimmt oder vornehmen lässt, 
ohne dass eine Ausnahme nach 
§ 9 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 
6 Satz 1, § 28 Absatz 2 Satz 2 
vorliegt,
g) entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 
keinen Test zur Verfügung stellt,
h) entgegen § 9 Absatz 7 eine un-
richtige Test- oder Impfbeschei-
nigung vorlegt,
i) entgegen § 11, § 12 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 3, § 13 Absatz 1 Satz 2 
oder Absatz 3; § 18 Absatz 1 § 19 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 11, § 21 
Absatz 1, § 26 Absatz 2 Satz 3; § 
27 Absatz 1 Satz 2; § 28 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 Kontakte nicht 

erfasst oder nachverfolgt, ohne 
dass eine Ausnahme nach § 6 
Absatz 6 Satz 3 vorliegt,
j) entgegen § 10 Absatz 1 und Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 28b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe 
b) des Infektionsschutzgesetzes 
mehr als die pro Quadratmeter 
Verkaufsfläche zulässige Anzahl 
an Kunden einlässt,
k) entgegen § 29 Absatz 3 Satz 2 
kein eigenständiges Konzept zum 
Besuch, Betreten und Verlassen 
der Einrichtung erstellt oder da-
gegen verstößt,
l) entgegen § 29 Absatz 4 Satz 1 
den Zutritt unberechtigt gewährt,
m) entgegen § 29 Absatz 5 Satz 
1 die erforderliche Anzahl an 
Testungen nicht vornehmen lässt,
n) entgegen § 30 Satz 1 eine Person 
ohne einen Nachweis beschäftigt 
oder die Anzeige nach § 30 Satz 
4 nicht oder nicht rechtzeitig 
vornimmt und keine Ausnahme 
nach § 30 Satz 5 vorliegt.
§ 34 Inkrafttreten, Außerkraft-
treten
(1) Diese Verordnung tritt am 10. 
Mai 2021 in Kraft.
(2) Diese Verordnung tritt mit 
Ablauf 30. Mai 2021 außer Kraft.

Dresden, 4. Mai 2021

Die Staatsministerin für Soziales
und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt
Petra Köpping

Der Stadtrat hat am 22. und 23. April 
2021 folgende Beschlüsse gefasst:
Ausscheiden einer Stadtbezirks-
beirätin und Nachrücken einer 
Ersatzperson in den Stadtbezirks-
beirat Plauen der Landeshaupt-
stadt Dresden
Mandat der Partei BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
V0895/21
1. Der Stadtrat stellt gemäß § 18 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
i. V. m. § 4 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung der Stadtbezirksbeiräte 
der Landeshauptstadt Dresden 
fest, dass bei Frau Dr. Kathleen 
Uhlig ein wichtiger Grund nach  
§ 18 Abs. 1 Nr. 4 SächsGemO für die 
Beendigung ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Stadtbezirksbeirätin 
im Stadtbezirksbeirat Plauen der 
Landeshauptstadt Dresden vorliegt. 
2. Der Stadtrat stellt fest, dass Frau 
Dr. Kathleen Uhlig aus dem Stadt-
bezirksbeirat Plauen der Landes-
hauptstadt Dresden ausscheidet.
3. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, 

dass die nächste gewählte Ersatz-
person im Stadtbezirk Plauen der 
Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Frau Elke Zimmermann für Frau 
Dr. Kathleen Uhlig gemäß § 34 
Abs. 2 i. V. m. § 71 Abs. 1 Satz 2 
und § 69 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO 
in den Stadtbezirksbeirat Plauen 
nachrückt.
Umbesetzung im Jugendhilfe-
ausschuss
V0868/21
Der Stadtrat einigt sich analog  
§ 42 Abs. 2 SächsGemO auf die Um-
besetzung im Jugendhilfeausschuss:
1. Herr Martin Reichel-Rackette 
scheidet als 2. Vertreter für Melanie 
Hörenz-Pissang als stimmberechti-
ges Mitglied aus. 
2. Der Stadtrat einigt sich auf Frau 
Linda Bersch als 2. Stellvertreterin.
Pflegedienste stärken – Park
erleichterung für ambulante 
Pflegedienste schaffen
A0116/20
Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt:
1. bis zum 31. September 2021 

einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wie für ambulant tätige Fach-, 
Basis- und Intensivpflegedienste, 
die zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
in der Landeshauptstadt Dresden 
im Einsatz sind, auf Antrag, Aus-
nahmegenehmigungen gemäß § 46 
Straßenverkehrsordnung (StVO) zur 
Gewährung von Parkerleichterungen 
kostenfrei erteilt werden können. 
Falls rechtliche Gründe dagegen-
stehen, sind diese zu benennen und 
Möglichkeiten aufzuzeigen, die dem 
Anliegen eines kostenfreien Parkens 
nahekommen. 
2. Gespräche mit den großen Dresd-
ner Wohnanbietern zu initiieren 
und zu koordinieren mit dem Ziel, 
Parkerleichterungen auf deren Park-
flächen für die ambulanten und die 
aufsuchenden Dienste zu erreichen.
3. Die Ausnahmegenehmigung soll 
gelten für: 

	■ Parken in Anwohnerparkzonen
	■ Parken ohne Lösen eines Park-

scheins an Parkscheinautomaten
	■ Parken in verkehrsberuhigten 

Bereichen außerhalb der gekenn-

zeichneten Parkflächen (§ 325 StVO)
	■ Parken in Fußgängerzonen 

während der Lieferzeiten 
3 a) Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, Möglichkeiten für 
weitergehende Erleichterungen mit 
den zuständigen Landesbehörden 
abzustimmen. 
4. Die Ausnahmegenehmigung 
soll wie beantragt für 12 Monate 
bzw. 24 Monate erteilt werden. 
Voraussetzung für die Ausnahme-
genehmigung ist, dass es sich er-
kennbar um eines der genannten 
Leistungserbringer handelt. 
5. Parkerleichterungen für am-
bulant tätige Fach-, Basis und 
Intensivpf legedienste soll ab  
1. Januar 2022 mit einem einfachen 
elektronischen Prozess unterstützt 
werden, der folgende Vorgaben 
berücksichtigt:

	■ Elektronische Beantragung 
	■ Elektronische Erteilung der Aus-

nahmegenehmigung 
	■ Nutzung der Ausnahmegeneh-

migung via App am Ort der Aus-
übung der Tätigkeit

Beschlüsse des Stadtrates vom 22. und 23. April 2021 (Teil 1)
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Erhaltungssatzung H-49, Dres-
den-Trachau, Wilder Mann, hier: 
1. Änderung des Geltungsbe-
reiches
2. Satzungsbeschluss sowie Billi-
gung der Begründung
V0712/20
1. Der Stadtrat beschließt, die 
Grenzen des räumlichen Geltungs-
bereichs der Erhaltungssatzung 
H-49, Dresden-Trachau, Wilder 
Mann entsprechend der Anlagen 
1 und 2 zu ändern.
2. Der Stadtrat beschließt aufgrund 
des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
und § 4 SächsGemO, die als Anlage 
3 beigefügte Satzung, bestehend 
aus Satzungstext mit dem dazu-
gehörigen Plan im Maßstab 1:1.000 
einschließlich der Darstellung des 
räumlichen Geltungsbereichs, und 
billigt die Begründung (Anlage 4) 
hierzu. 
Vorbehaltliche Befreiung von El-
ternbeitragszahlungen wegen der 
Schließung von Angeboten der 
Kindertagesbetreuung aufgrund 
Sächsischer Corona-Schutz-Ver-
ord nu ngen beg i n nend ab  
14. Dezember 2020
V0768/21
1. Der Stadtrat beschließt, dass 
Eltern, die die Leistungen der 
Kindertagesbetreuung in den 
Dresdner Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflegestellen 
aufgrund der vom Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt zum Schutz vor dem Corona-
virus SARS-CoV-2 und COVID-19 
beschlossenen Verordnungen 
(Sächsische Corona-Schutz-Verord-
nung vom 11. Dezember 2020 und 
ihrer nachfolgenden Fassungen) 
angeordneten Schließung nicht 
in Anspruch genommen haben, 
für diesen Zeitraum von der Zah-
lung eines Elternbeitrages befreit 
werden. 
2. Die Beitragsbefreiung gilt rück-
wirkend ab dem 14. Dezember 2020. 
Sie gilt solange fort, wie die Angebo-
te der Kindertagesbetreuung durch 
Sächsische Corona-Schutz-Verord-
nungen geschlossen sind. Für die 
Abrechnung der Beitragsbefreiung 
sind die Regelungen von § 8 Abs. 
5 Satz 1 und 3 Satzung der Lan-
deshauptstadt Dresden über die 
Erhebung von Elternbeiträgen (El-
ternbeitragssatzung) analog anzu-
wenden. Die Befreiung gilt jeweils 
nur, wenn am jeweiligen Tag von 
den Eltern keine Notbetreuung in 
Anspruch genommen worden ist. 
Eines gesonderten Antrages der 
Personensorgeberechtigten bedarf 
es nicht. 
3. Die Beitragsbefreiung soll glei-
chermaßen für Kinder in Betreuung 

von Einrichtungen in freier Träger-
schaft, kommunaler Trägerschaft, 
Kindertagespflegestellen sowie der 
Unigrundschule gewährt werden. 
Den Trägern der freien Jugend-
hilfe wird deshalb aus Gründen 
der Gleichbehandlung empfoh-
len, analog dieses Beschlusses zu 
verfahren. Die Landeshauptstadt 
Dresden sichert den Trägern der 
freien Jugendhilfe im Ausgleich zu, 
die in Umsetzung dieser Regelung 
entstehenden Mindereinnahmen 
auf Antrag in Form eines Sonder-
abschlages finanziell zu ersetzen.
4. Unbenommen von der gewähr-
ten Beitragsbefreiung bleiben die 
für den jeweiligen Zeitraum zu 
gewährenden einkommensabhän-
gigen Elternbeitragsminderungen 
gem. § 90 Sozialgesetzbuch Achtes 
Buch (SGB VIII) und die Absenkung 
des Elternbeitrages gem. § 15 
Sächsisches Gesetz zur Förderung 
von Kindern in Kindertagesein-
richtungen (SächsKitaG). 
Absichtserklärung zur Regelung 
der Rahmenbedingungen für die 
Wiedereröffnung des Dresdner 
Fernsehturms - Letter of Intent 
(LOI)
V0172/19
1. Der Stadtrat bestätigt die Ab-
sichtserklärung für die Landes-
hauptstadt Dresden (LHD) gem. 
LOI (Anlage 1 zur Vorlage) und 
beauftragt den Oberbürgermeister 
die Voraussetzungen für die schritt-
weise Revitalisierung des Fernseh-
turmes bis 2025 entsprechend der 
getroffenen Erklärung zu schaffen. 
2. Der Stadtrat stimmt zu, dass das 
Prozedere zur Verwendung der 
Mittel der LHD durch die Deutsche 
Funkturm GmbH (DFMG) an die 
Richtlinien für die Durchführung 
von Zuwendungsbaumaßnahmen 
des Bundes (RZBau) angelehnt ist 
- ohne darauf beschränkt zu sein. 
3. Der Stadtrat beauftragt den 
Oberbürgermeister, aus dem be-
reits eingeordneten Finanzbudget 
Fernsehturm (Anlage 6 zur Vorlage) 
durch die DFMG erbrachte Pla-
nungsleistungen bis einschließlich 
Leistungsphase 3 und bis zu einer 
Höhe von 1,45 Millionen Euro vor-
zufinanzieren.
4. Der Stadtrat stimmt zu, dass 
die Planungskosten bis Leistungs-
phase 3 zu gleichen Teilen durch 
den Freistaat Sachsen und die LHD 
vorfinanziert werden sollen. Mit der 
Realisierung des Gesamtvorhabens 
erfolgen nachträglich Anerkennung 
und anteilige Förderung dieser 
Ausgaben durch den Bund. 
5. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, eine erneute Einwohner-
versammlung nach Auswertung der 
Einwendungen zum Verkehrs- und 

Mobilitätskonzept nach den sächsi-
schen Sommerferien bis spätestens 
Ende September 2020 im Schön-
felder Hochland durchzuführen 
und die Einwohner/-innen am Park-
raummanagement zu beteiligen.
Verkehrs- und Mobilitätskonzept 
Fernsehturm Dresden und Verbes-
serung der Gebietserschließung 
der Ortsteile Bühlau, Gönnsdorf, 
Wachwitz und Pappritz
V0636/20
1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden nimmt das Verkehrs- und 
Mobilitätskonzept (VMK) zur Er-
schließung des Fernsehturmes 
Dresden und zur Verbesserung der 
angrenzenden Ortsteile als Grund-
lage für die weiteren Planungen zur 
Kenntnis (Anlage 1 der Vorlage) und 
beauftragt den Oberbürgermeister 
mit der schrittweisen Umsetzung 
der daraus entwickelten Maßnah-
men gemäß Beschlusspunkt 3.
2. Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden nimmt die Abwägungen 
zu den Stellungnahmen der Ein-
wohner und Einwohnerinnen der 
Landeshauptstadt Dresden zum 
VMK Fernsehturm zur Kenntnis 
(Anlagen 2a und 2b der Vorlage).
3. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, bis zur Eröffnung des 
Fernsehturmes die notwendigen 
verkehrsinfrastrukturellen und ver-
kehrsorganisatorischen Maßnah-
men gemäß Anlage 3 der Vorlage 
unter Beachtung der Zielstellung 
für Variante B (Vorzugsvariante): 
die Erschließung des Fernsehtur-
mes soweit als möglich mit umwelt-
freundlichen Verkehrsarten (Kosten 
bis Eröffnung: 13.065.000 Euro), so 
zu planen, dass die verkehrliche 
Erschließung des Fernsehturmes 
im Sinne des VMK Fernsehturm 
von diesem Zeitpunkt an funk-
tionsfähig gesichert sein kann. Die 
benötigten Finanzmittel für den 
Bau und die Umsetzung sind ent-
sprechend dem Planungsfortschritt 
und der Prioritätensetzung mit der 
Haushaltsplanung 2023/2024 in die 
Haushalts- und Mittelfristplanun-
gen zu veranschlagen und dem 
Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.
4. Die Finanzierung für den Betrieb 
der vorgesehenen Buserschließung 
aus Variante B (Kosten ab Eröffnung 
860.000 Euro pro Jahr) ist vor Inbe-
triebnahme der Zubringerbuslinie 
gemäß Stufenkonzept in Anlage 
3 der Vorlage mit dem Konzern 
Technische Werke Dresden GmbH 
zu verhandeln und ggf. in folgenden 
Haushaltsplanungen vorzusehen.
5. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, in Kooperation mit 
Dresdner Forschungseinrichtungen 
die Möglichkeiten für die Erschlie-
ßung des Fernsehturmes Dresden 

durch innovative Verkehrsmittel 
vertiefend zu prüfen und daraus 
eine Vorzugslösung abzuleiten. 
Die erforderlichen Haushaltmittel 
(geschätzte 65.000 Euro netto) für 
die externe Beauftragung sind 
aus dem Fernsehturm-Budget zu 
entnehmen.
6. Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden beauftragt den Oberbür-
germeister, ein Tourismuskonzept 
auf Grundlage des VMK für die 
verbesserte Vermarktung des 
Fernsehturms aufstellen zu lassen. 
Die erforderlichen Haushaltmittel 
für die externe Beauftragung des 
Tourismuskonzeptes (geschätzte 
40.000 Euro netto) sind aus dem 
Fernsehturmbudget zu entnehmen.
7. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, die im kommenden Dop-
pelhaushalt 2021/2022 benötigten 
Planungsmittel (vgl. Stufenplan in 
Anlage 3) aus dem im Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Bau, 
Verkehr und Liegenschaften hin-
terlegten Budget von 6,4 Millionen 
Euro zur Verfügung zu stellen 
sowie die benötigten weiteren 
Mittel (siehe Mehrbedarf in der 
Anlage 3 der Vorlage) entsprechend 
Planungsfortschritt und Prioritäten-
setzung mit der Haushaltsplanung 
2023/2024 in die Haushalts- und 
Mittelfristplanungen einzustellen.
8. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, die Bürgerinitiative 
Fernsehturm Dresden sowie weitere 
Bürgerinitiativen, die sich mit dem 
Thema Revitalisierung des Fernseh-
turms beschäftigen, angemessen 
am Lenkungskreis Fernsehturm 
zu beteiligen.
9. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, im Zuge der vorgesehenen 
Erstellung eines Parkraumkonzep-
tes und der damit verbundenen 
Durchführung verkehrsrechtlicher 
Maßnahmen eine Informations- 
und Dialogveranstaltung sowie 
weitere geeignete Maßnahmen 
der Bürgerbeteiligung für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner von 
Pappritz und Wachwitz anzubieten, 
um die Wirksamkeit und die Akzep-
tanz entsprechender Maßnahmen 
sicherzustellen.
Gewährung von Freizeitaus-
gleich unter Fortzahlung des 
Entgelts bzw. der Besoldung 
für die Beschäftigten und voll-
jährigen Auszubildenden der 
Landeshauptstadt Dresden bei 
ehrenamtlichem Einsatz in den 
Wahlvorständen
V0629/20
1. Beschäftigten der Landeshaupt-
stadt Dresden sowie deren Eigen-
betrieben, welche ehrenamtlich 
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in Wahlvorständen der Landes-
hauptstadt Dresden tätig sind, wird 
zusätzlich zu den Regelungen der 
geltenden Entschädigungssatzung 
Wahlen, Volks- und Bürgerent-
scheide ein Freizeitausgleich i. H. 
v. acht Stunden gewährt.
2. Bei ehrenamtlichem Einsatz 
im Wahlvorstand an mehreren 
Wahltagen im Kalenderjahr erhöht 
sich der Freizeitausgleich um zwei 
Stunden je zusätzlichem Wahltag.
3. Die Teilnahme an den vom 
Bürgeramt vorgegebenen Schu-
lungsterminen, einschließlich der 
erforderlichen Wegezeiten zum 
jeweiligen Schulungsort, gilt für 
die Beschäftigten als Arbeitszeit.
4. Die Gewährung des Freizeitaus-
gleiches erfolgt ausschließlich bei 
von der Wahlbehörde berufenen 
Beschäftigten sowie tatsächlich er-
folgtem Einsatz im Wahlvorstand.
5. Das durch die Teilnahme an 
Wahlen entstandene Arbeitszeit-
guthaben im Sinne der vorstehen-
den Beschlusspunkte ist bis zum 
Ende des Kalenderjahres in dem der 
Einsatz stattfand, auszugleichen.
Konzept Kulturelle Bildung in 
Dresden 2020
V0654/20
1. Der Stadtrat beschließt das Kon-
zept Kulturelle Bildung in Dresden 
2020 als Grundlage für künftig zu 
treffende Entscheidungen. Alle 
im Konzept Kulturelle Bildung in 
Dresden benannten Maßnahmen 
werden im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel 
auf Grundlage der in den jeweiligen 
Haushaltsjahren beschlossenen 
Haushaltssatzung umgesetzt.
2. Der Oberbürgermeister
a) wird unter Einbeziehung der für 
die Thematik relevanten Ämter mit 
der Gründung einer Steuerungs-
gruppe „Kulturelle Bildung“ im 
Geschäftsbereich Kultur und Tou-
rismus gemäß dem Konzept, Absatz 
6.1, beauftragt, um die Kulturelle 
Bildung als Querschnittsthema 
ämterübergreifend zu verankern 
und damit die Voraussetzungen für 
die nachhaltige Implementierung 
der Maßnahmen des Konzeptes 
Kulturelle Bildung in Dresden zu 
schaffen.
b) wird beauftragt, zu prüfen, in-
wiefern die Empfehlungen des Frei-
staates Sachsen im „Landesweiten 
Konzept Kulturelle Bildung“ weiter-
verfolgt und der entgeltfreie Eintritt 
zur Stärkung der kulturellen Teil-
habe in Dresden für ausgewählte 
Angebote auf alle kommunalen 
Dresdner Kultureinrichtungen 
ausgeweitet werden soll 
c) wird beauftragt, zwischen den 

Geschäftsbereichen Bildung und 
Kultur eine Rahmenvereinbarung 
hinsichtlich konkreter Kooperatio-
nen in der Kulturellen Bildung mit 
Schulen, Kindertageseinrichtungen 
und Kultureinrichtungen abzu-
schließen.
d) wird beauftragt zu prüfen, ob 
in den Planungen für den Neubau 
und die Sanierung von Kinder-
tageseinrichtungen, Schulen und 
Nachbarschaftszentren Räume für 
die musisch-kulturelle Bildung 
durch kommunale und freie Kul-
tureinrichtungen berücksichtigt 
werden können, für welche Miet-
verhältnisse von Kultureinrichtun-
gen der Landeshauptstadt Dresden 
in kommunalen Liegenschaften 
eine Mietsubvention realisierbar 
ist und ob kommunale Räume für 
die Zwecke der kulturellen Bildung 
unbürokratisch und preiswert zur 
Verfügung gestellt werden können.
e) wird beauftragt, für die Fort-
schreibung des Konzeptes ein 
Verfahren zur Bürgerbeteiligung 
zu entwickeln, das eine unmittel-
bare Partizipation von Menschen 
unterschiedlicher Altersgruppen 
verbindlich ermöglicht und dabei 
in besonderer Weise die Regelun-
gen des § 47a SächsGemO berück-
sichtigt.
Veränderungen im Busliniennetz 
im Dresdner Norden
V0548/20
1. Der Stadtrat bestätigt die vor-
geschlagenen Änderungen im 
Busliniennetz im Dresdner Norden 
gemäß Anlage 3 der Vorlage. Die 
Umsetzung ist zum Fahrplanwech-
sel 2021/2022 vorzusehen.
2. Der Stadtbezirksbeirat Klotzsche 
und die Ortschaftsräte sind bei der 
Absprache zu den Haltepunkten 
und bei der Sicherstellung des er-
forderlichen Schülerverkehrs zu 
beteiligen.
Bebauungsplan Nr. 399, Dres-
den-Strehlen Nr. 4, Wissenschafts-
standort Dresden-Ost, Teilbereich 
II, hier:
1. Abwägungsbeschluss
2. Satzungsbeschluss sowie Bil-
ligung der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 a Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan
V0634/20
1. Der Stadtrat prüft die während 
des Verfahrens zum Bebauungsplan 
abgegebenen Stellungnahmen. Der 
Stadtrat beschließt über die Abwä-
gung wie aus Anlage 1 ersichtlich.
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, 
dass der Bebauungsplan redaktio-
nell geändert wurde, jedoch von 
einer erneuten öffentlichen Aus-
legung und auch von einer verein-
fachten Änderung des Bebauungs-

planes abgesehen werden kann.
3. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, 
dass der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt 
wurde.
4. Der Stadtrat beschließt aufgrund 
des § 10 Abs. 1 BauGB den Bebau-
ungsplan Nr. 399, Dresden-Streh-
len Nr. 4, Wissenschaftsstandort 
Dresden-Ost, Teilbereich II in der 
Fassung vom 30. März 2019, zu-
letzt geändert 20. August 2020, 
bestehend aus der Planzeichnung 
mit Zeichenerklärung sowie zeich-
nerischen und textlichen Fest-
setzungen als Satzung und billigt 
die Begründung hierzu sowie die 
zusammenfassende Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB.
Fortschreibung Bankkonzept 
für das gesamte Stadtgebiet der 
Landeshauptstadt Dresden
V0064/19
1. Die Fortschreibung des Bankkon-
zeptes für das gesamte Stadtgebiet 
der Landeshauptstadt Dresden ge-
mäß Anlage 1 der Vorlage sowie 
die Leitsätze gemäß Anlage 2 der 
Vorlage und der Abwägung gemäß 
Anlage 3 werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
2. Im Rahmen der objektplaneri-
schen Prüfung der Bankstandorte 
ist auch zu untersuchen, ob die 
Standorte durch weitere Ausstat-
tungsgegenstände für den öffent-
lichen Raum, wie Papierkörbe, 
Fahrradanlehnbügel oder Anpflan-
zungen, insbesondere von Bäumen, 
aufgewertet werden können.
3. Das Konzept ist als Fachplanung 
im Rahmen von Bauvorhaben im 
öffentlichen Raum zu berück-
sichtigen.
4. Die Umsetzung des Bankkonzep-
tes erfolgt schrittweise im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel oder 
eingeworbener Spenden. Den 
Stadtbezirksbei- und Ortschafts-
räten bleibt es unbenommen, die 
für ihren Stadtbezirk bzw. für ihre 
Ortschaft aufgezeigten Defizite auf 
Grundlage eigener Priorisierung 
abzubauen und dafür Stadtbe-
zirks- bzw. Ortschaftsmittel bereit 
zu stellen.
5. Die ämterübergreifende Arbeits-
gruppe mit Fachbeiräten und Ver-
bänden unter Leitung des Amtes 
für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
bleibt bestehen.
Community Organizing für Dres-
den – Stadtteilmanager für alle 
Stadtbezirke
A0021/19
Der Stadtrat lehnt den Antrag ab.
Verkehrssicherheit für Radfahren
de auf dem Westabschnitt der 
Nöthnitzer Straße – alternative 
Radvorrangroute durch die Bie-
nertstraße

A0041/20
Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, zu prüfen und dem 
Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bau, Verkehr und Liegenschaften 
mit dem Ergebnis der Prüfung 
Wege zur Umsetzung vorzulegen, 
wie die Bienertstraße Teil einer 
Ost-West-Vorrangroute zwischen 
Löbtau Süd und TU Campus Zschert-
nitz werden könnte. 
Initiative für ein Museum zur 
Geschichte und Entwicklung 
jüdischen Lebens und jüdischer 
Kultur mit Standort Dresden 
unterstützen
A0106/20
1.) Der Stadtrat Dresden unterstützt 
die Bestrebungen der Jüdischen Ge-
meinden in Sachsen, ein Jüdisches 
Museum in Dresden zu errichten. 
Das Museum soll ein öffentlicher, 
lebendiger Ort sein, der für Pu-
blikumsverkehr gut zugänglich 
ist und auch bereits bestehenden 
Kulturinitiativen eine Bühne bietet.
2.) Der Stadtrat Dresden befürwor-
tet Dresden als Standort für ein 
solches überregionales Museum 
in Trägerschaft einer geeigneten 
Institution. Das Museum soll die 
Geschichte jüdischer Menschen 
im historischen Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen erzählen, 
und darüber hinaus auch die Ge-
schichte jüdischer Menschen im 
heutigen Polen und Tschechien 
dokumentieren. Insofern nimmt es 
eine europäische Perspektive ein.
3.) Am Alten Leipziger Bahnhof ist 
in Bezugnahme auf das städtische 
Konzept für Erinnerungskultur 
unabhängig vom Standort des zu 
gründenden Museums ein ange-
messener Erinnerungsort zum Ge-
denken an die Schoa zu errichten.
4.) Der Oberbürgermeister wird 
dazu beauftragt,
a. zeitnah mit dem Freistaat und 
dem Bund, sowie dem Landesver-
band der Jüdischen Gemeinden 
in Sachsen Gespräche zu einem 
Jüdischen Museum zu führen;
b. zu prüfen an welchem Standort 
ein Jüdisches Museum in Dresden 
errichtet werden könnte. In die 
Prüfung aufgenommen werden 
sollten bspw. die historischen Ge-
bäude des Alten Leipziger Bahnhof, 
das ggf. wieder zu errichtende 
Palais Oppenheim oder ein anderer 
authentischer Ort;
c. sobald sich das Vorhaben der Mu-
seumsgründung konkretisiert, eine 
Steuerungsgruppe aus Stadtrat, 
Vertreterinnen oder Vertretern der 
jüdischen Gemeinde und jüdischen 
Kulturvereinen sowie der Verwal-
tung zu bilden und dem Ausschuss 
für Kultur und dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Bau regel-
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mäßig die Verfahrensstände zu 
berichten.
Monitoring von zweckentfremde-
ten Wohnraum
A0124/20
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, solange keine gesetzliche Rege-
lung zum Zweckentfremdungsverbot 
von Wohnraum durch den Freistaat 
erlassen ist, ein regelmäßiges Mo-
nitoring von zweckentfremdeten 
Wohnraum durchzuführen. 
1.) Das Monitoring soll mittels drei 
Methoden erfolgen: 
a. regelmäßige Erhebung mit AirD-
NA, über die Ergebnisse sind der 
Stadtrat und die betroffenen Stadtbe-
zirksbeiräte jährlich zu informieren.
b. Registererstellung mittels Daten 
des Steuer- und Stadtkassenamtes 
und
c. Erfassung beantragter Nutzungs-
änderungen von Wohnraum (von 
Wohnen zu Gewerbe und umge-
kehrt).
2.) Zur besseren Koordination wird 
der Oberbürgermeister gebeten, 
eine klare Zuständigkeit für das 
Monitoring von zweckentfremdeten 
Wohnraum innerhalb der Verwal-
tung zu schaffen, wo Ämter- bzw. 
Abteilungsübergreifende alle Infor-

mationen zusammenlaufen. 
3.) Der Oberbürgermeister wird 
aufgefordert, sich umgehend auf-
grund der vorliegenden Empiri-
ca-Untersuchung gegenüber dem 
Sächsischen Staatsministerium für 
Regionalentwicklung für die Schaf-
fung einer Rechtsgrundlage gegen 
Zweckentfremdung von Wohnraum 
einzusetzen.
Wiedereinführung der Möglich-
keit von Bargeldzahlungen in den 
Bürgerbüros der Landeshauptstadt 
Dresden
A0131/20
Der Stadtrat lehnt den Antrag ab.
Erfüllung von Stadtratsbeschlüs-
sen
A0134/20
Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt,
1. unverzüglich eine vollständige 
Liste aller Stadtratsbeschlüsse, deren 
Erfüllungstermin zum Stichtag 
30. September 2020 überschritten 
ist, und die bisher nicht umgesetzt 
worden sind, vorzulegen; in der Liste 
stichpunktartig den jeweiligen sach-
lichen Grund für die Nichterfüllung 
zu benennen;
2. diese Liste jährlich fortzuschrei-
ben und beginnend, mit dem Jahr 

2022, dem Stadtrat jeweils im  
1. Quartal, mit dem Sachstand 
zum 31. Dezember des Vorjahres 
vorzulegen;
3. bis zum 31. Dezember 2021 eine 
Anhörung zum Thema „nicht er-
füllte Beschlüsse des Stadtrates“ 
durchzuführen.
4. dem Stadtrat Beschlüsse vorzu-
schlagen, die aus Sicht der Verwal-
tung aufgehoben werden sollten.
Sicherheitspartnerschaft „Aktion 
Abbiegeassistent“
A0138/20
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, der „Aktion Abbiegeassistent“ 
beizutreten und eine entsprechende 
Sicherheitspartnerschaft zu verein-
baren. 
In diesem Zusammenhang soll 
1. schnellstmöglich, soweit um-
setzbar, eine Nachrüstung der 
städtischen Fuhrparks erfolgen. 
Dabei soll geprüft werden, inwieweit 
Fördermittel aus dem Bundesför-
derprogramm „Abbiegeassistenz-
systeme“ in Anspruch genommen 
werden können.
2. bei Geschäftspartnern und Dresd-
ner Fuhrparkbetreibern auf die 
Verwendung und Nachrüstung 
von Abbiegeassistenzsystemen hin-

gewirkt werden und über die ent-
sprechenden Fördermöglichkeiten 
informiert werden.
Überprüfung der Einrichtung 
einer Gemeinschaftsschule
A0161/20
1. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt zu prüfen, ob eine Gemein-
schaftsschule im Dresdner Norden 
im Sinne § 7a Abs. 3 Sächsisches 
Schulgesetz neu eingerichtet bzw. 
gebaut werden kann.
2. Die Ergebnisse der Prüfung sind 
dem Netzwerk Nord, Stadtbezirks-
beirat Klotzsche, Stadtbezirksbeirat 
Pieschen, Ortschaftsrat Weixdorf, 
Ortschaftsrat Langebrück, Ort-
schaftsrat Schönborn, den eventuell 
einbezogenen Schulen und dem 
Kreiselternrat vorzustellen.
3. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt zu prüfen, ob alternativ 
eine Gemeinschaftsschule gut er-
reichbar in Dresden im Sinne § 7a 
Gemeinschaftsschule Abschnitt (1) 
bzw. Abschnitt (3) neu oder durch 
Schulartänderung eingerichtet 
werden kann.
Berufsfeuerwehr Dresden – Schaf-
fung dringend benötigter Stellen
A0185/21
Der Stadtrat lehnt den Antrag ab.

	■ Ausschuss für Allgemeine 
Verwaltung, Ordnung und Si-
cherheit (Eigenbetrieb IT-Dienst-
leistungen)
am Montag, 17. Mai 2021, 16.30 
Uhr, im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Rathausplatz 1
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
Bekanntgabe nicht öffentlicher 
Beschlüsse (V0825/21)

	■ Ausschusses für Kultur und 
Tourismus (Eigenbetrieb Hein-
rich-Schütz-Konservatorium)
am Dienstag, 18. Mai 2021, 16 Uhr, 
im Neuen Rathaus, Plenarsaal, Rat-
hausplatz 1
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
„Erinnern und Vergessen – Unbe-
queme Gedenkobjekte“ – Grund-
sätze zum Umgang und Dialog 
mit kritischen Gedenkobjekten im 
öffentlichen Raum der Landeshaupt-
stadt Dresden – Der Gedenkobelisk 
in Dresden-Nickern als Modellpro-
jekt zur historischen-politischen 
Bildung in Dresden

	■ Jugendhilfeausschuss
am Donnerstag, 20. Mai 2021,  
18 Uhr, im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Rathausplatz 1
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:

1 Kontrolle der Niederschrift vom 
1. April 2021
2 Informationen/Fragestunde
3 Vorstellung Begleitevaluation 
Straßenschule
4 Kultur- und Nachbarschaftszent-
ren für Dresden
5 Aufnahme der Kindertagesein-
richtung Maxim-Gorki-Straße 
42 in 01127 Dresden, zum 1. des 
Monats nach Stadtratsbeschluss in 
den Bedarfsplan Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege 
2021/2022
6 Projektförderung im Amt für 
Kindertagesbetreuung
7 Sozial aus der Krise – Auswir-
kungen der Corona-Pandemie und 
des Lockdowns begegnen
8 Berichte aus den Unterausschüssen

	■ Ausschuss für Petitionen und 
bürgerbeteiligung
am Mittwoch, 19. Mai 2021, 16 Uhr, 
im Neuen Rathaus, Plenarsaal, Rat-
hausplatz 1
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
1 E-Petition „Dresden erarbeitet ein 
Programm gegen Obdachlosigkeit“
2 E-Petition „Umsetzung des Sanie-
rungsplanes der Sportanlage der SG 
Dölzschen“
3 E-Petition „Wiedereröffnung der 
Fabrikstraße für den Rad- und Fuß-

verkehr“/Petition „Schließung Fab-
rikstraße und Hofmühlenstraße“
4 E-Petition „Verkehrssituation 
Nöthnitzer Straße verbessern –Rad-
weg statt Parken“
5 E-Petition „Rathausturm des Neu-
en Rathaus – Aussichtsplattform 
– Wiedereröffnung und möglichst 
konkreter Zeitrahmen zur Wieder-
eröffnung“
6 Petition „Belästigung durch Stra-
ßenmusik“
7 E-Petition „Sicheres Radfahren 
auf der Bürgerstraße“
8 E-Petition „Umbenennung der 
Jahnstraße in Emmy-von-Rho-
den-Straße“
9 E-Petition „Keine Erhöhung der 
Parkgebühren in der Corona-Krise“
10 Petition „Neubau des Orang-Utan-
Hauses im Zoo Dresden“

	■ Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften
am Mittwoch, 19. Mai 2021, 16 
Uhr, im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Rathausplatz 1
Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung:
1 Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 6050, Dresden-Altstadt I, 
Verwaltungsquartier Kleine Pack-
hofstraße, hier:
1. Aufstellungsbeschluss des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes
2. Grenzen des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans
3. Durchführung eines beschleu-
nigten Verfahrens
4. Billigung des Entwurfs zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan
5. Billigung der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan-Entwurf
6. Durchführung des Beteiligungs-
verfahrens zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan-Entwurf
2 Bebauungsplan Nr. 357 C a, 
Dresden-Neustadt Nr. 45, Leipziger 
Straße/Alexander-Puschkin-Platz 
(Änderungssatzung), hier:
1. Aufstellungsbeschluss zur Ände-
rung des Bebauungsplanes 
2. Entfallen des frühzeitigen Be-
teiligungsverfahrens
3. Billigung des Entwurfs zum Be-
bauungsplan
4. Billigung der Begründung zum 
Bebauungsplan-Entwurf
5. Beteiligung der betroffenen 
Öffentlichkeit und Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange zum 
Entwurf des Bebauungsplans
3 Bebauungsplan Nr. 366, Dres-
den-Wachwitz Nr. 1, Elberadweg 
Altwachwitz-Niederpoyritz, hier:
1. Teilungsbeschluss
4 Informationen und Sonstiges

Ausschüsse des Stadtrates tagen



24 A M T L I C H E S
19|2021

Freitag, 14. Mai

Dresdner Amtsblattwww.dresden.de/amtsblatt

Zu beachten sind die vor Ort gel-
tenden Hygienevorschriften. Die 
Termine mit Auszügen aus den 
Tagesordnungen sind:

	■ Prohlis
am Montag, 17. Mai 2021, 17 Uhr, in 
der Wohnstätte für Menschen mit 
geistiger Behinderung, „Altleuben 
10“, Seiteneingang Hertzstraße, 
Saal Café Luby

	■ Fortschreibung Fachplan Kin-
dertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für das Schuljahr 
2021/2022

	■ Bebauungsplan Nr. 398.C, Dres-
den-Strehlen Nr. 8, Wissenschafts-
standort Dresden-Ost, Teilbereich 
1.C, 

	■ Weixdorf (Sondersitzung)
am Montag, 17. Mai 2021, 19 Uhr, 
im Bürgerhaus Langebrück, Haupt-
straße 4

	■ Förderung des Neubaues der 
Kita „Heideland“ aus Mitteln der 
lnvestpauschale

	■ Oberwartha
am Dienstag, 18. Mai 2021, 18.30 
Uhr, im Bürgersaal der Verwaltungs-
stelle Cossebaude, Dresdner Straße 3

	■ Kultur- und Nachbarschaftszen-
tren für Dresden

	■ Fortschreibung Fachplan Kin-
dertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für das Schuljahr 
2021/2022

	■ Besetzung der Schiedsstelle Be-
reich Cotta – übriger Bereich

	■ Finanzmittel
	■ Plauen

am Donnerstag, 20. Mai 2021, 17.30 
Uhr, im Stadtmuseum, Festsaal,  
3. Etage, Wilsdruffer Straße 2 (Ein-
gang: Landhausstraße)

	■ Förderung von Projekten durch 
den Stadtbezirksbeirat Plauen; hier: 

Müllentfernung im Bienertpark 
Plauen

	■ Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Aufgabenabgrenzungsricht-
linie; hier: Beleuchtung Cämmers-
walder Straße Fußweg/Haltestelle

	■ Besetzung der Schiedsstelle Plau-
en-Ost mit einer Protokollführerin/
einem Protokollführer (Amtszeit: 
2022 bis 2027)

	■ Fortschreibung Fachplan Kin-
dertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für das Schuljahr 
2021/2022

	■ Verkehrssicherheit entlang der 
Münchner Straße

	■ Cotta
am Donnerstag, 20. Mai 2021,  
18 Uhr, im Neuen Rathaus, Plenar-
saal, Rathausplatz 1

	■ Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Aufgabenabgrenzungsricht-
linie; hier: Durchführung der 
Planung zur Leistungsphase 4 zur 
Umwandlung des Tennenplatzes 
in einen Kunstrasenplatz auf der 
Sportstätte Am Dölzschgraben 7

	■ Fortschreibung Fachplan Kin-
dertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für das Schuljahr 
2021/2022

	■ Biologische Vielfalt und öko-
logische Qualität der Dresdner 
Teiche und Fließgewässer sichern 
und verbessern

	■ Leuben
am Donnerstag, 20. Mai 2021,  
18 Uhr, in der Wohnstätte für Men-
schen mit geistiger Behinderung, 
„Altleuben 10“, Seiteneingang 
Hertzstraße, Saal Café Luby, 

	■ Fortschreibung Fachplan Kin-
dertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für das Schuljahr 
2021/2022

Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte tagen

	■ Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften
Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegenschaf-
ten hat am 28. April 2021 folgende 
Beschlüsse gefasst:
Grundstücksverkauf zur Errich-
tung eines Fernbusterminals und 
eines Fahrradparkhauses sowie 
gewerblicher Hochbauten am 
Wiener Platz
V0665/20
1. Der Oberbürgermeister wird 
ermächtigt, die in Anlage 2 der 
Vorlage rot umrandeten Flurstücke 
Nr. 2974/6, 2976/3, 2978/3, 2968/42, 
2979/6, 2984/8, 2987/8 und 2990/2 
sowie Teile der Flurstücke Nr. 2970/3 
und 2969/5 (alle Gemarkung Alt-
stadt I) mit einer Gesamtfläche von 
ca. 7.077 m² an die in der Anlage 1 
(in der Fassung vom 28. April 2021) 
zur Vorlage bezeichnete Erwerberin 
für 131.582 Euro zu verkaufen. Im 
Kaufvertrag ist die Erwerberin zur 
Errichtung und dem mindestens 
20-jährigen Betrieb eines Fern-

busterminals mit mindestens 10 
Bussteigen und eines Fahrradpark-
hauses mit 800 Einstellplätzen zu 
verpflichten.
2. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften beschließt eine einmalige 
Zuwendung in Höhe von 1.500.000 
Euro mittels eines öffentlich-recht-
lichen Vertrages für Bau und Betrieb 
von 550 Fahrradeinstellplätzen 
innerhalb des Fahrradparkhauses 
gem. Anlage 4 der Vorlage an die 
Erwerberin nach Anlage 1 (in der 
Fassung vom 28. April 2021) zur 
Vorlage. Die Finanzierung des Zu-
schusses erfolgt aus Einnahmen aus 
Stellplatzablösebeträgen.
3. In der frühzeitigen Beteiligung 
über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 6052 wird als 
Zielstellung der Kopfbau des Fern-
busbahnhofs/Network-HUB in einer 
Höhe von 43 m mit der in dieser 
Höhe integrierten Haustechnik 
dargelegt werden.
Bebauungsplan Nr. 3029, Dres-
den-Neustadt Nr. 43, Ehemaliger 

Gleisbogen Hansastraße, hier:
1. Änderung des Geltungsberei-
ches 
2. Billigung der Abwägung
3. Billigung des Entwurfs zum 
Bebauungsplan
4. Billigung der Begründung zum 
Bebauungsplan-Entwurf
5. Durchführung des Beteili-
gungsverfahrens zum Bebauungs-
plan-Entwurf
V0685/20
1. Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Bau, Verkehr und Lie-
genschaften beschließt nach § 2  
Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB, den 
Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 3029, Dresden-Neustadt Nr. 
43, Ehemaliger Gleisbogen Hansa-
straße entsprechend den Anlagen 1 
und 2 der Vorlage zu ändern.
2. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegenschaf-
ten nimmt zur Kenntnis, dass die 
frühzeitige Unterrichtung nach § 3 
Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 
stattgefunden hat.
3. Der Ausschuss für Stadtent-

wicklung, Bau, Verkehr und Lie-
genschaften nimmt zur Kenntnis, 
dass der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt 
wurde.
4. Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Bau, Verkehr und Lie-
genschaften billigt den Entwurf 
zum Bebauungsplan Nr. 3029, 
Dresden-Neustadt Nr. 43, Ehema-
liger Gleisbogen Hansastraße in 
der Fassung vom 3. Dezember 2020 
(Anlage 2 der Vorlage).
5. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften billigt die Begründung 
zum Bebauungsplan-Entwurf in 
der Fassung vom 3. Dezember 2020 
(Anlage 3 der Vorlage).
6. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegenschaf-
ten beschließt, den Bebauungsplan 
Nr. 3029, Dresden-Neustadt Nr. 43, 
Ehemaliger Gleisbogen Hansastraße 
nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 
13 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2 i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer 
von mindestens 30 Tagen öffent-

Beschlüsse von Ausschüssen des Stadtrates

Stadtrat?

ratsinfo.dresden.de
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lich auszulegen und nach § 13  
Abs. 2 Nr. 3 Alternative 2 i. V. m.  
§ 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der 
berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange durch-
zuführen.
7. Folgende Änderungsvorschläge 
am Entwurf des Bebauungsplans 
sind im weiteren Planungspro-
zess fachlich zu prüfen und bei 
Machbarkeit in die Planung ein-
zuarbeiten:

	■ Da die vorliegende Planung 
erheblich in derzeit vorhandenen 
Baumbestand eingreift, ist die Zahl 
der geplanten neuen Baumstand-
orte insbesondere im Bereich der 
vorgesehenen Planstraße deutlich 
zu erhöhen.

	■ Aufgrund des nach wie vor be-
stehenden Mangels an Spielplätzen 
in der Neustadt und der prominen-
ten Lage an der Planstraße und am 
Lokschuppen ist der im Zuge der 
„privaten Grünfläche“ vorgesehe-
ne Spielplatz für eine dauerhafte 
öffentliche Nutzung zu sichern.

	■ Da der an der Hansastraße 
entlangführende Geh- und Rad-
weg stark frequentiert und zu-
gleich recht schmal ist, sollte die 
Einmündung der vorgesehenen 
Planstraße auf die Hansastraße 
im Sinne der Verkehrssicherheit 
ebenfalls als Gehwegüberfahrt 
realisiert werden.

	■ Die vorgesehene Planstraße 
sollte so ausgestaltet werden, dass 
sie für den Radverkehr auf kom-
pletter Länge (also auch östlich 
des Lokschuppens) in beiden Fahrt-
richtungen befahrbar ist (Route im 
Radverkehrskonzept).

	■ Die Ersatzpflanzungen für im 
Rahmen des Bauvorhabens ge-
fällte Bäume sollen u. a. auf dem 
Flurstück 1582/18 Gemarkung 
Neustadt erfolgen. Mit den Ersatz-
pflanzungen ist ein Lärmschutz- 
und Abstandsriegel zwischen dem 
Friedhof und einem öffentlich 
zugänglichen sozialen Tref f-
punkt, wie in VorR-Neu00008/21 
gefordert, zu schaffen. Auch die 
restlichen Ersatzpf lanzungen 
sollen im Bereich der Leipziger 
Vorstadt erfolgen.

	■ Die nördlichen Fassaden der 
Baufelder MU 1 und MU 2, die zu 
bestehender Wohnbebauung zei-
gen, sind ebenfalls zu begrünen.
Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 6038, Dresden-Hellerber-
ge, Hausmann Lufttechnik, hier:
1. Billigung des Entwurfs zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan
2. Billigung der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan-Entwurf
3. Öffentliche Auslegung des Ent-
wurfs zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan
V0789/21
1. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegenschaf-
ten nimmt zur Kenntnis, dass die 
frühzeitige Unterrichtung nach § 3 
Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 
stattgefunden hat.
2. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegenschaf-
ten billigt den Entwurf zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan  
Nr. 6038 in der Fassung vom  
20. Mai 2020 (Anlage 1 der Vorlage).
3. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegenschaf-
ten billigt die Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan-Entwurf in der Fassung vom 
20. Mai 2020 (Anlage 2 der Vorlage).
4. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften beschließt, den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 
6038 Dresden-Hellerberge, nach § 3  
Abs. 2 BauGB für die Dauer von 
mindestens 30 Tagen öffentlich 
auszulegen und nach § 4 Abs. 
2 BauGB die Beteiligung der be-
rührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange durch-
zuführen.
Sicherung der Radverbindung 
Fabrikstraße
A0146/20
Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt,
1. unverzüglich eine provisorische 
Umleitung über die Oederaner 
Straße einzurichten;
2. zu prüfen, mit welchen Mitteln 
die im Radverkehrskonzept der 
Landeshauptstadt Dresden als 
Maßnahme höchster Priorität 
geführte Route über die Fabrik-
straße gesichert werden kann. 
Insbesondere ist dabei zu prüfen, 
wie die öffentliche Widmung und 
dauerhafte Sicherung des Verkehrs-
wegs zügig erreicht werden kann;
3. dem Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Bau, Verkehr und Liegen-
schaften bis zum 30. September 
2021 über das Ergebnis der Prüfung 
zu berichten;
4. Maßnahme 542 b des Radver-
kehrskonzepts der Landeshaupt-
stadt Dresden (Sanierung des 
Oberflächenbelags der Fabrikstraße 
als Radroute) zu planen und zu 
beauftragen.

	■ Jugendhilfeausschuss
Der Jugendhilfeausschuss hat am 
29. April 2021 folgende Beschlüsse 
gefasst:
Förderung von Trägern der freien 
Jugendhilfe 2021/2022
V0780/21
1. Der Jugendhilfeausschuss be-
schließt, dass für die Förderung 
von Trägern der freien Jugendhilfe 

2021/2022 das in Anlage 1 (zum 
Beschluss) festgelegte Verfahren 
angewandt wird.
2. Der Jugendhilfeausschuss be-
schließt die Verteilung der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel 
in Höhe von insgesamt 48.078.088 
Euro (ohne Mietsubventionen  
= 47.731.288 Euro) wie folgt:
a. als Projektförderung gemäß An-
lage 2, Listen 1 bis 5 (zum Beschluss)
b. als Etats für Leistungen gemäß 
Anlage 3 (zum Beschluss)
Die Zuwendungen werden vor-
behaltlich der tatsächlich zur 
Verfügung stehenden Haushalts-
mittel (kommunale Mittel sowie 
Landesmittel) bewilligt.
3. Die Verwaltung des Jugendamtes 
wird beauftragt, die notwendigen 
Maßnahmen für die Inanspruch-
nahme der Landesmittel gemäß 
Richtlinie Jugendpauschale Sach-
sen sowie Richtlinie Schulsozial-
arbeit einzuleiten.
4. Der Jugendhilfeausschuss be-
schließt die Förderung von Ange-
boten der Schulsozialarbeit gemäß 
Anlage 2, Liste 6 (zum Beschluss).
5. Die „Anlage 2 (zum Beschluss) 
Zuwendungsvoraussetzungen und 
Zuwendungshöhen“ zur Verwal-
tungsvorschrift zur Umsetzung der 
Förderrichtlinie Jugendhilfe vom 
28. April 2005 wird für ausgewählte 
Sachausgaben wie in Anlage 5 (zum 
Beschluss) dargestellt geändert.
6. Der Jugendhilfeausschuss be-
schließt, dass alle nicht verbrauch-
ten Mittel im Jahr 2021 ins Folge-
jahr übertragen werden.
7. Die Verwaltung des Jugendamtes 
wird beauftragt, das Verfahren zur 
Finanzierung von Maßnahmen der 
Jugendhilfe im Strafverfahren (Ju-
gendgerichtshilfe) neu zu ordnen. 
Ziel ist es dabei, eine Finanzierung 
der Leistungen über Vereinbarun-
gen gemäß § 77 SGB VIII außerhalb 
der Produkte zur Förderung freier 
Träger der Jugendhilfe ab 1. Januar 
2023 umzusetzen.
8. Der Unterausschuss Planung 
wird beauftragt die Angebote der 
Leistungsart „Außerschulische 
Jugendbildung“ zu betrachten 
und bis 31. Dezember 2021 einen 
Vorschlag für die Neuordnung zu 
machen. 
9. Der Unterausschuss Planung 
wird beauftragt planerische Aus-
sagen und Präzisierungen für die 
Förderung im Bereich der Ferien-
freizeiten bis 31. Oktober 2021 
vorzunehmen.
10. Der Jugendhilfeausschuss 
verweist auf bereits gefasste pla-
nungsrelevante Beschlüsse, die mit 
diesem Beschluss nicht umgesetzt 
werden können und zeigt dies 
hiermit dem Oberbürgermeister 

und dem Stadtrat als unbezifferte 
Mehrbedarfe an.
11. Der Jugendhilfeausschuss be-
auftragt den Oberbürgermeister 
dafür Sorge zu tragen, dass der 
Stadtratsbeschluss A0240/16 (hier 
insbesondere Punkt 4, Unterpunkt 
5) Umsetzung findet, in dem der 
Oberbürgermeister beauftragt 
wurde, in zukünftigen Haushalts-
planentwürfen die Förderbudgets 
so zu veranschlagen, dass Perso-
nal- und Sachkostensteigerungen 
beachtet werden.
Weiterentwicklung von Dresdner 
Kindertageseinrichtungen zu 
„Eltern-Kind-Zentren“ (EKIZ) und 
Verstetigung des im Rahmen des 
gleichnamigen Landesmodellpro-
gramms in der Landeshauptstadt 
Dresden entstandenen Projektes 
„LOUISE“
A0174/21
1. Der Jugendhilfeausschuss be-
schließt die Fortführung des be-
stehenden EKiZ-Projektes des Mal-
wina e. V. 
2. Der Jugendhilfeausschuss be-
schließt eine Förderung des EKiZ am 
Standort „LOUISE – Haus für Kinder, 
Jugendliche und Familien“ im Um-
fang von 16.000 Euro aus Mitteln 
des Amtes für Kindertagesbetreuung 
als Kofinanzierung für eine Landes-
förderung für „Eltern-Kind-Zentren“.
3. Der Oberbürgermeister wird mit 
einer planerischen Untersetzung 
von „Eltern-Kind-Zentren“ (EKIZ) in 
der Dresdner Kita-Landschaft und 
einer jährlichen Berichterstattung 
beauftragt.

	■ Ausschuss für Finanzen
Der Ausschuss für Finanzen hat 
am Montag, 3. Mai 2021, folgende 
Beschlüsse gefasst:
Ergebnis der Prüfung des Jahres-
abschlusses 2019
V0873/21
1. Das Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2019 sowie der 
Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes werden zur Kenntnis 
genommen.
2. Der Oberbürgermeister beauf-
tragt die Geschäftsbereiche mit der 
Aufklärung der Beanstandungen. 
Die Auswertungen zur Prüfung 
des Jahresabschlusses 2019 sind 
umfassend und termingerecht 
durchzuführen. Insbesondere sind 
Schlussfolgerungen für das weitere 
Verwaltungshandeln ämter- und 
geschäftsbereichsübergreifend 
zu ziehen. Die aufgeführten For-
derungen/Vorschläge sind dabei 
zu beachten.
3. Der Bürgermeister für Finan-
zen, Personal und Recht wird 
beauftragt, die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 durch den 
Stadtrat vorzubereiten.
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In der Landeshauptstadt Dresden 
sind die folgenden Stellen zu 
besetzen. Jede einzelne der dort 
beschriebenen Aufgaben trägt 
ihren Teil zur Gestaltung einer 
funktionierenden und lebenswer-
ten Stadt und Stadtgesellschaft bei. 
Wir, die Landeshauptstadt Dresden, 
laden Sie ein, daran mitzuwirken. 
Dresden ist eine von hoher Lebens-
qualität, sozialer und kultureller 
Vielfalt geprägte Landeshauptstadt 
mit mehr als 560.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern. Wir 
bieten Ihnen familienfreundliche 
flexible Arbeitszeiten und vielfäl-
tige Fortbildungsmöglichkeiten, 
eine betriebliche Altersversorgung 
sowie ein ermäßigtes Ticket für den 
Personennahverkehr („Jobticket“). 
Die Gleichbehandlung aller sich be-
werbenden Personen ist uns nicht 
nur gesetzlicher Auftrag, sondern 
eine Selbstverständlichkeit.
Ist Ihr Interesse geweckt? Erfüllen 
Sie die Anforderungen? Dann freu-
en wir uns über Ihre Bewerbung. 
Wie uns die Bewerbung erreicht, 
erfahren Sie unter der jeweiligen 
Stellenausschreibung.

	■ Im Rechtsamt, Fachbereich 
Finanzen, Kultur und Soziales, 
ist die Stelle

Juristischer Referent (m/w/d) 
Entgeltgruppe 13

Chiffre-Nr. 30210501

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
Zweite Juristische Staatsprüfung 
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 17. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Schulverwaltungsamt, 
Abteilung Haushalt und Wirt-
schaftsangelegenheiten, ist die 
Stelle

Sachbearbeiter 
Haushalt/Investitionen (m/w/d) 

Entgeltgruppe 7
Chiffre-Nr. 40210501

ab 1. Oktober 2021 unbefristet zu 
besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Berufsausbildung 
in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren 
oder gleichwertig, vorzugsweise 
Verwaltungsfachangestellte, Kauf-
leute für Büromanagement (mit 
Wahlqualifikationen Verwaltung 

und Recht sowie Öffentliches 
Finanzwesen), oder vergleichbar, 
Angestelltenlehrgang I
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 18. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Amt für Wirtschaftsför-
derung, Abteilung Wirtschafts-
service, ist die Stelle

Sachgebietsleiter 
Beratung Firmenkunden 

(m/w/d) 
Entgeltgruppe 12

Chiffre-Nr. 80210501

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung, 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, BA 
oder Uni), Fachwirt (VWA, BA), 
A-Il-Lehrgang 
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 19. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Brand- und Katastrophen-
schutzamt, Abteilung Rettungs-
dienst, sind die Stellen

Praxisanleiter 
(m/w/d) 

Entgeltgruppe 9 b
Chiffre-Nr. 37210407

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Ausbildung als 
Notfallsanitäter
Qualifikation als Praxisanleiter
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 20. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Brand- und Katastrophen-
schutzamt, Abteilung Rettungs-
dienst, ist die Stelle

Sachbearbeiter Organisation 
Aus- und Fortbildung 

Rettungsdienst/Praxisanleiter 
(m/w/d) 

Entgeltgruppe 9 a
Chiffre-Nr. 37210408

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Ausbildung als 
Notfallsanitäter
Qualifikation als Praxisanleiter
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 20. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ In den Städtischen Bibliothe-
ken Dresden, Abteilung Verwal-
tung, ist die Stelle

Sachbearbeiter  
Buchhaltung (m/w/d) 

Entgeltgruppe 6
Chiffre-Nr. 42210401

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdau-
er von mindestens drei Jahren 
oder gleichwertig, vorzugsweise 
Verwaltungsfachangestellter, 
Rechtsanwaltsfachangestellter, 
FA/Kauf leute Bürokommunika-
tion/Büromanagement, A-I-Lehr-
gang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 20 Stunden.
Bewerbungsfrist: 21. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ In den Städtischen Bibliothe-
ken Dresden, Zentralbibliothek/
Bereich Musik, ist die Stelle

Bibliothekar 
(m/w/d) 

Entgeltgruppe 9 b
Chiffre-Nr. 42210402

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung, 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, BA 
oder Uni), Fachwirt (VWA/BA) 
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 21. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Amt für Wirtschaftsför-
derung, Abteilung Wirtschafts-
service, ist die Stelle

Sachbearbeiter 
Ansiedlungs- und Immobilien-

management 
(m/w/d) 

Entgeltgruppe 11
Chiffre-Nr. 80210503

ab 1. Juli 2021 unbefristet zu be-
setzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung, 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, BA 
oder Uni), Fachwirt (VWA, BA), 
A-Il-Lehrgang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 21. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Haupt- und Personalamt, 
Abteilung Organisation, ist die 
Stelle

Sachgebietsleiter  
Ämterorganisation 

(m/w/d) 
Chiffre-Nr. 10210501

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung, Diplom (Uni), 
Magister (Uni), Master (FH und Uni)
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 25. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Jugendamt, Abteilung 
Beistand-, Amtsvormund-, Amts-
pflegschaften, ist die Stelle

Mitarbeiter 
Amtsvormundschaften (m/w/d) 

Entgeltgruppe 5
Chiffre-Nr. 51210403

ab 1. August 2021 befristet als 
Mutterschutz- und Elternzeitver-
tretung zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer 
von mindestens drei Jahren oder 
gleichwertig, vorzugsweise Verwal-
tungsfachangestellter, Kaufleute 
Bürokommunikation/Büroma-
nagement, Angestelltenlehrgang I 
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 26. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Amt für Kindertagesbe-
treuung, Fachbereich Förderung 
freier Träger, ist die Stelle

Sachbearbeiter 
Förderung freier Träger 

(m/w/d) 
Entgeltgruppe 9 c

Chiffre-Nr. 58210501

ab sofort befristet als Mutter-
schutz- und Elternzeitvertretung 
zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung, 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, BA 
oder Uni), Fachwirt (VWA, BA), 
A-Il-Lehrgang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 35 Stunden.
Bewerbungsfrist: 28. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt Dresden
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	■ Im Amt für Wirtschaftsförde-
rung, Abteilung Smart City, ist 
die Stelle

Smart City Manager (m/w/d) 
Entgeltgruppe 12

Chiffre-Nr. 80210502

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene technisch-inge-
nieurwissenschaftliche Hochschul-
bildung, Diplom (FH, BA), Bachelor 
(FH, BA oder Uni), vorzugsweise 
in der Fachrichtung Wirtschafts-
ingenieurwesen 
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Amt für Wirtschaftsförde-
rung, Abteilung Smart City, ist 
die Stelle

Sachbearbeiter Internationale 
Märkte (m/w/d) 

Entgeltgruppe 11

Chiffre-Nr. 80210504

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung, 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, BA 
oder Uni), Fachwirt (VWA, BA), 
A-Il-Lehrgang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 20 Stunden. Ab 1. April 2022 
Vollzeit möglich.
Bewerbungsfrist: 4. Juni 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Eigenbetrieb IT-Dienst-
leistungen Dresden ist die Stelle

Projektleiter (m/w/d)
Entgeltgruppe 11

Chiffre-Nr. EB 17 28/2021

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
Diplom (FH), Bachelor (FH, Uni), 
Fachwirt (VWA, BA) auf dem Gebiet 
der Informatik, Wirtschaftsinfor-
matik oder vergleichbarem Gebiet

Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 6. Juni 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt ist die 
Stelle

Sachgebietsleiter 
Lebensmittelüberwachung/
Amtlicher Tierarzt (m/w/d) 
Entgeltgruppe 14 oder 15

Chiffre-Nr. 36210501

ab sofort befristet als Mutter-
schutz- und Elternzeitvertretung 
zu besetzen.
Voraussetzungen
Approbation als Tierarzt, für die 
Vergütung in der Entgeltgruppe 
15 ist zusätzlich eine Qualifikation 
zum Fachtierarzt für Lebensmittel-
hygiene, Fleischhygiene, Milchhy-
giene oder Öffentliches Veterinär-
wesen zwingend erforderlich
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.

Bewerbungsfrist: 11. Juni 2021
 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Jugendamt sind einige  
Stellen

Sozialpädagoge Kinder- und  
Jugendnotdienst (m/w/d) 

Entgeltgruppe S 12
Chiffre-Nr. 51201201

ab sofort befristet und unbefristet 
zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung, 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, 
BA oder Uni) in der Fachrichtung 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik mit 
staatlicher Anerkennung oder 
vergleichbar
Die wöchentliche Arbeitszeit ist in 
Voll- und Teilzeit möglich.
Bewerbungsfrist: 31. Juli 2021 
(Verlängerung)

 bewerberportal.dresden.de

www.dresden.de/stellen

Gemäß § 54 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 4. 
b) und § 4 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Straßengesetz – SächsStrG) vom  
21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. August 2019 
(SächsGVBl. S. 762), wird folgender 
Weg in das Bestandsverzeichnis 
der beschränkt-öffentlichen Wege 
und Plätze der Landeshauptstadt 
Dresden eingetragen:
1. Straßenbeschreibung
Weg der Straße An der Höhe auf 
dem Flurstück Nr. 711 der Ge-
markung Dresden-Hellerau vom 
südlichen Ende der gleichnamigen 
Ortsstraße bis zur Ortsstraße „Am 
Talkenberg“

2. Anlass
Der unter Nummer 1. näher 
bezeichnete Weg wird im Zuge 
der Erstanlegung des Bestands-
verzeichnisses eingetragen (§ 54 
Abs. 1, § 3 Abs. 1 Sächsisches 
Straßengesetz). Rechtsgrund-
lage für die Eintragung ist § 53  
Abs. 1 Sächsisches Straßengesetz. 
Der Weg wurde bereits zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Säch-
sischen Straßengesetzes am 16. 
Februar 1993 öffentlich genutzt. 
3. Verfügung
3.1 Der unter Nummer 1. nä-
her bezeichnete Weg wird in 
das Bestandsverzeichnis der be-
schränkt-öffentlichen Wege und 
Plätze als Straßenabschnitt der 

Straße „An der Höhe“ eingetragen.
3.2 Trägerin der Straßenbaulast 
ist die Landeshauptstadt Dresden, 
vertreten durch das Straßen- und 
Tiefbauamt.
3.3 Die Verfügung wird mit Ein-
tragung in das Bestandsverzeich-
nis wirksam.
4. Einsichtnahme
Das Bestandsverzeichnis der be-
schränkt-öffentlichen Wege und 
Plätze für die Straße „An der 
Höhe“ liegt vom 1. Juni 2021 bis 
zum 30. November 2021 für die 
Dauer von sechs Monaten bei der 
Landeshauptstadt Dresden, Stra-
ßen- und Tiefbauamt, Sachgebiet 
Straßendokumentation, im Büro-
haus Pirnaisches Tor, St. Peters-

burger Straße 9, 01069 Dresden, 
1. Obergeschoss, Zimmer K 123, 
nach telefonischer Anmeldung 
unter (03 51) 4 88 17 42 während 
der Sprechzeiten zur Einsicht aus.
5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Ab-
lauf der unter 4. genannten Frist 
Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Landes-
hauptstadt Dresden zu erheben. 
Der Hauptsitz befindet sich im 
Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 
Dresden.

Simone Prüfer
Leiterin des Straßen- und 
Tiefbauamtes

Eintragungsverfügung für das Bestandsverzeichnis der beschränkt- 
öffentlichen Wege und Plätze der Landeshauptstadt Dresden

Öffentliche Bekanntmachung

Die Landeshauptstadt Dresden 
benötigt zur Absicherung der 
Unterbringungsverpflichtung nach 
Sächsischem Flüchtlingsaufnahme-
gesetz sowie der Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten Unterbrin-
gung zugewiesener Flüchtlinge ab 
Mai 2021 zusätzliche Wohnungen. 
Dabei fungiert die Landeshaupt-
stadt als Mieter und Ansprechpart-

ner rund um das Mietverhältnis. 
Benötigt werden Wohnungen 
unterschiedlicher Größe (1-Raum- 
bis 5-Raum-Wohnungen), verteilt 
im Stadtgebiet von Dresden. Die 
Wohnungsgrundrisse sollten keine 
bzw. nur kleine Durchgangszim-
mer enthalten. Nach Möglichkeit 
werden auch barrierefreie Woh-
nungen und/oder mit räumlicher 

Nähe zu medizinischen Einrich-
tungen gesucht.
Sollten Sie geeignete Wohnungsan-
gebote haben, freuen wir uns um 
zeitnahe Übermittlung von Miet-
angeboten (Exposés) hinsichtlich 
Wohnungsart, Wohnungsgröße, 
Mietpreis und Grundrisspläne 
zur Beurteilung der Eignung. Ihre 
Angebote senden Sie bitte bis  

4. Juni 2021 an die Landeshaupt-
stadt Dresden, Amt für Hoch-
bau und Immobil ienver wal-
tung, Sachgebiet 65.61, Postfach  
12 00 20, 01001 Dresden, oder 
an 65-mietvertragsverwaltung@
dresden.de. Ein Anspruch auf 
Vertragsabschluss besteht nicht. 
Weitere Fragen beantworten wir 
Ihnen gern unter (03 51) 4 88 38 51.

Landeshauptstadt Dresden sucht Wohnungen für Flüchtlinge
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Der auf dem Flurstück Nr. 711 der 
Gemarkung Dresden-Hellerau ver-
laufende Weg vom südlichen Ende 
der Ortsstraße „An der Höhe“ bis 
zur Ortsstraße „Am Talkenberg“ 
wurde im Zuge der Erstanlegung 
in das Bestandsverzeichnis der be-
schränkt-öffentlichen Wege und 
Plätze der Landeshauptstadt Dresden 
aufgenommen (§ 54 Absatz 1, § 3 
Absatz 1 Sächsisches Straßengesetz). 
Trägerin der Straßenbaulast ist die 
Landeshauptstadt Dresden.
Ab dem 1. Juni 2021 bis zum 30. 
November 2021 wird der Teil des 
Bestandsverzeichnisses der be-
schränkt-öffentlichen Wege und 
Plätze der Landeshauptstadt Dresden 
mit dem oben bezeichneten Weg 
für die Dauer von sechs Monaten 
öffentlich ausgelegt. Einsicht kann 
im Straßen- und Tiefbauamt, Sach-
gebiet Straßendokumentation,  
St. Petersburger Straße 9, 01069 
Dresden, 1. Obergeschoss, Zimmer  
K 123, nach telefonischer Anmel-
dung unter (03 51) 4 88 17 42 wäh-
rend der Sprechzeiten genommen 
werden.

Simone Prüfer
Leiterin des Straßen- und Tief-
bauamtes

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des  
Bestandsverzeichnisses für die beschränkt-öffentlichen Wege und  
Plätze der Landeshauptstadt Dresden
Aufnahme eines Weges im Zuge der Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses

Geplant?

dresden.de/offenlagen

A M T L I C H E S
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Für die Errichtung eines Büro-
hauses, Fernbusterminals sowie 
eines Fahrradparkhauses soll, um 
die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zu schaffen, ein vor-
habenbezogenes Bebauungsplan-
verfahren durchgeführt werden.
Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan dient der Wiedernutz-
barmachung von Flächen, demzu-
folge wird er im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB 
ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Absatz 4 
BauGB, ohne Aufstellung eines 
Umweltberichtes (§ 2 a BauGB), 
ohne die Angabe, welche Arten 
umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind (§ 3 Absatz 2 Satz 
2 BauGB) und ohne zusammen-
fassende Erklärung nach § 10 a 
Absatz 1 BauGB aufgestellt.

Im Bebauungsplan soll eine Größe 
der Grundfläche von insgesamt 
weniger als 20.000 m² festgesetzt 
werden. Der Schwellenwert der 
zulässigen Grundfläche i. S. des  
§ 19 Absatz 2 Baunutzungsver-
ordnung von insgesamt 20.000 m²  
(§ 13 a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB) 
wird nicht erreicht.
Die Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches ist in dem folgen-
den Übersichtsplan zeichnerisch 
dargestellt. Maßgebend ist die 
zeichnerische Festsetzung im 
Maßstab 1:750.
Die Planung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 6052 
liegt mit der Begründung vom  
25.  Mai bis e inschl ießl ich  
25. Juni 2021 in der Stadtver-
waltung der Landeshauptstadt 
Dresden, World Trade Center, 

Erdgeschoss, Ausstellungsraum 
des Stadtmodells, Ammonstraße 
70, 01067 Dresden, während fol-
gender Sprechzeiten aus:
Montag, Freitag 9 bis 12 Uhr
Dienstag, Donnerstag 9 bis 18 Uhr
Mittwoch geschlossen.
Die komplet ten Planungsun-
terlagen können während des  
o. g. Auslegungszeitraums auch 
auf der Internetseite der Landes-
hauptstadt Dresden unter www.
dresden.de/offenlagen eingesehen 
werden. Zusätzlich sind die komp
letten Planungsunterlagen auch 
auf dem zentralen Landesportal 
Bauleitplanung unter www.bau-
leitplanung.sachsen.de einsehbar.
Während der frühzeitigen Be-
teiligung besteht allgemein die 
Möglichkeit , Einsicht in die 
Planunterlagen des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes zu 
nehmen und Stellungnahmen an 
das Stadtplanungsamt der Lan-
deshauptstadt Dresden, Postfach  
12 00 20, 01001 Dresden, zu 
senden oder während der Sprech-
zeiten im World Trade Center, 
Stadtplanungsamt, Freiberger 
Straße 39, 01067 Dresden, Zim-
mer 4365 (4. Obergeschoss), nach 
vorheriger Anmeldung bei dem 
zuständigen Bearbeiter, Herrn 
Korntheuer, telefonisch unter  
(03 51) 4 88 32 68 oder per E-Mail: 
mkorntheuer@dresden.de, zur 
Niederschrift vorzubringen oder 
abzugeben.
Stellungnahmen, die nicht wäh-
rend der Beteiligungsfrist ab-
gegeben werden, können bei der 
weiteren Bearbeitung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes 
unberücksichtigt bleiben. 

Dresden, 30. April 2021

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

in Vertretung

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister

Hinweis:
Im gleichen Zeitraum ist eine 
Einsichtnahme in eine Kopie des 
Bebauungsplanes Nr. 3015 im 
Stadtbezirksamt Altstadt, 3. Ober-
geschoss, Zimmer 347, Theater-
straße 11, 01067 Dresden, während  
o. g. Sprechzeiten nach vorheriger 
Anmeldung, telefonisch unter  
(03 51) 4 88 60 01, oder per E-Mail 
unter stadtbezirksamt-altstadt@
dresden.de, möglich. Etwaige Än-
derungen der Sprechzeiten werden 
im Internet unter www.dresden.
de/erreichbar veröffentlicht.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6052, Dresden-Altstadt I,  
NetWorkHub Wiener Platz West, Bürohaus/Fernbusterminal/ 
Fahrradparkhaus
Beschleunigtes Verfahren, Vorstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und frühzeitige Beteiligung

Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden

A M T L I C H E S
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Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden hat die o. g. Satzung in 
seiner Sitzung am 25. März 2021 
mit Beschluss zur V0617/20 nach  
§ 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen.
Der Bebauungsplan bedarf nicht 
der Genehmigung durch die höhere 
Verwaltungsbehörde.
Die Satzung wird in Form der Ersatz-
bekanntmachung bekannt gemacht 
und tritt mit dieser Bekanntma-
chung im Dresdner Amtsblatt in 
Kraft.
Der Bebauungsplan und die ihm 
beigefügte Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung nach 
§ 10 a Absatz 1 BauGB sind im World 
Trade Center, Stadtplanungsamt, 
Plankammer, 3. Obergeschoss, 
Zimmer 3342, Freiberger Straße 39, 
01067 Dresden, niedergelegt. Sie 
können dort während der Sprech-

zeiten durch jedermann kostenlos 
eingesehen werden. Zusätzlich kön-
nen die Unterlagen im Themenstadt-
plan der Landeshauptstadt Dresden 
aufgerufen und eingesehen werden.
Die Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes ist 
im nachfolgenden Übersichtsplan 
zeichnerisch dargestellt. Maßgebend 
für den Geltungsbereich ist allein 
die zeichnerische Festsetzung im 
Bebauungsplan.
Hingewiesen wird darauf, dass – 
außerhalb des zeichnerisch fest-
gesetzten Geltungsbereichs – für 
das Flurstück 75/5 und Teilflächen 
der Flurstücke 72/1, 74/4, 77/2, 80/5 
der Gemarkung Dresden-Roßthal, 
Teilflächen des Flurstückes 121/1 
der Gemarkung Dresden-Dölzschen, 
Teilflächen der Flurstücke 182 und 
186 der Gemarkung Dresden-Mars-
dorf, Teilf lächen der Flurstücke 

243, 244 und 246/1 der Gemarkung 
Dresden-Pillnitz, dem Flurstück 259 
der Gemarkung Dresden-Zschieren, 
Teilflächen der Flurstücke 730/42, 
731/6 der Gemarkung Dresden-Tra-
chau und Teilflächen des Flurstü-
ckes 28/2 und 34 der Gemarkung 
Dresden-Räcknitz Ausgleichsflächen 
und -maßnahmen nach § 9 Abs. 1a 
BauGB zugeordnet wurden. 
Die folgenden Ausgleichsflächen 
und -maßnahmen werden dem Be-
bauungsplan 393 zugeordnet:
Maßnahme 1:
Auf Teilf lächen der Flurstücke 
72/1 und 77/2 der Gemarkung 
Dresden-Roßthal und des Flurstü-
ckes 121/1 der Gemarkung Dres-
den-Dölzschen sind 10 m breite 
freiwachsende Feldhecken in einer 
Größe von insgesamt 10.000 m² an-
zulegen und 25 Jahre zu pflegen. Es 
ist gebietseigenes Pflanzgut mehrerer 

Gehölzarten zu verwenden. Auf dem 
Flurstück 75/5 und einer Teilfläche 
des Flurstücks 74/4 der Gemarkung 
Dresden-Roßthal ist über einen Zeit-
raum von 25 Jahren eine jeweils 
drei Jahre dauernde Blühbrache 
auf 5.000 m² Fläche durch Einsaat 
einer mehrjährigen gebietseigenen 
Blühmischung anzulegen. Auf 
jährlich wechselnden Teilflächen 
des Flurstücks 80/5 der Gemar-
kung Dresden-Roßthal sind für 

Satzung der Landeshauptstadt Dresden über den Bebauungsplan  
Nr. 393, Dresden-Räcknitz Nr. 3, Nöthnitzer Straße – Campus Süd
Satzungsbeschluss

Öffentliche Bekanntmachung
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einen Zeitraum von 25 Jahren auf  
15.000 m² Fläche einjährige Blüh-
brachen durch eine jährliche 
Einsaat einer annuellen gebiets-
eigenen Blühmischung herzu-
stellen. Die Anlage und Pflege der 
Feldhecken sowie der Blühbrachen 
ist mit der unteren Naturschutz-
behörde abzustimmen.
Maßnahme 2:
Auf Teilflächen der Flurstücke 243, 
244 und 246/1 der Gemarkung 
Dresden-Pillnitz sind auf 2.580 
m² Fläche die baulichen Anlagen 
zurückzubauen bzw. die Flächen 
zu entsiegeln.
Maßnahme 3:
Auf dem Flurstück 259 der Ge-
markung Dresden-Zschieren sind 
27.300 m² ökologisch aufzuwerten 
und 25 Jahre zu pflegen.
Maßnahme 4:
Auf Teilf lächen der Flurstücke 
730/42 und 731/6 der Gemarkung 
Dresden-Trachau ist auf 4.200 m² 
Fläche der vollversiegelte Fahrweg 
zurückzubauen, 2.400 m² Sukzes-
sionsf läche anzulegen und auf 
1.800 m² ein versiegelter Forstweg 
herzustellen.
Maßnahme 5:
Auf einer Teilfläche des Flurstü-
ckes 28/2 der Gemarkung Dres-
den-Räcknitz ist eine 6.253 m² 
große Fläche mit gebietseigenen 
Haselnusssträuchern aufzuforsten, 
als Niederwald zu pf legen und 
dauerhaft zu erhalten.
Maßnahme 6:
Auf einer Teilfläche des Flurstücks 
34 der Gemarkung Dresden-Räck-
nitz ist auf 2.200 m² eine Streu-
obstwiese herzustellen und 25 
Jahre zu pflegen.
Außerdem wurden folgende CEF- 
und FCS-Maßnahmen festgesetzt:
CEF-Maßnahme:
Auf jährlich wechselnden Teil
flächen des Flurstückes 80/5 der 
Gemarkung Dresden-Roßthal sind 
in Abstimmung mit der unte-
ren Naturschutzbehörde jeweils  
10.000 m² Schwarzbrache zu be-
lassen sowie auf  5.000 m² eine 
jährliche Einsaat einer annuellen 
gebietseigenen Blühmischung 
vorzunehmen. Die feldlerchen-
gerechte Ackerbewirtschaftung 
(CEF-Maßnahme) ist für einen 
Zeitraum von 25 Jahren durch-
zuführen.
FCS-Maßnahme: 
Auf einer Teilfläche der Flurstücke 
182 und 186 der Gemarkung Dres-
den-Marsdorf ist die Bewirtschaftung 
von 25.000 m² Dauergrünland 
durch Reduzierung der Besatzdichte 
und Verzicht auf eine minerali-
sche Düngung nach Vorgaben der 
unteren Naturschutzbehörde für 
einen Zeitraum von 25 Jahren zu 

extensivieren.
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden 
unbeachtlich: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der 
Landeshauptstadt Dresden unter 
Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 
3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, 
dass nach § 4 Absatz 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande ge-
kommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem 
Beschluss nach § 52 Absatz 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Dresden, 4. Mai 2021

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

in Vertretung 

Detlef Sittel 
Erster Bürgermeister
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bau-
ordnung (SächsBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. Mai 
2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 
S. 706) geändert worden ist, wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
Das Bauaufsichtsamt der Landes-
hauptstadt Dresden als untere Bau-
aufsichtsbehörde hat mit Bescheid 
vom 27.04.2021 eine Baugenehmi-
gung mit dem Aktenzeichen 63/1/
BG/06170/20 im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 SächsBO mit 
folgendem verfügenden Teil erteilt: 
(1) Die Baugenehmigung für das 
Vorhaben: 
Nutzungsänderung von Physiothe-
rapie in Zahnarztpraxis mit Grund-
rissänderungen sowie Ertüchtigung 

Brandschutz verbunden mit der 
Änderung der Rettungswege im 
EG rechts beim Ärztehaus und Ge-
schäftsgebäude auf der Forststraße 5
auf dem Grundstück: 
Forststraße 1,3,5; 
Gemarkung Neustadt, Flurstück 
430/8
wird mit Nebenbestimmungen 
erteilt. 
(2) Die Baugenehmigung enthält 
Auflagen. 
(3) Bestandteil der Genehmigung 
sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Geneh-
migung ausgefertigten Bauvorlagen. 
Der Genehmigungsbescheid enthält 
folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats ab Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist bei der Landes-
hauptstadt Dresden zu erheben. Der 
Hauptsitz befindet sich im Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden. 
Hinweise: Die Zustellung der Bau-
genehmigung an die Eigentümer be-
nachbarter Grundstücke (Nachbarn) 
gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl 
von Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt, § 70  
Abs. 3 Satz 3 SächsBO. Die Zustellung 
der Baugenehmigung an Nachbarn 
gilt mit dem Tag der Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung 
als bewirkt. Die oben genannte 
Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch 
gegenüber den Nachbarn. 
Die vollständige Baugenehmigung 
und die Verfahrensakte können im 

Bauaufsichtsamt der Landeshaupt-
stadt Dresden, Rosenstraße 30, 01067 
Dresden, Zimmer 7020, während der 
Sprechzeiten eingesehen werden.
Sprechzeiten: 
montags und freitags 9 bis 12 Uhr, 
dienstags und donnerstags 9 bis 
18 Uhr 
Es wird eine vorherige telefoni-
sche Terminvereinbarung, Telefon  
(03 51) 4 88 42 79, empfohlen. Bit-
te informieren Sie sich auf www. 
dresden.de/erreichbar über bestehen-
de Einschränkungen im Dienstbe-
trieb der Verwaltung aufgrund der 
Corona-Pandemie.

Dresden, 14. Mai 2021 

Ursula Beckmann
Leiterin des Bauaufsichtsamtes

Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben „Nutzungsänderung 
von Physiotherapie in Zahnarztpraxis mit Grundrissänderungen  
sowie Ertüchtigung Brandschutz verbunden mit der Änderung der  
Rettungswege im EG rechts beim Ärztehaus und Geschäftsgebäude  
auf der Forststraße 5“
Forststraße 1, 3, 5; Gemarkung Neustadt, Flurstück 430/8 

Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden nach § 70 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Bauordnung über die

A M T L I C H E S



34 A M T L I C H E S
19|2021

Freitag, 14. Mai

Dresdner Amtsblattwww.dresden.de/amtsblatt

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bau-
ordnung (SächsBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. Mai 
2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 
S. 706) geändert worden ist, wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
Das Bauaufsichtsamt der Landes-
hauptstadt Dresden als untere Bau-
aufsichtsbehörde hat mit Bescheid 
vom 15. April 2021 eine Baugeneh-
migung mit dem Aktenzeichen 63/5/
BV/04670/20 im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 SächsBO mit 
folgendem verfügenden Teil erteilt: 
(1) Die Baugenehmigung für das 
Vorhaben: 
Errichtung eines Wohngebäudes mit 
7 Wohneinheiten und einer Tiefga-
rage mit 8 Stellplätzen; Antrag auf 
Abweichung von den Vorschriften 

der SächsBO
auf dem Grundstück: 
Schubertstraße (36);
Gemarkung Blasewitz, Flurstücke 
215/a und 215/b
wird mit Nebenbestimmungen 
erteilt. 
(2) Gegenstand der Baugenehmigung 
ist die Erteilung einer Abweichung 
nach § 67 SächsBO: Überdeckung 
einer Abstandsfläche zwischen dem 
geplanten Wohngebäude und dem 
Bestandsgebäude Schubertsraße 38; 
(3) Die Baugenehmigung enthält 
Bedingungen und Auflagen. 
(4) Bestandteil der Genehmigung 
sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Geneh-
migung ausgefertigten Bauvorlagen. 
Der Genehmigungsbescheid enthält 
folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann inner-

halb eines Monats ab Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Landes-
hauptstadt Dresden zu erheben. Der 
Hauptsitz befindet sich im Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden. 
Hinweise: Die Zustellung der Bau-
genehmigung an die Eigentümer be-
nachbarter Grundstücke (Nachbarn) 
gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl 
von Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt, § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an Nachbarn gilt 
mit dem Tag der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfs-
belehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn. 
Die vollständige Baugenehmigung 

und die Verfahrensakte können im 
Bauaufsichtsamt der Landeshaupt-
stadt Dresden, Rosenstraße 30, 01067 
Dresden, Zimmer 5020, während der 
Sprechzeiten eingesehen werden. 
Sprechzeiten: 
montags und freitags 9 bis 12 Uhr, 
dienstags und donnerstags 9 bis 
18 Uhr 
Es wird eine vorherige telefoni-
sche Terminvereinbarung, Telefon  
(03 51) 4 88 18 29, empfohlen. Bit-
te informieren Sie sich auf www. 
dresden.de/erreichbar über bestehen-
de Einschränkungen im Dienstbe-
trieb der Verwaltung aufgrund der 
Corona-Pandemie.

Dresden, 14. Mai 2021 

Ursula Beckmann
Leiterin des Bauaufsichtsamtes

Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben „Errichtung  
eines Wohngebäudes mit 7 WE und einer Tiefgarage mit 8 Stellplätzen; 
Antrag auf Abweichung von den Vorschriften der SächsBO“
Schubertstraße 36; Gemarkung Blasewitz; Flurstücke 215/a; 215/b 

Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden nach § 70 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Bauordnung über die
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bau-
ordnung (SächsBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. Mai 
2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 
S. 706) geändert worden ist, wird 
Folgendes bekannt gemacht: 
Das Bauaufsichtsamt der Landes-
hauptstadt Dresden als untere 
Bauaufsichtsbehörde hat mit Be-
scheid vom 21. April 2021 eine 
Ergänzungsgenehmigung mit dem 
Aktenzeichen 63/8/BV/00643/18-
EG03 im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 SächsBO mit folgendem 
verfügenden Teil erteilt: 
(1) Die Ergänzungsgenehmigung für 
das Vorhaben: 
Errichtung eines Wohngebäudes 
mit elf Wohneinheiten, Freiflächen-
gestaltung mit Errichtung von 12 
Stellplätzen – 3. Ergänzungsgeneh-
migung – Überdachung und Ein-
hausung der Fahrradabstellanlage
auf dem Grundstück: 
Zwickauer Straße 122; 

Gemarkung Plauen, Flurstück 72 i 
wird erteilt. 
(2) Bestandteil der Genehmigung 
sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Geneh-
migung ausgefertigten Bauvorlagen. 
Der Genehmigungsbescheid enthält 
folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats ab Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Landes-
hauptstadt Dresden zu erheben. Der 
Hauptsitz befindet sich im Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden. 
Hinweise: Die Zustellung der Bau-
genehmigung an die Eigentümer be-
nachbarter Grundstücke (Nachbarn) 
gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl 
von Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch 
diese Bekanntmachung ersetzt, § 70  
Abs. 3 Satz 3 SächsBO. Die Zu-
stellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag der 
Veröffentlichung dieser Bekannt-

machung als bewirkt. Die oben 
genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn. 
Die vollständige Baugenehmigung 
und die Verfahrensakte können 
im Bauaufsichtsamt der Landes-
hauptstadt Dresden, Rosenstraße 
30, 01067 Dresden, Zimmer 6008, 
während der Sprechzeiten eingese-
hen werden. 
Sprechzeiten: 
montags und freitags 9 bis 12 Uhr, 
dienstags und donnerstags 9 bis 
18 Uhr 
Es wird eine vorherige telefoni-
sche Terminvereinbarung, Telefon  
(03 51) 4 88 36 28, empfohlen. Bit-
te informieren Sie sich auf www. 
dresden.de/erreichbar über be-
stehende Einschränkungen im 
Dienstbetrieb der Verwaltung auf-
grund der Corona-Pandemie.

Dresden, 14. Mai 2021 

Ursula Beckmann
Leiterin des Bauaufsichtsamtes

Erteilung einer Ergänzungsgenehmigung für  
das Vorhaben „Errichtung eines Wohngebäudes 
mit elf Wohneinheiten“
Zwickauer Straße 122; Gemarkung Plauen; Flurstück 72 i

Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden nach § 70 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen 

Bauordnung über die

A M T L I C H E S
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